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1 Einleitung 

Die EU hat zum Hochwasserschutz die Richtlinie 2007/60/EG des europäischen Par-
laments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über die Bewertung und das Manage-
ment von Hochwasserrisiken (Hochwasserrichtlinie) verabschiedet. Ziel dieser Richtli-
nie ist es einen Rahmen für die Bewertung und das Management von Hochwasserrisi-
ken zur Verringerung der hochwasserbedingte nachteiligen Folgen auf die menschli-
che Gesundheit, die Umwelt, das Kulturerbe und wirtschaftliche Tätigkeiten in der Ge-
meinschaft zu schaffen.  

Die Hochwasserrichtlinie verfolgt einen dreistufigen Ansatz. Im ersten Schritt wird das 
Hochwasserrisiko für jede Flussgebietseinheit vorläufig bewertet. Auf Grundlage die-
ser vorläufigen Bewertung werden Flussgebiete mit einem potentiellen signifikanten 
Hochwasserrisiko bestimmt. Für Gebiete mit potentiell signifikantem Hochwasserrisiko 
sind Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten zu erstellen. Auf Grundlage 
dieser Karten werden Risikomanagementpläne erstellt. Die Risikomanagementpläne 
legen angemessene Ziele und Maßnahmen zur Verringerung nachteiliger Hochwas-
serfolgen fest. Die Hochwasserrichtlinie sieht ausdrücklich eine enge Koordination mit 
der Umsetzung und hinsichtlich der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG) 
vor. 

Die Richtlinie wurde am 31. Juli 2009 durch Neuregelung des Wasserhaushaltsgeset-
zes (WHG) in deutsches Recht umgesetzt.  

Im Hochwasserrisikomanagementplan (HWRM-Plan) für den hessischen Ober-/Mittel-
rhein Rheingau sind angemessene Ziele für das Risikomanagement zur Verringerung 
möglicher nachteiliger Hochwasserfolgen für die menschliche Gesundheit, die Um-
welt, das Kulturerbe, wirtschaftliche Tätigkeiten und erhebliche Sachwerte und zur 
Verringerung der Hochwasserwahrscheinlichkeiten im Einzugsgebiet des hessischen 
Ober-/Mittelrhein Rheingau festgelegt worden. Der Risikomanagementplan dient dazu, 
die nachteiligen Folgen von Hochwässern zu verringern, soweit dies möglich und ver-
hältnismäßig ist.  

Der Entwurf des HWRM-Plans für den hessischen Ober-/Mittelrhein Rheingau wurde 
in Anlehnung an die beim HWRM-Plan Fulda dokumentierte Vorgehensweise erstellt. 
Der HWRM-Plan Fulda wurde als Pilotprojekt konzipiert. Damit soll für Hessen ein ein-
heitliches Vorgehen zur Erstellung der Hochwasserrisikomanagementpläne angesto-
ßen werden.  

Die methodische Vorgehensweise und der inhaltliche Aufbau der Hochwasserrisiko-
managementpläne wurde innerhalb einer Arbeitsgruppe ‚Hochwasserrisikomanage-
mentplan in Hessen’, bestehend aus Vertretern der hessischen Wasserwirtschaftsver-
waltung, abgestimmt. Ansatzpunkte zur Verbesserung des Hochwasserschutzes sind 
die drei Säulen Hochwasserflächenmanagement mit den Modulen Flächenvorsorge 
und natürlicher Wasserrückhalt, technischer Hochwasserschutz und Hochwasservor-
sorge. Der Schwerpunkt soll nicht auf baulichen Maßnahmen liegen. 

Auf Grundlage der Richtlinie 2001/42/EG (sogenannte SUP-Richtlinie) ist bei be-
stimmten Plänen und Programmen mit voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkun-
gen eine Strategische Umweltprüfung durchzuführen. Diese EU-Richtlinie wurde im 
Jahr 2005 durch das UVP-Gesetz (UVPG) in deutsches Recht umgesetzt. Für Hoch-
wasserrisikomanagementpläne ist nach §16a Absatz 2 HWG in Verbindung mit §14b 
Abs.1 Nr. 1 und der Anlage 3 Nr. 1.4 des UVPG zuletzt geändert durch Gesetz vom 
21. Dezember 2006 eine strategische Umweltprüfung durchzuführen. Damit wird ge-
währleistet, dass aus der Durchführung von Plänen und Programmen resultierende 
Umweltauswirkungen bereits bei der Ausarbeitung und vor der Annahme der Pläne 
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bzw. Programme berücksichtigt werden. Im Hinblick auf die Förderung einer nachhalti-
gen Entwicklung soll ein hohes Umweltschutzniveau sichergestellt werden. Zentrales 
Element der Strategischen Umweltprüfung ist der Umweltbericht. Im Umweltbericht 
werden nach § 14g des UVPG die bei Durchführung des HWRM-Plan voraussichtli-
chen erheblichen Umweltauswirkungen auf die in §2 Abs. 1 Satz 2 des UVPG ge-
nannten Schutzgüter sowie vernünftige Alternativen entsprechend den Vorgaben des 
§ 14g UVPG ermittelt, beschrieben und bewertet. 

In Hessen wurde am Beispiel des HWRM-Plan Fulda ein Muster-Umweltbericht er-
stellt, Der Umweltbericht zum HWRM-Plan für den hessischen Ober-/Mittelrhein 
Rheingau wird in Anlehnung an den vorliegenden Muster-Umweltbericht erstellt wer-
den. Damit ist auch für die Erstellung der Umweltberichte eine einheitliche Vorgehens-
weise in Hessen gewährleistet.
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2 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Hochwasserrisikoma-
nagementplans 

2.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele 

Der HWRM-Plan legt angemessene Ziele für das Hochwasserrisikomanagement im 
Einzugsgebiet des hessischen Ober-/Mittelrhein Rheingaus fest. Damit sollen potenti-
elle hochwasserbedingte nachteilige Folgen für die menschliche Gesundheit, die Um-
welt, das Kulturerbe und wirtschaftliche Tätigkeiten verringert werden.  

Das Bearbeitungsgebiet erstreckt sich von der Mainmündung auf hessischer Seite bis 
zur Landesgrenze Rheinland-Pfalz über eine Länge von 47 km mit einem Einzugsge-
biet von 9.800 ha. Es umfasst die Teile der Stadt Wiesbaden und des Rheingau-
Taunus-Kreises soweit sie von Hochwasser des Rheins betroffen sind.  

Aufbauend auf den Arbeitsschritten zur Identifizierung der Gewässer mit einem poten-
ziell signifikanten Hochwasserrisiko sind drei Detaillierungsebenen bei der wasserwirt-
schaftlichen Bearbeitung des HWRM-Plans berücksichtigt. 

 Auf der ersten Detaillierungsebene werden grobe Hochwasserschutzüberle-
gungen auf Einzugsgebietsebene zusammengetragen. Es werden das Ein-
zugsgebiet, die historischen Hochwasserereignisse und der bestehenden 
Hochwasserschutz beschrieben und soweit auf der groben Einzugsgebiets-
ebene ableitbar weitere Hochwasserschutzmaßnahmen ermittelt.  

 Die zweite Detaillierungsebene hat Hochwasserschutzüberlegungen für die 
Hauptgewässer zum Gegenstand. Dazu werden für Gewässer mit einem po-
tentiell signifikanten Hochwasserrisiko Hochwassergefahrenkarten erstellt. 

 Schließlich werden in der dritten und kleinräumigsten Detaillierungsebene 
Hochwasserschutzüberlegungen in Hochwasser-Brennpunkten angestellt. 
Zentrales Arbeitsergebnis hierbei sind neben den Hochwasserrisikokarten vor 
allem Maßnahmensteckbriefe, auf deren Inhalte die örtlichen Planungsträger 
bei der weiteren Konkretisierung zurückgreifen können. 

Die Hochwassergefahren- und –risikokarten wurden entlang des Rheins von der Main-
mündung bis zur nördlichen Landesgrenze erstellt. In den Hochwassergefahrenkarten 
sind die Überschwemmungsgrenzen und potenziellen Überschwemmungsgrenzen – 
also hinter Hochwasserschutzanlagen gelegenen Flächen - für Hochwässer mit  

 niedriger Wahrscheinlichkeit (Extremereignisse HQ100 * 1,3), 

 mittlerer Wahrscheinlichkeit (HQ100) 

 und hoher Wahrscheinlichkeit (HQ10) dargestellt.  
 
Zudem sind die bei HQ100 zu erwartenden Wassertiefen der überschwemmten Flä-
chen, gegebenenfalls Fließgeschwindigkeit oder relevanter Wasserabfluss abgebildet. 

Die Hochwasserrisikokarten enthalten Schätzungen zur Anzahl der von den Hochwäs-
sern potentiell betroffenen Einwohnern, Informationen zu Nutzungen (Art der wirt-
schaftlichen Tätigkeit in den betroffenen Gebieten), Gefahrenquellen (Kläranlagen, 
große Anlagen mit Umweltgefahr bei Hochwasser) und Schutzgebieten (Natura 2000 
und Naturschutzgebiete nach §23 BNatSchG sowie Wasserschutz- und Heilquellen-
schutzgebiete der Zone 2, Badegewässer und Kulturgüter besonderer Bedeutung).  
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Hochwassergefahren und -risiken 

Wegen der engen Tallage mit rasch ansteigenden Taunushängen ist keine weitläufige 
Überflutung möglich. Aufgrund der dichten Besiedelung der Rheintallagen sowie der 
gewerblich-industriellen Nutzung besteht ein vergleichsweise hohes Schadenspoten-
zial mit Risiken für die Schutzgüter menschliche Gesundheit, wirtschaftliche Tätigkei-
ten sowie die Umwelt. Es wurden insgesamt 25 Hochwasserbrennpunkte ausgewie-
sen. 

Im Einzugsgebiet sind die direkt am Rheinufer liegenden bebauten Gebiete bereits bei 
kleineren häufigen Hochwassern (HQ10 und seltener) von Wiesbaden bis Lorchhausen 
von Überflutung betroffen. Aufgrund des fehlenden Schutzes sind in Walluf, Rüdes-
heim und Geisenheim sowie in Wiesbaden-Biebrich, Mainz-Kostheim und Mainz-Kas-
tel bei häufigeren (HQ10) und seltenen Hochwassern (HQ100) die meisten Einwohner 
betroffen. Bei HQExtrem werden am Rhein hohe Wassertiefen und sehr hohe Fließge-
schwindigkeiten erreicht. Bei starken Hochwasserereignissen wie HQ100 und HQExtrem 
müssen die tiefliegenden Ortsteile evakuiert werden. Im Untersuchungsraum sind Ins-
gesamt beim HQ10 etwa 600, beim HQ100 3.700 und bei HQExtrem 16.200 Einwohner 
von Hochwasser betroffen. 

Im Einzugsgebiet sind mehrere Gewerbe- und Industriegebiete sowie 7 IED-Anlagen 
von Hochwasser betroffen. In Wiesbaden liegen auf dem Gelände der InfraServ 
GmbH Co. Wiesbaden KG fünf bei HQExtrem von Hochwasser betroffene Anlagen. Zu-
dem ist die SCA Hygiene Products GmbH in Kostheim und die Koepp GmbH in O-
estrich-Winkel bei HQExtrem von Hochwasser betroffen.  

Bei Rüdesheim und zwischen Erbach und Hattersheim liegt jeweils eine Kläranlage im 
Überschwemmungsgebiet. Beide Kläranlagen liegen hoch bzw. geschützt, so dass 
keine Gefährdung bei Hochwasser besteht. Die KA Lorch ist bei HQExtrem von Hoch-
wasser betroffen. Der Hochwasserschutzgrad der Kläranlage der InfraServ auf der In-
sel Petersaue wird überprüft. 

Es liegen zahlreiche FFH- und Vogelschutzgebiete sowie das Trinkwasserschutzge-
biet des Schiersteiner Wasserwerks und das Heilquellenschutzgebiet Wiesbaden im 
Überschwemmungsbereich. 

Im Schiersteiner Wasserwerk sind die Gewinnungsbrunnen durch einen Deich ge-
schützt. Der Betrieb des Wasserwerks Petersaue ist im Hochwasserfall > HQ200 stark 
eingeschränkt. Ab HQ10 wird die Förderleistung im Wasserwerk Petersaue auf ca. 
75% zurückgefahren. 

Die in der Rheinaue gelegenen FFH- und Vogelschutzgebiete beherbergen u.a. was-
serabhängige Lebensraumtypen und wasserabhängige Tier- und Pflanzenarten. Eine 
auentypische bestandsprägende Gewässerdynamik ist für diese Flächen teils als Ent-
wicklungsziel formuliert, so dass Beeinträchtigungen bei Hochwasser am ehesten 
durch mögliche Verunreinigungen möglich sind. Im Geltungsbereich des HWRM-Plans 
Rheingau sind keine Badegewässer nach Richtlinie 2006/7/EG vorhanden.  

Das Obere Mittelrheintal ist von Rüdesheim/Bingen bis Koblenz als UNESCO-Weltkul-
turerbe ausgewiesen. 

Defizite 

Im Einzugsgebiet des Rheins liegen mit den Rheinpoldern bereits sehr wirksame 
Hochwasserrückhaltungen vor. Die Rheindeiche enden in Wiesbaden. Im Rheingau 
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hält die auf einem Damm gebaute B 42 nur kleinere Hochwasser zurück. Darüber hin-
aus gibt es punktuell zahlreiche mobile Hochwasserschutzeinrichtungen, die optimiert 
und ergänzt werden sollten. 

Im Überschwemmungsgebiet liegen einige Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen 
z.B. 7 IVU-Betriebe, verschiedene Heizölanlagen > 20 m3 und Treibstofftanks einer 
Tankstelle zu deren Schutzgrad nur wenige Erkenntnisse vorliegen. In häufig überflu-
teten Bereichen liegen zahlreiche Einrichtungen der Abwasserbeseitigung und der 
Stromversorgung deren Schutzgrad hinsichtlich seltener vorkommender Ereignisse zu 
prüfen ist. 

Die identifizierten hochwasserbedingten Gefährdungen und Risiken werden sich ins-
besondere aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr signifikant durch übergeordnete 
bauliche Maßnahmen reduzieren lassen. Damit ist vor allem das Verhalten des Einzel-
nen, der Kommunen und zuständigen Fachverwaltungen sowie des Katastrophen-
schutzes für die aus einem Hochwasserfall resultierenden nachteiligen Folgen ent-
scheidend, so dass ein zentraler Schwerpunkt des zukünftigen Hochwasserrisikoma-
nagements in der Stärkung der zentralen Hochwasservorsorge und der Bewusstseins-
bildung liegen sollte. 

In den Kommunen liegen bis HQ100 bereits sehr präzise Alarm- und Einsatzpläne vor, 
die für HQExtrem Ereignisse zu erweitern sind. Die von der Hochwasserzentrale der 
HLUG erstellte Hochwasservorhersage funktioniert gut und wird kontinuierlich verbes-
sert. Die Rheingau-Gemeinden verzichten bisher noch weitgehend auf eine aktive Be-
reitstellung von Informationen und Handlungsempfehlungen zur Vermeidung von 
Hochwasserschäden. 

Maßnahmen 

Zur Bewältigung der in den Hochwasserbrennpunkten vorliegenden Hochwasserrisi-
ken werden unterschiedliche Maßnahmen in den Handlungsbereichen Flächenvor-
sorge, natürlicher Wasserrückhalt, technischer Hochwasserschutz und Hochwasser-
vorsorge entgegengesetzt. Die Maßnahmenkonkretisierung erfolgt auf Grundlage des 
hessenweit abgestimmten Maßnahmenkatalogs, dessen Maßnahmen in Tabelle 5 
dargestellt sind. Den vier Handlungsbereichen sind innerhalb von 15 Maßnahmen-
gruppen insgesamt 49 Einzelmaßnahmen zugeordnet worden. 

Die Einzelmaßnahmen können grundsätzlicher Art sein und sind damit im gesamten 
Untersuchungsraum grundsätzlich anwendbar bzw. zu beachten oder es handelt sich 
um weitergehende Maßnahmen, die im Einzelfall zur Minderung der in den Brenn-
punkten vorliegenden Hochwasserrisiken vorgeschlagen wurden. Zu jedem identifi-
zierten Brennpunkt wurden Maßnahmensteckbriefe erstellt. In diesen erfolgt eine 
kurze Bewertung des bestehenden Hochwasserrisikos und eine Beschreibung der 
vorgesehenen weitergehenden1 Maßnahmen. Die Maßnahmen werden in den Steck-
briefen hinsichtlich der Wirkung zur Minderung des Hochwasserrisikos und Hochwas-
serabflusses analysiert. Daneben werden auf Grundlage einer Abschätzung des Auf-
wandes zur Maßnahmenumsetzung und dem zu erreichenden Vorteil Ansatzpunkte 
für eine Priorisierung von Maßnahmen und Entscheidungshilfen für potentielle Maß-
nahmenträger geliefert. In den Maßnahmensteckbriefen sind die beschriebenen Maß-
nahmen räumlich grob zugeordnet.  

                                                      
1 Grundlegende Maßnahmen sind z. T. durch entsprechende Rechts- bzw. Verwaltungsvorschriften vorgegeben 

und bereits Gegenstand der bisherigen wasserwirtschaftlichen Praxis. Demgegenüber sind weitergehende 
Maßnahmen solche, die ergänzend zu den grundlegenden Maßnahmen geplant und ergriffen werden, um die 
angemessenen Ziele für das Hochwasserrisikomanagement zu erreichen 
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Die in den Steckbriefen zusammengestellten Maßnahmenvorschläge wurden auf 
Grundlage  

 der im Landesaktionsplan Hochwasserschutz Hessen (HMULV, 2007a) doku-
mentierten Leitlinien,  

 von Auswertungen des Retentionskatasters, 

 dem Maßnahmenprogramm zur Wasserrahmenrichtlinie, 

 unter Berücksichtigung von vorgesehenen bzw. geplanten / in Planung befind-
lichen Maßnahmen 

entwickelt. 

Die Maßnahmenplanung erfolgt im Rahmen eines umfassenden Beteiligungsverfah-
rens. Hierzu fanden 2 Beteiligungsveranstaltungen statt. Zur Maßnahmenerhebung 
wurden Fragebögen zu den Handlungsbereichen, Maßnahmengruppen und zu vorge-
sehenen Maßnahmen erarbeitet und einerseits im Rahmen der Informations- und Ar-
beitstreffen verteilt und vorgestellt sowie an weitere Behörden und Verbände versen-
det. 

 Die 1. Beteiligungsveranstaltung fand im August und September 2012 an ins-
gesamt 3 Terminen mit den Kommunen und den betroffenen Trägern öffentli-
cher Belange aus der Stadt Wiesbaden und dem Rheingau-Taunus-Kreis so-
wie mit den in Wiesbaden von Hochwässern betroffenen Industriebetrieben 
statt.  

Die Akteure wurden über die Hochwassergefahren- und risikokarten und Ziele 
und Inhalte des Hochwasserrisikomanagementplans informiert. Zudem wur-
den die Erhebungsbögen zur Maßnahmenermittlung besprochen und erläu-
tert. 

Mit 5 Kommunen sind zur Ermittlung der vorliegenden Defizite und zur Be-
sprechung von Maßnahmen weitere Abstimmungsgespräche geführt worden. 

 Die 2. Beteiligungsveranstaltung wurde am 22.05.2014 in Verbindung mit dem 
Scoping-Termin durchgeführt. Dabei wurde der Entwurf des HWRM-Plans 
vorgestellt und die Maßnahmenvorschläge diskutiert. 

Im Juni und Juli 2014 wurden 6 weitere bilaterale Abstimmungstermine zur 
Erhebung und Abstimmung von Maßnahmenvorschlägen durchgeführt. 

Die eingehenden Maßnahmenvorschläge und sonstige Hinweise und Anregungen 
wurden geprüft und mit den Behörden- und Verbandsvertretern abgestimmt. Damit 
konnte das ‚Vor-Ort- und Spezialwissen der Kommunen, Verbände und sonstigen Ent-
scheidungsträger aktiviert und in die Maßnahmenplanung integriert werden.  
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Tabelle 1:  Zusammenstellung der Detailmaßnahmen 

Maßnahmengruppe Anzahl 
Ein-

zugsge-
biet 

Anzahl 
Einzel-
maß-
nah-
men 

Flächenvorsorge   

1.1 Administrative Instrumente 2 13 

1.2 Angepasste Flächennutzung 0 1 

Natürlicher Wasserrückhalt   

2.1 Maßnahmen zur natürlichen Wasserrückhaltung 1 1 

2.2 Reaktivierung von Retentionsräumen 0 0 

Technischer Hochwasserschutz   

3.1 Stauanlagen zur Hochwasserrückhaltung im Einzugsgebiet 1 0 

3.2 Deiche, Dämme, Hochwasserschutzmauern und mobiler 
HW-Schutz 

0 17 

3.3 Maßnahmen im Abflussquerschnitt  0 0 

3.4 Siedlungswasserwirtschaftliche Maßnahmen 0 3 

3.5 Objektschutz 0 12 

3.6 Sonstige Maßnahmen 0 2 

Hochwasservorsorge   

4.1 Bauvorsorge 0 11 

4.2 Risikovorsorge 0 4 

4.3 Informationsvorsorge 0 3 

4.4 Verhaltensvorsorge 2 13 

4.5 Vorhaltung, Vor- und Nachbereitung der Gefahrenabwehr 0 17 

Summe 6 97 

 
 

Die an den einzelnen Hauptgewässern vorgesehenen Maßnahmen sind in Tabelle 1 
zusammenfassend dargestellt.  

Beim Handlungsbereich ‚Flächenvorsorge‘ handelt es sich um grundlegende Maß-
nahmen. Zur Flächenvorsorge wurden die Hochwassergefahren und -risikokarten neu 
berechnet und die Überschwemmungsgebiete und überschwemmungsgefährdeten 
Gebiete an die Neuberechnungen angepasst. Die Kommunen haben die für die Was-
serwirtschaft und den Hochwasserschutz bedeutsamen Flächen teils in ihre Flächen-
nutzungs- und Bebauungspläne übernommen bzw. planen diese zu übernehmen. 

Das Maßnahmenprogramm zur Umsetzung der WRRL sieht im Einzugsgebiet den na-
türlichen Wasserrückhalt fördernde Gewässerentwicklungsmaßnahmen vor. Zwi-
schen Geisenheim und dem NSG „Rheinwiesen zwischen Winkel und Geisenheim" 
wird ein Altrheinarm reaktiviert.  
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Beim Technischen Hochwasserschutz ist kein Bau von Rückhaltemaßnahmen im 
Einzugsgebiet vorgesehen. Die Maßnahmen beinhalten hauptsächlich die Überprü-
fung und Optimierung der mobilen Hochwasserschutzanlagen, den Lückenschluss 
und geringfügige Erhöhung von Deichen und Objektschutzmaßnahmen. In Geisen-
heim soll die Wirtschaftlichkeit des Neubaus eines 40 cm hohen Walls entlang der 
B40 untersucht werden.  

Für Wiesbaden wird die Erstellung eines übergreifenden Hochwasserschutzkonzeptes 
zur Vorsorge, Bewältigung und Nachsorge empfohlen. Zudem werden Maßnahmen 
zur Deichertüchtigung, zum Hochwasserschutz bei IED-Betrieben, zur Gewährleistung 
der Binnenentwässerung und des Rückstauschutzes sowie siedlungswasserwirt-
schaftliche Maßnahmen vorgeschlagen bzw. sind in Planung.  

In den seltener von Hochwasser betroffenen Gebieten ist der Objektschutz häufig 
nicht ausreichend ausgebaut. Hier liegt damit ein besonderer Prüfungs- und Optimie-
rungsbedarf vor. Dabei ist ein besonderes Augenmerk auf die systematische Erfas-
sung der in Risikogebieten stehenden kritischen Infrastruktur zu richten. Hinsichtlich 
der Kulturdenkmale wird ein Maßnahmenkonzept für den Objektschutz für das Graue 
Haus, den Oestricher Kran und das Schloss Reichardshausen geplant. 

Zur Hochwasservorsorge sind in Wiesbaden als Bauvorsorge Auflagen zum hoch-
wasserangepassten Bauen mit Vorgaben für die Keller- und Erdgeschoßausbildung, 
für sonstige Bauweisen und für die Installation in den Risikobereichen HQ100 und 
HQextrem geplant. Bei InfraServ GmbH Co. Wiesbaden KG sollte die Lagerung von 
wassergefährdenden Stoffen für seltenere Hochwasserereignisse überprüft werden. In 
Geisenheim, Rüdesheim, Assmannshausen und Lorch werden Broschüren mit techni-
schen Hinweisen zu hochwasserangepassten Bauweisen vorgehalten und soll ein 
städtischer Mitarbeiter als Ansprechpartner zum Thema hochwasserangepasste Bau-
weisen dienen. 

Die Informationsvorsorge umfasst die Optimierung des übergeordneten Hochwasser-
warn- und meldedienstes. Da sich Rheinhochwasser frühzeitig ankündigen, kann die 
Verhaltensvorsorge im Rheingau wirkungsvoll ergriffen werden. Dabei hat die Flutung 
der Polder am Oberrhein einen wichtigen Einfluss auf die Wasserstände und die ar-
beits- und kostenaufwändigen Sicherungsmaßnahmen.  

Das Land will neben dem Internet-Viewer für die HWRM-Pläne ein zentrales Hoch-
wasserportal erstellen. Darüber hinaus wird den Kommunen empfohlen und ist in eini-
gen Gemeinden des Rheingaus vorgesehen die Hochwasserrisiko- und gefahrenkar-
ten auch ortsnah zu veröffentlichen, beispielsweise über einen Link auf der Home-
page, durch Offenlage in der Gemeindeverwaltung und Darstellung im Flächennut-
zungsplan. Zur Verstärkung des Hochwasserbewusstseins soll ein Faltblatt mit den 
wichtigsten Ergebnissen des HWRM-Plans Hessischer Ober-/Mittelrhein (Rheingau) 
veröffentlicht werden. Gute Erfahrungen wurden auch mit dem Auslegen von Broschü-
ren in der Kommunalverwaltung, Hinweisen auf der Homepage und im Begrüßungs-
schreiben an die Neubürger gemacht. Regelmäßige Informationsveranstaltungen för-
dern den aktiven Austausch insbesondere zwischen der jeweiligen Kommune, den be-
troffenen Einwohnern, der Wasserwirtschaftsverwaltung und dem Katastrophen-
schutz. Hieraus können sich weitergehende Handlungsoptionen zur Verminderung 
des Hochwasserrisikos ergeben. 

Alle Brennpunktgemeinden verfügen über Alarm- und Einsatzpläne für den Hochwas-
serfall, die nach jedem Hochwasserereignis überprüft und fortgeschrieben werden. 
Zudem existiert ein auf jahrelangen Erfahrungen beruhendes Vor-Ort- bzw. Experten-
wissen. Nach Anregung des Fachdienst Brand-, Katastrophenschutz und Rettungs-
dienst des Rheingau-Taunus-Kreises sollten die Erkenntnisse aller Kommunen nach 
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Hochwasserereignissen gemeinsam besprochen und analysiert werden. Für Ge-
bäude, insbesondere auch für denkmalgeschützte Bauwerke und kritische Infrastruk-
tur sollten die Schutz- und Sicherungsmaßnahmen vor dem Hochwassereintritt ge-
plant werden. Hessen Mobil hat Verkehrsumleitungspläne erarbeitet, die in Relation 
zum Pegelstand zum Tragen kommen. Die Verkehrsführung ist vorab für unterschied-
liche Hochwasserszenarien zu planen, damit insbesondere auch für die Kräfte der Ge-
fahrenabwehr (Feuerwehr/Rettungsdienst) die Zugänglichkeit von Straßen, Plätzen 
und Gebäuden bekannt sind. 

Als weiterführende Maßnahmen ist eine verstärkte Zusammenarbeit der Stadtverwal-
tung Wiesbaden mit der Feuerwehr und dem THW geplant. In Geisenheim, Ass-
mannshausen, Lorch und Rüdesheim sind die Alarm- und Einsatzpläne auf HQ100 und 
HQExtrem-Ereignisse zu erweitern und zu aktualisieren. Ebenso wird für InfraServ 
GmbH Co. Wiesbaden KG und SCA Hygiene Products GmbH vorgeschlagen die Eig-
nung der Alarm- und Einsatzpläne für HQExtrem Ereignisse zu überprüfen. Bei Hessen-
wasser sollte das Notfallhandbuch für Hochwässer bis HQExtrem ergänzt werden. 

2.2 Beziehungen zu anderen relevanten Plänen und Programmen 

Die Hochwasserrisikomanagementpläne enthalten keine unmittelbar verbindlichen 
Vorgaben für Einzelmaßnahmen der Unterhaltungspflichtigen. Sie liefern Grundlagen 
für technische, finanzielle und politische Entscheidungen sowie zur Festlegung von 
Prioritäten. Der HWRM-Plan wird alle sechs Jahre überprüft und fortgeschrieben. Er 
hat nicht die Detailschärfe einer konkreten Ausführungsplanung und greift nicht den 
für den Einzelfall erforderlichen Verwaltungsverfahren und -entscheidungen vorweg.  

Der strategische Ansatz der hessischen Landesregierung zum Hochwasserschutz 
sind bereits im Landesaktionsplan Hochwasser (HMULV, 2007a) vermittelt worden. 
Der Landesaktionsplan informiert über die zu erwartenden Hochwassergefahren, die 
staatlichen Aktivitäten und sensibilisiert die Bürger für die notwendige Hochwasservor-
sorge.  

Generell sind die in den Raumordnungsprogrammen festgelegten Ziele und Grunds-
ätze der Raumordnung und Landesplanung zu beachten bzw. zu berücksichtigen. 
Zudem umfasst der Handlungsbereich Flächenvorsorge die Anwendung regionalpla-
nerischer und bauleitplanerischer Instrumente (z. B. die Festlegung von festgesetzten 
und vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten als Vorranggebiete Hochwas-
serschutz in den Regionalplänen und die Festsetzung wasser- und baurechtlicher Vor-
gaben für angepasste Nutzungen in hochwassergefährdeten Bereichen). 

Zur Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG) wurde für Hessen ein Bewirtschaftungs-
plan (HMULV, 2009) erstellt, der u. a. zur Erreichung eines guten ökologischen und 
chemischen Zustands der Gewässer dient. Die im Bewirtschaftungsplan vorgesehe-
nen Maßnahmen tragen nach fachlicher Einschätzung der Wasserwirtschaftsverwal-
tung zur Abschwächung der Auswirkungen von Hochwässern bei. Die Verringerung 
des Hochwasserrisikos ist zwar kein Hauptziel der WRRL; es bestehen aber Schnitt-
stellen zur Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie. Diese sieht daher ausdrücklich 
eine Koordinierung mit der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie vor. Dabei sollen die 
zum Hochwasserschutz getroffenen Maßnahmen und die Anwendung der Wasserrah-
menrichtlinie aufeinander abgestimmt werden. Der Schwerpunkt im Rahmen der Ab-
stimmung soll in der Verbesserung der Effizienz und des Informationsaustausches so-
wie in der Erzielung von Synergieeffekten liegen.  

Andererseits können insbesondere bei Maßnahmen des technischen Hochwasser-
schutzes Konflikte zu den Zielen der Wasserrahmenrichtlinie vorliegen. Die LAWA 
(2013) hat Empfehlungen zur koordinierten Umsetzung beider Richtlinien erarbeitet. 
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Bei Konflikten muss als Bestandteil der Genehmigungsverfahren in einer Einzelfallprü-
fung die Auswirkungen der jeweiligen Maßnahme geprüft und ggf. gesonderte Lösun-
gen gefunden werden.  
 
Ebenso können im Einzelfall insbesondere in Auen Beeinträchtigungen hinsichtlich 
der Schutzzwecke und der Erhaltungsziele von NATURA-2000-Gebieten und ggf. 
auch mit dem in Bewirtschaftungsplänen aufgrund Artikel 6 Abs. 1 der NATURA 2000-
Richtlinie (NATURA 2000-Managementpläne) festgelegten Maßnahmen bestehen.  
Bei möglichen Beeinträchtigungen sind durch Suche geeigneter räumlicher Alternati-
ven oder sonstige Planfestlegungen Konflikte mit NATURA-2000-Gebieten zu vermei-
den. Wenn Plandurchführungen dennoch zu erheblichen Beeinträchtigungen der Er-
haltungsziele und Schutzzwecke von NATURA-2000-Gebieten führen können, ist eine 
Verträglichkeitsprüfung nach § 36 i.V.m. § 34 BNatSchG durchzuführen. Auf der 
Ebene des HWRM-Planes können im Allgemeinen aber keine belastbaren Aussagen 
zur NATURA-2000-Verträglichkeit der betrachteten LAWA-Maßnahmentypen gem. § 
36 BNatschG getroffen werden. Eine NATURA-2000-Verträglichkeitsprüfung muss da-
her gegebenenfalls auf der Ebene eines nachgelagerten Verfahrens erfolgen. 
 
Es existieren zahlreiche Förderprogramme für Hochwasserschutzmaßnahmen. 
Hierzu zählen das Förderprogramm zum Bau von kommunalen Hochwasserschutzan-
lagen, die Richtlinie für die Förderung kommunaler örtlicher Hochwasserschutzmaß-
nahmen sowie die Beseitigung von Hochwasserschäden an den in der Anlage 3 zum 
HWG genannten Gewässern zweiter Ordnung. Darüber hinaus gibt es das Landespro-
gramm naturnahe Gewässer und das Hessische Integrierte Agrarumweltprogramm 
(HIAP) mit dem eine angepasste landwirtschaftliche Flächennutzung gefördert wird.
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3 Darstellung der geltenden Ziele des Umweltschutzes 

Gemäß § 14g Abs. 2 Nr. 2 UVPG sind im Umweltbericht die geltenden Ziele des Um-
weltschutzes darzustellen. Es ist auszuführen, wie diese Umweltziele bei der Ausar-
beitung des Maßnahmenprogramms berücksichtigt wurden.  

Die Umweltziele werden im Umweltbericht für die Ermittlung, Beschreibung und Be-
wertung der Umweltauswirkungen der einzelnen Maßnahmengruppen als Prüfkriterien 
herangezogen. Die Ableitung der Ziele ist somit von besonderer Bedeutung. 

Es werden Ziele dargestellt, die einen Bezug zu den für den HWRM-Plan voraussicht-
lich erheblichen Umweltauswirkungen haben. Die Ziele werden auf die wesentlichen 
Inhalte begrenzt (Tabelle 2). 

Umweltziele sind auf internationaler und europäischer Ebene, vom Bund und vom 
Land Hessen in zahlreichen Rechtsnormen (Gesetze, Verordnungen), Plänen oder 
Programmen festgelegt worden.  

Bei der Auswahl der Umweltziele wurde in Abhängigkeit von der Gesetzgebungskom-
petenz auf hessische Gesetze und bundesweit gültige Rechtsnormen zurückgegriffen. 
Eine Ausnahme stellt das Umweltziel Lebensqualität und Erholung beim Schutzgut 
Menschen dar, das auf Grundlage der Ausführungen des Landesentwicklungsplans 
(HMWVL, 2000) bestimmt wurde. Falls in Plänen und Programmen Zielvorgaben ver-
bindlich konkretisiert wurden, sind diese ergänzend aufgeführt. 
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Tabelle 2:  Umweltziele der Schutzgüter - Prüfkriterien zur Bewertung der 
voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen 

Schutzgut Umweltziele Erläuterung der Umweltziele 

Menschen Menschliche Gesund-
heit 

Schutz des Menschen vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet 
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche 
Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbar-
schaft herbeizuführen, z. B. durch Luftverunreinigun-
gen, Lärm, gefährliche Stoffe (z.B. Biozide), Hochwas-
ser und Keime (ChemG, BImSchG, Hessische Bade-
gewässerverordnung, TrinkwV) 

Lebensqualität und 
Erholung 

Schaffung und Sicherung ausgewogener Siedlungs- 
und Freiraumstrukturen, Stabilisierung der wirtschaftli-
chen und sozialen Entwicklung mit dem Nachhaltig-
keitsziel (HMWVL, 2000).  

Im Regionalplan/RegFNP Südhessen sind zusammen-
hängende ausreichend große unbesiedelte Freiräume 
als „Vorranggebiet Regionaler Grünzug“ ausgewiesen. 
Im Vorranggebiet Regionalparkkorridor“ hat die Schaf-
fung und Erhaltung von Grünverbindungen für die Glie-
derung, Gestaltung und ökologische Verbesserung der 
Landschaft einschließlich des Fuß- und Radwegenet-
zes zur Erschließung des Erholungs- und Erlebnisrau-
mes Vorrang vor entgegenstehenden Nutzungsansprü-
chen. Nutzungen, die diese Funktionen beeinträchtigen 
können, sind nicht zulässig. Das Main-Taunus-Vorland 
soll als Teilraum mit geringer Erholungseignung durch 
Aufwertung von Fließgewässern, Anlage von Streu-
obstwiesen oder anderr gestaltungswirksamer Land-
schaftselement und Eingrünung von Bauwerken aufge-
wertet werden (Regionalversammlung Südhessen & 
Regierungspräsidium Darmstadt (2010). 

Tiere und 
Pflanzen, bi-
ologische 
Vielfalt 

Schutz von Tieren, 
Pflanzen und deren 
Lebensräumen 

Schutz der naturraumtypischen Eigenart und Vielfalt 
von Tier- und Pflanzenarten und deren Lebensräumen 
(BNatSchG). 

Biotopverbund Es wird ein Netz verbundener Biotope (Biotopverbund) 
geschaffen, das mindestens 10 Prozent der Fläche ei-
nes jeden Landes umfassen soll (BNatSchG). Auen 
und Gewässer bilden dabei eine funktionale Einheit, in-
nerhalb der die Durchgängigmachung für Wanderfisch-
arten, die nach der FFH-Richtlinie geschützt sind, ei-
nen besonderen Stellenwert hat. Betrachtet werden u. 
a. der Verbund der Fließgewässerlebensräume 
(Schwerpunkt: Wanderfischarten, z.B. Lachs) und der 
Verbund der Feuchtlebensräume (Schwerpunkt: Auen-
lebensräume u.a. für den Biber) einschließlich des hie-
ran angrenzenden Grünlandverbundes auf mittleren 
Standorten (Er-lass vom 25.3.2013 „Landesweiter Bio-
topverbund für Hessen, Az: VI 2-103b 02-1/2011).  
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Schutzgut Umweltziele Erläuterung der Umweltziele 

 biologische Vielfalt Das zentrale internationale Instrument zum Schutz der 
biologischen Vielfalt ist die Konvention über die biologi-
sche Vielfalt (UN Convention on Biological Diversity – 
kurz: CBD), eines der drei völkerrechtlichen Abkom-
men, die bei der Konferenz der Vereinten Nationen für 
Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro 1992 be-
schlossen wurden. Mit Verabschiedung der nationalen 
Strategie zur biologischen Vielfalt im November 2007 
verfügt Deutschland nun über ein umfassendes und 
anspruchsvolles Programm zur Erhaltung von Arten 
und Lebensräumen. Zum Beispiel soll sich bis zum 
Jahr 2010 der Anteil der vom Aussterben bedrohten 
und stark gefährdeten Arten verringern. Bis 2020 soll 
die Gefährdungssituation des größten Teils der  „Rote 
Liste-Arten" um eine Stufe verbessert werden (BMU 
2007). 

Boden Schutz der Boden-
struktur (Erosion, Ver-
dichtung) 

Schutz der Böden vor Erosion, Verdichtung und vor 
anderen nachteiligen Einwirkungen auf die Boden-
struktur (HAltBodSchG, BBodSchG). 

Senkung der Schad-
stoffbelastung 

Vorsorge gegen das Entstehen von schadstoffbeding-
ten schädlichen Bodenveränderungen (HAltBodSchG, 
BBodSchG). 

Sparsamer Umgang 
mit Boden 

Sparsamer Umgang mit dem Boden durch Begrenzung 
der Flächeninanspruchnahme für Siedlung und Ver-
kehr auf das notwendige Maß. Ziel ist die Flächeninan-
spruchnahme in Deutschland von gegenwärtig 120 
ha/Tag auf 30 ha/Tag bis zum Jahr 2020 abzusenken 
(Die Bundesregierung, 2002). 

Sicherung oder Wie-
derherstellung der Bo-
denfunktionen  

Sicherung oder Wiederherstellung der Bodenfunktio-
nen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beein-
trächtigungen seiner natürlichen Funktionen (Bioto-
pentwicklungspotenzial, Ertragspotenzial, Filter-, Puffer 
und Speicherfunktion und Funktion als Ausgleichskör-
per im Wasserkreislauf) sowie seiner Funktion als Ar-
chiv der Natur- und Kulturgeschichte soweit wie mög-
lich vermieden werden (HAltBodSchG, BBodSchG). 

Wasser guter ökologischer Zu-
stand Oberflächenge-
wässer 

Erreichung / Sicherstellung eines guten ökologischen 
Zustands bei einem natürlichem Wasserkörper (NWB) 
bzw. Potenzials bei einem erheblich veränderten Was-
serkörper (HMWB) 

guter chemischer Zu-
stand Oberflächenge-
wässer 

Erreichung / Sicherstellung eines guten chemischen 
Zustands (WHG, HWG) 

Hochwasserrückhalt / 
Hochwasserschutz 

Gewährleistung eines so weit wie möglichen Hochwas-
serrückhalts, schadlosen Wasserabflusses und Vor-
beugung bzgl. der Entstehung von Hochwasserschä-
den (WHG, HWG) 

guter chemischer Zu-
stand des Grundwas-
sers 

Erreichung / Sicherstellung eines guten chemischen 
Zustands und Verhinderung einer Verschlechterung 
des Grundwasserzustands, Trendumkehr (WHG, 
HWG) 

guter mengenmäßiger 
Zustand des Grund-
wassers 

Erreichung und Sicherstellung eines guten mengenmä-
ßigen Grundwasserzustands (WHG, HWG) 
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Schutzgut Umweltziele Erläuterung der Umweltziele 

Klima / Luft Minderung der Treib-
hausgasemissionen 

Reduzierung der Emissionen klimarelevanter Gase 
durch Energieeinsparung und stärkere Verwendung re-
generativer Energien im Rahmen des durch nationale 
und internationale Vorgaben festgelegten Zeitplans: 

Minderung der jährlichen Emissionen der sechs Treib-
hausgase des Kyoto-Protokolls (CO2, CH4, N2O, SF6, 
HFKW und FKW) im Durchschnitt des Zeitraums 2008-
2012 um 21 % gegenüber 1990 (BMU, 2005). 

Selbstverpflichtung der Bundesregierung zur Reduk-
tion der CO2-Emissionen um 30 % bis 2008-2012 ge-
genüber 1990 (BMU, 2005). 

Der Anteil der erneuerbaren Energien am Endenergie-
verbrauch ist bis zum Jahr 2015 bis auf 15 % zu erhö-
hen (HMULV, 2007b) 

Erhalt / Entwicklung 
klimarelevanter 
Räume 

Erhalt und Entwicklung von Wald u. a. als Koh-
lenstoffspeicher (HWaldG) und sonstigen Gebie-
ten mit günstiger klimatischer Wirkung sowie von 
Luftaustauschbahnen (BNatSchG)  
Die Kalt- und Frischluftentstehungsgebiete sowie 
die Kalt- und Frischluftabflussschneisen 
sollen gesichert, offen gehalten und soweit erfor-
derlich, wiederhergestellt 
werden. Die "Vorbehaltsgebiete für besondere 
Klimafunktionen" sollen von Bebauung und ande-
ren Maßnahmen, die die Produktion bzw. den 
Transport frischer und kühler Luft behindern kön-
nen, freigehalten werden. Planungen und Maß-
nahmen, die die Durchlüftung von klimatisch bzw. 
lufthygienisch belasteten Ortslagen verschlech-
tern können, sollen in diesen Gebieten vermieden 
werden (Regionalversammlung Südhessen & Re-
gierungspräsidium Darmstadt (2010).. 

Landschaft Sicherung der Vielfalt, 
naturräumlichen Ei-
genarten und Schön-
heit 

Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen 
Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit 
des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen 
Generationen im besiedelten und unbesiedelten Be-
reich nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu 
schützen, dass die Vielfalt, Eigenart und Schönheit so-
wie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf 
Dauer gesichert sind (BNatSchG, HWaldG). 

Kulturgüter Erhalt schützenswer-
ter Kulturdenkmäler 

Schutz von Denkmälern, dies sind von Menschen ge-
schaffene Sachen oder Teile davon aus vergangener 
Zeit, deren Erhaltung wegen ihrer geschichtlichen, 
künstlerischen, städtebaulichen, wissenschaftlichen o-
der volkskundlichen Bedeutung im Interesse der Allge-
meinheit liegt und beinhaltet Bau- und Bodendenkmä-
ler und historische Kulturlandschaften und Kulturland-
schaftselemente. Ziel und Auftrag der Bodendenkmal-
pflege ist es, Bodendenkmäler vor ihrer Zerstörung als 
Archiv im Boden zu bewahren. Baudenkmäler sind in-
stand zu halten, instand zu setzen, sachgemäß zu be-
handeln und vor Gefährdung zu schützen, soweit zu-
mutbar und sollen möglichst entsprechend ihrer ur-
sprünglichen Zweckbestimmung genutzt werden 
(BNatSchG, HDSchG). 
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Schutzgut Umweltziele Erläuterung der Umweltziele 

Sonstige 
Sachgüter 

Schutz von Sachgü-
tern 

Schutz von sonstigen der Allgemeinheit dienenden 
Sachgütern, insbesondere durch Vermeidung von 
schädlichen Wasserabflüssen (WHG) 
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4 Merkmale der Umwelt und des Umweltzustands 

Dieses Kapitel beinhaltet die nach § 14g Abs. 2 Punkt 4 geforderte Darstellung bzgl. 
der Merkmale der Umwelt und des derzeitigen Umweltzustands. 

4.1 Beschreibung des Naturraums 

Der Rhein fließt unterhalb von Wiesbaden erst in Ost-West-Richtung, quasi parallel 
zum Hohen Taunus. Dadurch ergibt sich eine nach Süden abfallende Geländefläche 
mit sehr guter weinbaulicher Eignung. Ab dem Binger Loch fließt der Rhein wieder 
nach Norden. Der Abschnitt von Rüdesheim bis Lorch gehört zum Oberen Mittelrhein-
tal und ist durch Felsgruppen und Weinbauterrassen geprägt. 

Der Rheingau bildet das Vorhügelland des Taunus, welcher sich in hangparallelen 
Flussterrassen zum Rhein hin gliedert und sich quer dazu von kleinen Taunusbächen 
zerriedelt. Durch die meist lössbedeckten Riedel und dem durch Südexposition ausge-
sprochen günstigen Klima für den Weinanbau entwickelte sich hier eine über Jahrhun-
derte existente Kulturlandschaft aus. Die Landschaftseinheit geht im Norden von etwa 
300 m ü. NN in den ca. 500 m ü. NN hohen südlichen Taunusquarzitzug über, im Sü-
den grenzt sie direkt an den Rheinstrom, der bei Mittelwasser ein Niveau von ca. 80 m 
ü. NN erreicht. Der Rheingau erfährt im Westen seine natürliche Abgrenzung durch 
den Rheindurchbruch mit seinen steilen Gebirgshängen in das Mittelrheinische Schie-
fergebirge. 

4.2 Schutzgut Menschen 

Wohnen, Wohnraumumfeld und Erholung 

Wiesbaden und Walluf gehören zum Verdichtungsraum. Die rheinabwärts im Rhein-
gau liegenden Gemeinden zum Ordnungsraum. Die Rheinaue bildet eine für die Ver-
kehrsinfrastruktur bedeutsame Regionalachse. Außer dem Rheinstrom als Verkehrs-
weg fungieren neben dem Rhein eine Eisenbahnhauptstrecke und eine Bundesstraße. 

Das obere Mittelrheintal liegt im Naturpark Rhein-Taunus. Als angrenzende Land-
schaftseinheit zum Rhein-Main-Ballungsraum und bedingt durch die ausgeprägte tra-
ditionelle Kulturlandschaft besitzt der Rheingau ein großes Potenzial als Naherho-
lungs- und Fremdenverkehrsraum. Die Kulturlandschaft des Oberen Mittelrheintals 
wurde in die Liste des Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommen.  

Die durch Weinanbau geprägten Räume des Rheingaus und des Mittelrheintals mit 
ihren zahlreichen Baudenkmälern sollen als bedeutende historische Kulturlandschaf-
ten und Ausflugsziele der Bevölkerung erhalten werden. Es werden Schifffahrten, Be-
suche der Weindörfer am Fuße des Rheins, Burgenrundfahrten und Weinproben für 
überwiegend Tagestouristen angeboten. Vielerorts gefährden Nutzungsaufgaben der 
kleinflächigen Weinbausteillagen den Erhalt der charakteristischen Kulturlandschaft.  

Menschliche Gesundheit 

Extreme Hochwasser führen immer wieder zu Todesopfern durch Ertrinken. Außer-
dem können Gesundheitsgefahren durch Verbreitung von Krankheitserregern aus der 
Abwasserkanalisation und Schimmelbildung in Gebäuden entstehen. 

Wegen der engen Tallage ist keine weitläufige Überflutung möglich. Die von Hoch-
wasser betroffenen Kommunen liegen alle unmittelbar am Rhein. Aufgrund der dich-
ten Besiedelung der Rheintallagen sowie der gewerblich-industriellen Nutzung besteht 
ein vergleichsweise hohes Gefährdungspotenzial.  
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Die direkt am Rheinufer liegenden bebauten Gebiete sind bereits bei kleineren häufi-
gen Hochwassern (HQ10 und seltener) von Überflutung betroffen. Bei starken Hoch-
wasserereignissen wie HQ100 und HQExtrem müssen die tiefliegenden Ortsteile evaku-
iert werden. Bei HQExtrem werden am Rhein hohe Wassertiefen und sehr hohe Fließge-
schwindigkeiten erreicht. Im Untersuchungsraum sind beim HQ10 etwa 600, beim 
HQ100 3.700 und bei HQExtrem 16.200 Einwohner von Hochwasser betroffen. 

Im Einzugsgebiet sind mehrere Gewerbe- und Industriegebiete sowie 7 IED-Anlagen 
von Hochwasser betroffen. Im Geltungsbereich des HWRM-Plan Hessischer Ober-
/Mittelrhein (Rheingau) sind keine auf Grundlage der Richtlinie 2006fl/EG ausgewiese-
nen Badegewässer vorhanden. 

4.3 Tiere und Pflanzen 

Tiere und Pflanzen und biologische Vielfalt 

Rheingau 

Aufgrund der besonderen klimatischen Gunst dieses vor rauen Klimaeinflüssen gegen 
Nordwesten vom Rheingaugebirge geschützten Unterhanges hat der hier naturland-
schaftlich anzunehmende thermophile Buchen-Eichenwald dem Acker- insbesondere 
aber den Weinbau Platz gemacht. Die Weinbauflächen werden von den Taunusbach-
tälern unterbrochen und vernetzen den Vortaunus zum Rhein hin. Die naturnahen 
Taunusbäche werden von natürlichen bis naturnahen Waldgesellschaften (Felsenah-
orn-Traubeneichenwälder) begleitet und sind stellenweise von strukturreichen Offen-
landbiotopen durchsetzt. Typische Rote-Liste-Arten im Bereich der strukturreichen 
Weinbauflächen sind Zippammer und Neuntöter. Oberhalb der Weinbaugrenze sind 
Traubeneichenwaldgesellschaften und artenreiche Halbtrockenrasen zu finden. 

Rheinauen und Biotope der Rheininseln sind von hoher Bedeutung als Trittsteinbio-
tope, als Rast- und Schutzräume sowie als Nahrungsflächen für Zugvögel. Eine große 
Bedeutung besitzt das zwischen Eltville und Bingen in den Rheinauen gelegene 
Ramsar-Gebiet.  

Entlang des Rheins liegt zwischen dem Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kostheim und 
Assmannshausen (ein Stadtteil von Rüdesheim) das Vogelschutzgebiet 5914-450 In-
selrhein und das Naturschutzgebiet Rüdesheimer Aue (1439003). 

Das FFH- und Naturschutzgebiet Rettbergsaue bei Wiesbaden (1434001) erstreckt 
sich auf der Insel Rettbergsaue von Biebrich bis Schierstein. Von Schierstein bis nach 
Walluf folgt das NSG Niederwallufer Bucht (1439041). 

In Erbach, Hattenheim und Oestrich liegt das FFH- bzw. Naturschutzgebiet Marianne-
naue (1439001). Dieses ist Brut-, Rast- und Überwinterungsort für zahlreiche Vogelar-
ten. In den Auenwäldern stehen bis zu 400 Jahre alte Bäume. Das Naturschutzgebiet 
umfasst auch die Strömungsleitwerke und die von ihnen umschlossenen Stillwasser-
zonen. 

Weitere Natura 2000-Gebiete sind in Erbach das Naturschutzgebiet Erbacher Wäld-
chen (1439015) und in Oestrich-Winkel das FFH- bzw. Naturschutzgebiet Winkeler 
Aue (1439006). Die Winkeler Aue ist eine Binneninsel im Rhein und Teil des Insel-
rheins (Rheinkilometer 520). Sie ist eine junge Insel, die durch natürliche Anlandungs-
prozesse besonders nach Hochwasserereignissen entlang des Strömungsleitwerks 
aus Schlammbänken gewachsen ist. Das Inselwachstum dauert an, es hat sich eine 
Weichholzaue gebildet. Die Insel ist Brutplatz für viele Vogelarten. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Binneninsel
http://de.wikipedia.org/wiki/Rhein
http://de.wikipedia.org/wiki/Inselrhein
http://de.wikipedia.org/wiki/Inselrhein
http://de.wikipedia.org/wiki/Rheinkilometer
http://de.wikipedia.org/wiki/Anlandung
http://de.wikipedia.org/wiki/Anlandung
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In Winkel liegt das FFH- und Naturschutzgebiet Rheinwiesen von Oestrich-Winkel und 
Geisenheim (1439009), eine Strom-Auenlandschaft mit Still- und Flachwasserzonen 
und weitgehend ungestörter Weichholzaue. 

Oberes Mittelrheintal 

Auf der Höhe von Lorch und Niederheimbach liegen die Rheininseln Lorcher Werth, 
die insgesamt ca. 2 km lang sind. Die Inseln sind als Naturschutzgebiet und FFH-Ge-
biet ausgewiesen und dürfen nicht betreten werden. Der Lorcher Werth wurde mit 
Hybridpappeln und Robinien aufgeforstet. Entwicklungsziel ist es, diese Baumarten 
nach und nach wieder zu entnehmen und einen naturnahen Auwald und natürliche 
Uferbereiche zu fördern. 

Biotopvernetzung 

Für die Biotopvernetzung sind die Rheinauen und Biotope der Rheininseln und die 
Taunusbachtäler von besonderer Bedeutung. Im Regionalplan Hessen Süd ist der 
Rheingau als Vorranggebiet Regionaler Grünzug ausgewiesen. Ihm kommt somit eine 
bedeutende Funktion für die Freiraumvernetzung zu. 

Die Entwicklung des Biotopverbunds am Rhein ist Teil des IKSR-Programms Rhein 
2020. Am Oberrhein liegen zwischen Wiesbaden Schierstein und Bingen ausgedehnte 
Schwerpunkträume mit hoher bis sehr hoher Bedeutung für den Biotopverbund. Bei 
Mainz-Kostheim und Mainz-Kastel befindet sich ein Defizitraum mit sehr großen Aus-
wirkungen für den Biotopverbund. Im Mittelrhein liegt bei der Nahemündung und beim 
Lorcher Werth je ein Schwerpunktraum mit einer hohen Bedeutung für den Biotopver-
bund (IKSR, 2006). 

Der Rhein und seine Nebenflüsse und -bäche sind in den Masterplan Wanderfische 
Rhein (IKSR, 2009) eingebunden. Im Rheinstrom und in den Flüssen seines Einzugs-
gebietes besteht großer Handlungsbedarf zur Wiederherstellung und Verbesserung 
der Durchgängigkeit für Lachs, Meerforelle, Meerneunauge und andere anadrome (im 
Süßwasser laichende) Wanderfischarten sowie für den katadromen (im Meer laichen-
den) Aal. Zudem sind zahlreiche Laich- und Jungfischgewässer in Zuflüssen durch 
eine Vielzahl an Hindernissen nicht oder nur sehr eingeschränkt erreichbar. Im Rhein 
liegen innerhalb des Untersuchungsgebietes keine Wanderhindernisse vor. In der 
Wisper werden Aale und die Reproduktion von Lachsen nachgewiesen. Dort sind wei-
tere Maßnahmen zur Verbesserung der Durchgängigkeit geplant.  
 

4.4 Schutzgut Boden 

In der Rheinaue finden sich Auen-Gleye bzw. Gley-Vegen aus carbonathaltigen 
schluffig-lehmigen bis tonigen Auensedimenten über holozänen Flusssanden. Die sich 
anschließenden Hanglagen werden von Pararendzinen, Parabraunerden aus pleisto-
zänem Löss eingenommen. In den Hanglagen des Mittelrheins und Rheingaugebirges 
finden sich skeletthaltige Ranker und Braunerden aus lösslehmhaltigen sandigen So-
lifluktionsdecken mit sauren Gesteinsanteilen (Taunusquarzit bzw. quarzitischem 
Sandstein) oder skeletthaltige schluffige bis tonige Lehme mit Braunerden und Pseu-
dogleyen bei Bodenentwicklung aus paläozoischen Schiefern.  

Es liegt vorallem in den Weinanbaulagen des Rheingaus und des Mittelrheintals bei 
starker Hangneigung eine sehr hohe Erosionsgefährdung des Bodens vor. 

Für das Wasserrückhaltevermögen der Böden nach Starkniederschlägen ist die Kom-
bination der Speicher- und Infiltrationseigenschaften der Böden ausschlaggebend. Bei 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kanadische_Hybrid-Pappel
http://de.wikipedia.org/wiki/Robinien
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Wertung der Bodeneigenschaften nach dem CN-Verfahren ist überwiegend ein mittle-
res bis großes Rückhaltevermögen vorzufinden. 

4.5 Schutzgut Wasser 

Oberflächengewässer 

Neben den Bundeswasserstraßen Rhein und Main stellt der Untere Salzbach (Mün-
dung in Wiesbaden-Biebrich) den einzigen erheblich veränderten Wasserkörper dar. 
Im Rhein ist das ökologische Potenzial mäßig. Die physikalisch chemischen Qualitäts-
komponenten sind mit Ausnahme der Phosphorgesamtgehalte des Mittelrheins im gu-
ten Zustand. Der chemische Zustand ist nicht gut. Bei Hg und einigen PAK-Kongone-
ren sind die Umweltqualitätsnormen überschritten (IKSR, 2014). 

Tabelle 3:  Bewertung der Oberflächenwasserkörper des Rheins (IKSR, 
2014). 

Oberflächenwasserkörper 

Biologische und 
hydromorphologische Qualitäts-

komponenten 

Oberrhein 
(Main - Nahe) 

Mittelrhein 
 

Makrozoobenthos gut gut 

Fische unbefriedigend unbefriedigend 

Makrophyten und Phytobenthos mäßig mäßig 

Hydromorphologie nicht gut nicht gut 

Ökologisches Potenzial gesamt mäßig mäßig 

physikalisch chemische Para-
meter 

  

Sauerstoff gut gut 

Chlorid gut gut 

Ammonium gut gut 

Phosphor, gesamt gut schlecht 

Ortho-Phosphat gut  gut  

Chemischer Zustand nicht gut nicht gut 

 

Grundwasser 

Im Untersuchungsraum sind die Grundwasserkörper im guten mengenmäßigen Zu-
stand. Im Rheingau und Wiesbaden sind nur die in der Rheinaue gelegenen Grund-
wasserkörper wegen Nitrat im chemisch schlechten Zustand.  

Auf der Höhe des Wiesbadener Stadtteiles Mainz-Kastel liegt auf der Rheininsel Pe-
tersaue das Trinkwasserschutzgebiet Wasserwerk Petersaue (414-004) und zwischen 
Wiesbaden und Walluf das Trinkwasserschutzgebiet „Wasserwerk Schierstein“ (414-
001) im Überschwemmungsgebiet. Von Wiesbaden-Biebrich bis nach Walluf erstreckt 
sich das ebenfalls im Überschwemmungsgebiet gelegene Heilquellenschutzgebiet 
Wiesbaden (414-005).  
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4.6 Klima/Luft 

Es bestehen weltweit weiterhin hohe Treibhausgasemissionen. Im Rheineinzugsge-
biet sind im Winter hohe Zunahmen der Lufttemperatur (ca. +1,0  bis 1,6 °C) in den 
vergangenen 100 Jahren feststellbar. Im Sommer fällt die Steigerung der Lufttempera-
tur mit ca. 0,6 bis 1,1 °C niedriger aus. Im Jahresmittel folgt daraus für das Rheinein-
zugsgebiet eine berechnete Temperaturerhöhung von ca. +0,5 °C bis +1,2 °C. Die 
Niederschläge haben im Winter im gesamten Rheineinzugsgebiet zugenommen 
(+10% bis +20 %). Die Sommerniederschläge haben sich kaum verändert (von -5 % 
bis +5 %) (IKSR, 2009).  
Als Konsequenz aus der Temperatur- und Niederschlagserhöhung und der geringeren 
Schneespeicherung im Winter, zeigen die monatlichen Abflussmittelwerte des Winter-
halbjahrs im gesamten Rhein-Einzugsgebiet höhere Werte als früher. Dabei stiegen 
auch die winterlichen Maximalabflüsse an. Im Sommer nehmen die mittleren Abflüsse 
dagegen ab. Es erfolgt eine Abflussumverteilung vom Sommer in den Winter, wobei 
der mittlere Abfluss des Jahres konstant bleibt. 

Im Regionalplan Südhessen sind die Kalt- und Frischluftentstehungsgebiete sowie die 
Kalt- und Frischluftabflussschneisen als „Vorbehaltsgebiete für besondere Klimafunkti-
onen" dargestellt. 

Mit Ausnahme der Siedlungsflächen ist fast der gesamte Geltungsbereich des 
HWRM-Plans als Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen ausgewiesen. Das 
Rheintal fungiert sowohl als Entstehungsgebiet, als auch als Abflussschneise für 
durch die Täler der Rheinzuflüsse transportierte Frisch- und Kaltluft. 

Klimatisch ist der Rheingau gekennzeichnet durch trocken-warme Sommer sowie 
milde Winter. Die Niederschlagsmenge variiert je nach Höhenlage von 450 mm in den 
Orten am Rhein bis zu 1.000 mm auf der „Kalten Herberge“. Der Rheingau liegt im 
Regenschatten der bewaldeten Höhen des von Südwesten nach Nordosten ausge-
richteten Rheingaugebirges, einem Teil des Hohen Taunus.  

4.7 Landschaft 

Der Rheingau bildet das Vorhügelland des Taunus, welcher sich in hangparallelen 
Flussterrassen zum Rhein hin gliedert und quer dazu von kleinen Taunusbächen zer-
riedelt wird. Durch die meist lössbedeckten Riedel und dem durch Südexposition aus-
gesprochen günstigen Klima für den Weinanbau entwickelte sich hier eine über Jahr-
hunderte existente Kulturlandschaft aus. Die Siedlungskerne der Ortschaften sind als 
typische historische Weinbaudörfer mit Fachwerk und Schieferdächern meist noch er-
halten. 

Als Mittelrheintal wird der 62 km lange und sehr enge Durchbruch des Rheinstromes 
durch das Rheinische Schiefergebirge nördlich von Bingen bezeichnet. Das Tal ist ge-
säumt von steilen und felsigen Wänden, die von Gebirgsbächen zerschnitten sind. Auf 
den oft sehr kleinparzellierten und durch Trockenmauern nivellierten Terrassen wird 
traditionell Obst- und Steillagenweinanbau betrieben. Das Mittelrheintal stellt eine ein-
zigartige Kulturlandschaft dar, dessen Erscheinungsbild durch das steilhängige enge 
Flusstal des Rheinstromes, der vom Menschen geprägten Landschaft mit Weinber-
gen, Burgen, und historisch geprägten Ortsbildern und der ökologischen Einzigartig-
keit mit hochschützenswerten Biotopen an Terrassenhängen geprägt ist.  
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4.8 Kultur- und Sachgüter 

Bau- und Bodendenkmäler liegen häufig unmittelbar oder nahe an bestehenden oder 
ehemaligen Gewässern, da hier oft bevorzugte Lebensräume und historisch bedeut-
same Verkehrswege lagen. Ziel der Bodendenkmalpflege ist es Bodendenkmäler vor 
ihrer Zerstörung als Archiv im Boden zu bewahren. Von besonderem Interesse sind 
dabei die häufig in Auenlagen vorzufindenden moorigen und anmoorigen Bodenbil-
dungen und Feuchtböden mit günstigen Konservierungsbedingungen für organisches 
Material. Auen können damit vielfach als Bodenarchive zur Rekonstruktion von Land-
schaft, Flora, Fauna und Klimaentwicklung dienen. 

In Hessen werden ausschließlich Schutzgüter vom Rang eines UNESCO-Kulturerbes 
als für den HWRM-Plan signifikant angesehen. Im Untersuchungsgebiet liegt in die-
sem Sinn einzig der Weltkulturerberaum „Oberes Mittelrheintal“. Das Mittelrheintal ist 
eine der großen historischen Flusslandschaften Europas und diente schon in vorge-
schichtlicher Zeit als Verkehrsweg. Das Obere Mittelrheintal ist im Regionalplan Süd-
hessen auch als Gebiet mit überdurchschnittlich hoher Funddichte ausgewiesen. Dies 
betrifft auch die Waldgebiete des Rheingau-Taunus-Kreises.  



Umweltbericht zum HWRMP für den hessischen Ober-/Mittelrhein Rheingau Kapitel 5 

Seite 26 

5 Prognose des Umweltzustands bei Nichtdurchführung des Hochwasserrisiko-
managementplans 'hessischer Ober-/Mittelrhein Rheingau' 

Dieses Kapitel beinhaltet nach § 14g Abs. 2 Punkt 4 die geforderte Darstellung bzgl. 
der voraussichtlichen Entwicklung des Umweltzustands unter der Prämisse, dass der 
HWRM-Plan nicht durchgeführt wird. 

Zukünftig sind auch ohne Durchführung des HWRM-Plans veränderte Hochwasserrisi-
ken zu erwarten. Diese sind im Wesentlichen auf die Umsetzung der Maßnahmen des 
Aktionsplans Hochwasser für den Rhein und den Klimawandel zurückzuführen. Zu-
dem haben die weiterhin hohe Flächeninanspruchnahme für Siedlung und Verkehr, 
das Maßnahmenprogramm der Wasserrahmenrichtlinie und Änderungen in der Art der 
landwirtschaftlichen Bewirtschaftung Einfluss auf die Hochwasserabflüsse. Für die 
Wirkung auf das Untersuchungsgebiet ist vorallem die überregionale Entwicklung im 
gesamten Einzugsgebiet des Oberrheins bedeutsam. 

Es wurden bereits durch den im Jahr 1998 beschlossenen Aktionsplan Hochwasser 
Rhein umfangreiche Maßnahmen zur Reduzierung des Hochwasserrisikos am Rhein 
festgelegt. Nach diesem Plan sollen am Rhein u. a. bis 2020 die Schadensrisiken ge-
genüber dem Bezugsjahr 1995 um 25 % vermindert werden. Zudem sollen die extre-
men Hochwasserstände um bis zu 70 cm unterhalb des staugeregelten Bereichs (60 
cm durch Wasserrückhaltung am Rhein und etwa 10 cm durch Wasserrückhalt im 
Rheineinzugsgebiet) gesenkt werden. Mit Hilfe der bis 2020 noch auszuführenden 
Maßnahmen kann im Vergleich mit dem Jahr 2010 voraussichtlich noch eine Reduzie-
rung der Hochwasserstände um im Mittel 5 cm bei HQ10, 9 cm bei HQ100 und 5 cm bei 
HQExtrem ohne Deichüberströmung bzw. 3 cm mit Deichüberströmung am Pegel Mainz 
und 5 cm bei HQ10, 10 cm bei HQ100 und 10 bzw. 8 cm am Pegel Kaub bei HQExtrem 
erreicht werden (IKSR, 2012). 

Nach den im Jahr 2011 abgeschlossenen Szenarienstudien für das Abflussregime des 
Rheins sind durch den Klimawandel bis zur Jahrhundertmitte im Winter bis zu 20 % 
höhere Abflüsse und im Sommer bis zu 10 % geringere Abflüsse - die regional unter-
schiedlich ausgeprägt sein können - zu erwarten. Es ist eine Zunahme von kleineren 
bis mittleren Hochwasserereignissen wahrscheinlich. Die Zunahme der Scheitelab-
flüsse seltener Hochwasser erscheinen möglich. Sie sind jedoch in ihrem Ausmaß 
nicht zweifelsfrei quantifizierbar (IKSR, 2015). Bis 2021 sind die Wirkungen des Klima-
wandels aber voraussichtlich gering. 

Die Hochwasserabflüsse werden außerdem durch die weiterhin hohe Flächeninan-
spruchnahme für Siedlung und Verkehr verschärft. Die Maßnahmen der Wasserrah-
menrichtlinie und die Umsetzung des Direktzahlungen-Verpflichtungengesetzes - nach 
dem bis zum 30.06.2010 erosionsgefährdete landwirtschaftliche Flächen auszuweisen 
und in Abhängigkeit der Bodenerosionsgefährdung nach näher festgelegten Vorgaben 
zu bewirtschaften sind - lassen dagegen positive Wirkungen hinsichtlich des Hoch-
wasserschutzes zu erwarten.  

In der Summe der Wirkungen sind bis zur Fortschreibung des HWRM-Plans im Jahr 
2021 insbesondere durch die Umsetzung des Aktionsplans Hochwasser ‚Rhein‘ auch 
ohne Umsetzung des HWRM-Plans geringfügig verminderte Hochwasserrisiken wahr-
scheinlich.  

Im Großen und Ganzen bleibt die vorliegende hochwasserbedingte Gefährdungssitua-
tion auf die Schutzgüter nach UVPG aber weitgehend bestehen. Betroffen sind voral-
lem das Schutzgut Mensch. Bei Hochwasser kann die Gewalt des Wassers Men-
schenleben kosten und die menschliche Gesundheit während und nach dem Ereignis 
durch Auslösen von Epidemien beeinträchtigen. Wohn-, Wohnumfeld-, Freizeit- und 
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Erholungsfunktionen können zerstört werden. Zudem können Pflanzen und Tiere, die 
Böden und das Wasser durch freiwerdende Schadstoffe beeinträchtigt sowie Kultur- 
und Sachgüter beschädigt bzw. zerstört werden. 
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6 Darstellung der für den Hochwasserrisikomanagementplan ' hessischer Ober-
/Mittelrhein Rheingau' bedeutsamen Umweltprobleme 

In diesem Kapitel werden nach § 14g des UVPG die für den HWRM-Plan bedeutsa-
men Umweltprobleme angegeben. Anzugeben sind hierbei insbesondere Probleme, 
die sich auf ökologisch empfindliche Gebiete nach Nummer 2.6 der Anlage 4 des 
UVPG beziehen.  

Unter ökologisch bedeutsame Gebiete fallen nach Nummer 2.3 der Anlage 2 des 
UVPG Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung oder europäische Vogelschutzge-
biete (Natura 2000), Naturschutzgebiete, Nationalparks, Biosphärenreservate und 
Landschaftsschutzgebiete, gesetzlich geschützte Biotope, Wasserschutzgebiete, Heil-
quellenschutzgebiete, Überschwemmungsgebiete, Gebiete mit Überschreitungen von 
Umweltqualitätsnormen, Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte und in amtlichen Lis-
ten oder Karten verzeichnete Denkmale, Denkmalensembles, Bodendenkmale oder 
archäologisch bedeutende Landschaften. 

In den Hochwasserrisikokarten sind Überschwemmungsgebiete, die Größenordnung 
der von Hochwasser betroffenen Bevölkerung, Wasser- und Heilquellenschutzgebiete 
der Zone I und II ferner die Natura 2000 und Naturschutzgebiete sowie Kulturgüter be-
sonderer Bedeutung dargestellt. Dies sind ökologisch bedeutsamen Gebiete, die für 
Hochwasserschutzplanungen von besonderer Relevanz sind. Überschwemmungsge-
biete, Gebieten mit hoher Bevölkerungsdichte und Kulturgüter besonderer Bedeutung 
sind selbst Schutzobjekt des Risikomanagementplans.  

Durch Maßnahmen des HWRM-Plans können insbesondere Beeinträchtigungen hin-
sichtlich der Schutzziele und Schutzzwecke von Natura 2000- und Naturschutzgebieten 
verursacht werden. Bei Maßnahmen in oder in unmittelbarer Nähe eines Natura 2000-
Gebietes ist zunächst durch eine FFH-Prognose zu ermitteln, ob gebietsbezogene Er-
haltungsziele erheblich beeinträchtigt werden können. Kann dies nicht offensichtlich 
ausgeschlossen werden, ist durch eine FFH-Verträglichkeitsuntersuchung die Zulässig-
keit des Projektes zu prüfen. Ein großer Teil dieser Gebiete liegt in den Flussauen. Dort 
sind vielfach wassergebundene Lebensräume und Arten unter Schutz gestellt worden. 
Die Maßnahmen des Handlungsbereichs Flächenvorsorge und natürlicher Wasserrück-
halt weisen überwiegend günstige Wirkungen auf Tiere und Pflanzen und die biologi-
sche Vielfalt auf. Sie sind deshalb vielfach gleichermaßen im Maßnahmenprogramm 
der Wasserrahmenrichtlinie enthalten. Beeinträchtigungen der Schutzziele und Schutz-
zwecke von Natura 2000- und Naturschutzgebieten sind dagegen häufig bei Maßnah-
men zum technischen Hochwasserschutz zu erwarten, da diese oft mit umfangreichen 
Baumaßnahmen und mit Beeinträchtigungen von Gewässerstruktur und Auen verbun-
den sind. Dennoch können auch bei Maßnahmen zur Flächenvorsorge und zum natür-
lichen Wasserrückhalt in Abhängigkeit der tatsächlichen Standortsituation negative Um-
weltauswirkungen auf vorhandene Schutzziele und Schutzzwecke von ökologisch emp-
findlichen Gebieten nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Insbesondere sind bei bau-
lichen Aktivitäten Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung von negativen Um-
weltauswirkungen zu beachten. In den Umweltsteckbriefen wird in Kapitel 7.2 auf po-
tenziell negative Beeinträchtigungen der Schutzziele und -zwecke von Schutzgebieten 
hingewiesen und es werden mögliche Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung 
von negativen Umweltauswirkungen aufgeführt.  

An Bundeswasserstraßen darf durch die vorgesehenen Maßnahmen der widmungsge-
mäße Zweck der Bundeswasserstraße und damit,der für die Schifffahrt erforderliche 
Zustand der Bun- deswasserstraße und somit die Sicherheit und Leichtigkeit des 
Schiffsverkehrs nicht maßgeblich beeinträchtigt werden..Die Generaldirektion Wasser-
straßen und Schifffahrt, Außenstelle Südwest muss zu allen im HWRMPlan vorgesehe-
nen Maßnahmen an oder mit Bezug zu Bundeswasserstraßen im weiteren Fortgang 



Umweltbericht zum HWRMP für den hessischen Ober-/Mittelrhein Rheingau Kapitel 6 

Seite 29 

der Umsetzung der HWRM-RL ihr Einvernehmen erteilen, soweit die Verwaltungskom-
petenzen des Bundes berührt sind. 

Zudem liegen häufig Bodendenkmäler in unmittelbarer Gewässernähe und finden sich 
wasser- und verkehrstechnische Baudenkmäler (z. B. Wehre, Brücken, Mühlen, histo-
rische Befestigungen, Deiche usw.) und schützenswerte historische Kulturlandschaf-
ten an den Flüssen bzw. in Auen. Sie sind zwar selbst Schutzgut der Hochwasservor-
sorge und Hochwasserschutzmaßnahmen können aber bei der Maßnahmenumset-
zung selbst betroffen sein. Ggfs. sind im Zuge konkreter Objektplanungen Einzelfall-
betrachtungen erforderlich, um gemeinsam zwischen Wasserwirtschaft und Denkmal-
schutz abgestimmte Lösungen zu erarbeiten, welche der Zielerreichung des Hoch-
wasserschutzes dienen und gleichzeitig keine bzw. keine größeren Beeinträchtigun-
gen von Kulturgütern nach sich ziehen. 
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7 Voraussichtlich erhebliche Auswirkungen des Hochwasserrisikomanagement-
plans 'hessischer Ober-/Mittelrhein Rheingau' auf die Umwelt 

7.1 Vorgehensweise zur Prüfung von Umweltauswirkungen 

In diesem Kapitel werden nach § 14g Abs. 2 Punkt 5 und 6 UVPG die voraussichtlich 
erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgüter nach § 2 UVPG ermittelt, beschrieben 
und bewertet. Es werden ggf. Maßnahmen zur Verhinderung und Verringerung negati-
ver Umweltwirkungen dargestellt und nach § 14g Abs. 8 des UVPG auf die Vorge-
hensweise bei der Prüfung von Alternativen eingegangen. 

Grundlage der Auswirkungsprognose sind die in Kapitel 3 beschriebenen Maßnah-
mengruppen des hessenweit gültigen Maßnahmenkataloges. Die weiterführenden 
Maßnahmen sind in den Maßnahmensteckbriefen grob verortet worden. Bei den 
grundsätzlichen Maßnahmen erfolgt keine räumliche Festlegung.  

Die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen erfolgt inner-
halb der Umweltsteckbriefe zusammenfassend für die jeweilige Maßnahmengruppe in 
Bezug auf die im Einzugsgebiet des hessischen Ober-/Mittelrhein Rheingau vorgese-
henen Maßnahmen. Die Maßnahmen werden in ihrer grundsätzlichen Wirkung bewer-
tet. Die konkreten örtlichen Verhältnisse bleiben bei der Bewertung unberücksichtigt.  

Sofern negative Umweltauswirkungen nicht auszuschließen sind, da der räumliche 
Bezug oder genaue Planunterlagen für die Bewertung der Umweltverträglichkeit maß-
geblich sind, sind die Maßnahmen im Rahmen weiterer Prüfverfahren unter Zugrunde-
legung detaillierterer Daten zu prüfen. Somit wird im Rahmen der Auswirkungsprog-
nose eine worst-case-Betrachtung hinsichtlich negativer Umweltauswirkungen der 
Maßnahmengruppen im Sinne eines vorbeugenden Umweltschutzes vorgenommen. 
Im Ergebnis werden demzufolge nur solche Maßnahmengruppen aus weiteren Prüf-
prozessen ausgeschlossen, für die abschließend keine negativen Umweltauswirkun-
gen entsprechend dem Prüfniveau des Maßnahmenprogramms zu identifizieren sind. 

Bei nachfolgenden Zulassungsverfahren soll sich die Umweltprüfung auf erforderliche 
Aktualisierungen und Vertiefungen bzw. zusätzliche oder andere erhebliche Umwelt-
auswirkungen beschränken. Im Sinne einer fachgerechten Abschichtung von Prüfin-
halten werden damit Mehrfachprüfungen vermieden (§ 14f Abs. 3 UVPG).  

Jede Maßnahmengruppe wird in Form eines standardisierten Umweltsteckbriefs beur-
teilt. In tabellarischer Form werden die Auswirkungen der Maßnahmen auf die in Kapi-
tel 3 definierten Umweltziele für die Schutzgüter gemäß § 2 UVPG entsprechend der 
nachfolgenden Klassierung ermittelt, beschrieben und bewertet:  

++ sehr positive Umweltauswirkungen 
+  positive Umweltauswirkungen 
0  keine erhebliche Umweltauswirkungen 
± nicht eindeutig, positive und negative Umweltauswirkungen 
-  negative Umweltauswirkungen 
-- sehr negative Umweltauswirkungen 
 

Das Symbol ± wird bei Maßnahmengruppen vergeben, in denen die jeweiligen Maß-
nahmen positive und negative Umweltauswirkungen haben und eine zusammenfas-
sende summarische Bewertung der Umweltauswirkungen einer Maßnahmengruppe 
auf Ebene des Risikomanagementplans nicht eindeutig möglich ist.  

Die Bewertung wird für jedes Schutzgut erläutert. Darüber hinaus erfolgt eine schutz-
gutübergreifende Gesamtbewertung der Maßnahmengruppen und es werden für jedes 
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Schutzgut Hinweise zur Vermeidung und Verminderung negativer bis stark negativer 
Umweltauswirkungen aufgeführt, die in nachfolgenden Prüfverfahren aufzugreifen und 
zu prüfen sind. 

Einige Maßnahmen, z. B. solche zur eigendynamischen Gewässerentwicklung, wirken 
erst nach längerer Zeit. In diesen Fällen wird bei der Bewertung der Umweltauswir-
kungen in den Umweltsteckbriefen ausschließlich die nach vollständiger Entfaltung 
auftretende Wirkung begutachtet. Falls nur kurzzeitig z. B. während der Umsetzung 
der Maßnahmen (Bauphase) reversible negative Umweltauswirkungen für die Schutz-
güter auftreten, bleiben diese bei der schutzgutbezogenen Bewertung der Umweltaus-
wirkungen und der schutzgutübergreifenden Bewertung der Maßnahmengruppe unbe-
rücksichtigt. Sie werden jedoch aufgeführt und es werden Maßnahmen zur Vermei-
dung und Verringerung dieser kurzzeitigen negativen Umweltauswirkungen darge-
stellt. 

Ob eine Genehmigung der entwickelten einzelnen Maßnahmen auf nachgelagerten 
Prüfebenen erforderlich ist, hängt vor allem von der Projektart, -größe und -leistung 
der Maßnahmen ab. Hierbei sind je nach Art des Einzelfalls die einschlägigen Umwelt- 
und Zulassungsvorschriften betroffener Fachgesetze und Verordnungen (z. B. Was-
serhaushaltsgesetz, Hessisches Wassergesetz, Immissionsschutzgesetz, Bundesbo-
denschutzgesetz, Naturschutzgesetz und Denkmalschutzgesetz Hessen) zu berück-
sichtigen. Außerdem können in Abhängigkeit von der Standortsituation die natur-
schutzrechtliche Eingriffsregelung, die Umweltverträglichkeitsprüfung und bei mögli-
chen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele von Natura-2000-Gebieten entspre-
chende Verträglichkeitsvorprüfungen zur Anwendung kommen.  

Im Umweltbericht sind auch die Gründe für die Wahl der geprüften Alternativen sowie 
eine Beschreibung, wie diese Prüfung durchgeführt wurde, darzustellen. Der Charak-
ter einer Alternativenbetrachtung richtet sich nach dem Abstraktionsgrad der Planung. 
Zur Beseitigung der Hochwasserrisiken stehen in den vier Handlungsbereichen insge-
samt 49 Einzelmaßnahmen zur Verfügung. Für das Einzugsgebiet des hessischen 
Ober-/Mittelrhein Rheingau werden aus dem Bündel der Maßnahmen verschiedene 
grundsätzliche und weiterführende sich gegenseitig ergänzende oder alternative Maß-
nahmen abgeleitet, die Grundlagen für die weiteren Planungsschritte sind. Welche 
Maßnahmen tatsächlich zu Tragen kommen ist weiteren Planungsschritten vorbehal-
ten.  

Für die abschließende Auswahl der Maßnahmen sind in den Umweltsteckbriefen rah-
mensetzende Aussagen zur Bewertung der Umweltfolgen und hinsichtlich zu beach-
tender Aspekte wiedergegeben worden. Dies kann sich auf Standort- und Maßnah-
menwahl bei der weiteren Konkretisierung auswirken. 

Die lokalen Umweltauswirkungen lassen sich in der Regel nur unter Berücksichtigung 
detaillierter Daten mit räumlichem Bezug und nach Kenntnis von genauen Planunter-
lagen abschließend bestimmen. Sofern sich erhebliche negative Umweltauswirkungen 
ergeben würden, sind zumutbare Alternativen daher in den nachgeordneten Pla-
nungs- oder Genehmigungsverfahren zu prüfen. 
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7.2 Umweltsteckbriefe der Maßnahmengruppen 

Im Folgenden sind die Umweltsteckbriefe mit der Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der 
Umweltauswirkungen für jede Maßnahmengruppe dargestellt. Die Umweltsteckbriefe enthalten je-
weils eine Kurzbeschreibung von vorgesehenen Maßnahmen, deren Zielen und mit Beschreibung 
der Wirkungen aus wasserwirtschaftlicher Sicht. Die tabellarischen Beschreibungen der Maßnah-
men entstammen dem Hessischen Maßnahmenkatalog. 

7.2.1 Handlungsbereich Flächenvorsorge 

Maßnahmengruppe 1.1: ‚administrative Instrumente’ 

Die Maßnahmengruppe enthält als grundlegende Maßnahmen administrative Instrumente, welche 
die Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten, Festsetzung von Überschwemmungs- und 
überschwemmungsgefährdeten Gebieten und Ermittlung von Retentionsräumen umfassen. Mit die-
sen Instrumenten werden grundlegende Voraussetzungen zur Berücksichtigung von Hochwasser-
schutzbelangen bei Planungsverfahren, zur Hochwasservorsorge und Maßnahmenplanung ge-
schaffen und das Schadenspotenzial begrenzt.  

Im Regionalplan Süd werden unter anderen Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für den vorbeugenden 
Hochwasserschutz ausgewiesen. In den Vorbehaltsgebieten ist bei allen Entscheidungen der Bau-
leitplanung und bei der Ansiedlung von Anlagen darauf hinzuwirken, dass in diesen Gebieten keine 
Anhäufung von hochwassergefährdeten Vermögenswerten erfolgt und Vorkehrungen zur Bauvor-
sorge getroffen werden. In den Vorranggebieten sind Planungen und Maßnahmen (z.B. Bebau-
ung/Versiegelung und Aufschüttung), welche die Funktion als Hochwasserabfluss- oder Retenti-
onsraum beeinträchtigen bzw. den Oberflächenabfluss erhöhen bzw. beschleunigen unzulässig.  

Die Hochwassergefahrenkarten wurden 2013 neu berechnet. Die Überschwemmungsgebiete und 
überschwemmungsgefährdeten Gebiete werden an die Neuberechnungen angepasst. Als lokale 
Maßnahmen sind bei mehreren Kommunen die für die Wasserwirtschaft und den Hochwasser-
schutz bedeutsamen Flächen in den FNP übertragen worden bzw. sollen bei der Fortschreibung 
mit aufgenommen werden. Im Untersuchungsraum liegen keine neuen Bebauungspläne in hoch-
wassergefährdeten Gebieten vor. 

Tabelle 4:  Beschreibung der einzugsgebietsbezogenen Einzelmaßnahmen der Maßnah-
mengruppe ‚administrative Instrumente'. 

Code Kurzbeschreibung Klasse Planungs-
zustand 

1.1.2 Sicherung der Überschwemmungsgebiete 

Die Hochwassergefahrenkarten wurden in 2013 neu berechnet. Die 
ÜSG werden auf die Neuberechnung angepasst. 

Vorzug In Planung 

1.1.3 Kennzeichnung der überschwemmungsgefährdeten Gebieten 

In 2013 wurden die Wasserspiegellagen für das HQExtrem (HQ100 * 
1,3) neu berechnet. Die Darstellung des HQExtrem erfolgt in HWGK 
und HWRK. Die Grenzlinien der überschwemmungsgefährdeten Ge-
biete werden im Hessenviewer im Internet allgemeinverfügbar darge-
stellt. 

Vorzug in Planung 
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Tabelle 5:  Beschreibung der lokalen Einzelmaßnahmen der Maßnahmengruppe ‚admi-
nistrative Instrumente. 

Code Maßnahme  An-
zahl 

Klasse Planungszu-
stand 
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1.1.1 Berücksichtigung des Hochwasserschutzes in der Raumordnung, 
Regional- und Bauleitplanung 

x 13 13   3 7 3 

1.1.2 Sicherung der Überschwemmungsgebiete x        

1.1.3 Kennzeichnung von überschwemmungsgefährdeten Flächen x        

1.1.4 Sicherung von Retentionsräumen x        

 
Nr. Maßnahme Umsetzung Ziele Kurzbeschreibung Maß-

nahme 
Primärwirkung Sekundärwir-

kung 

1.1.1 Berücksich-
tigung des 
Hochwas-
serschutzes 
in der 
Raumord-
nung, Regi-
onal- u. 
Bauleitpla-
nung 

Berücksichtigung 
von Überschwem-
mungsbereichen 
bei der  Planauf-
stellung, Kenn-
zeichnung über-
schwemmungs-
gefährdeter Ge-
biete 

Vermeidung eines 
hochwasserbe-
dingten Anstiegs 
des Schadenspo-
tenzials in Sied-
lungsbereichen 

Sicherung bzw. Rückge-
winnung von Über-
schwemmungsbereichen 
durch Ausweisung von 
Vorrang- bzw. Vorbehalts-
gebieten 

Minimierung 
des hochwas-
serbedingten 
Schadenspo-
tenzials 

Vermeidung ei-
ner Abflussver-
schärfung für 
Unterlieger 

1.1.2 Sicherung 
der Über-
schwem-
mungsge-
biete 

Bestimmung der 
Überschwem-
mungsgebiets-
grenzen bei ei-
nem HQ100 auf 
der Grundlage 
hydrologischer 
und hydraulischer 
Berechnungen 

Vermeidung eines 
hochwasserbe-
dingten Anstiegs 
des Schadenspo-
tenzials in Sied-
lungsbereichen, 
Sicherung von Re-
tentionsraum 

Festsetzung von Über-
schwemmungsgebieten 
durch Verordnung oder im 
Staatsanzeiger veröffent-
lichte Arbeitskarten 

Minimierung 
des hochwas-
serbedingten 
Schadenspo-
tenzials 

Vermeidung ei-
ner Abflussver-
schärfung für 
Unterlieger 

1.1.3 Kennzeich-
nung von 
über-
schwem-
mungsge-
fährdeten 
Gebieten 

Bestimmung der 
Grenzen der 
überschwem-
mungs-gefährde-
ten Gebiete (in 
Hessen 1,3 * 
HQ100)  

Verringerung des 
Schadenspotenzi-
als bei Extrem-
hochwasserereig-
nissen bzw. bei 
Versagen von Dei-
chen oder ver-
gleichbaren Hoch-
wasserschutz-ein-
richtungen 

Darstellung überschwem-
mungsgefährdeter Berei-
che in Kartenform; ortsüb-
liche Bekanntmachung 
durch betroffene Kom-
mune 

Verringerung 
des Scha-
denspotenzi-
als, Warnung 
potenziell Be-
troffener, so 
dass Vorsorge-
maßnahmen 
getroffen wer-
den können 

Vermeidung von 
Schäden in Ge-
wässern infolge 
Freisetzung was-
sergefährdender 
Stoffe 

1.1.4 Sicherung 
von Retenti-
onsräumen 

Ermittlung der 
vorhandenen und 
potenziellen Re-
tentionsräume 
(Retentionskatas-
ter) 

Durch Hochwas-
serrückhalt in der 
Fläche Verringe-
rung der Scha-
denspotenzials in 
unterstrom liegen-
den Siedlungsbe-
reichen, Vermei-
dung einer Ab-
flussverschärfung 

Ermittlung und Darstel-
lung der Retentionsräume 

Dämpfung der 
Abflussspitze 
durch Rückhalt 
in der Fläche 
bei kleineren 
Hochwässern 
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Tabelle 6:  Umweltauswirkungen ‚administrative Instrumente’. 

Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkungen Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung, Ver-
ringerung und zum Ausgleich negativer Um-
weltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Menschen sehr positive Wirkung  ++ 

Menschliche Gesundheit / 
Erholung 

sehr positive Wirkung, Verringerung von Hochwas-
sergefahren durch Verbesserung der Planungsgrund-
lagen und Freihaltung bzw. Schutz von hochwasser-
gefährdeten Gebieten. 

 ++ 

Tiere, Pflanzen, biologi-
sche Vielfalt 

positive Wirkung  + 

Schutz Tiere, Pflanzen, Le-
bensräume, Lebensstätten 

positive Wirkung, aber Vermeidung temporärer Schä-
digungen durch Verringerung des Eintrages wasser-
gefährdender Stoffe bzw. Schadstoffen 

 + 

Biologische Vielfalt keine erhebliche Wirkung  0 

Biotopverbund keine erhebliche Wirkung  0 

Boden positive Wirkung  + 

Bodenstruktur (Erosion, 
Verdichtung) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Senkung Schadstoffbelas-
tung 

positive Wirkung, durch Vermeidung von Schadstof-
feinträgen 

 + 

Sparsamer Umgang mit 
Boden 

keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt und Sicherung der 
Bodenfunktionen 

keine erhebliche Wirkung  0 

Wasser  positive Wirkung  + 

Guter ökologischer Zu-
stand Oberflächengewäs-
ser 

positive Wirkung, durch Vermeidung von hochwas-
serbedingten Einträgen und wassergefährdeten Stof-
fen 

 + 

Guter chemischer Zustand 
Oberflächengewässer 

keine erhebliche Wirkung  0 

Wasserrückhalt/Hochwas-
serschutz 

positive Wirkung durch Freihaltung von überschwem-
mungsgefährdeten Bereichen und Retentionsflächen 

 + 

Guter chemischer Zustand 
Grundwasser 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter mengenmäßiger Zu-
stand Grundwasser 

keine erhebliche Wirkung  0 

Klima / Luft keine erhebliche Wirkung  0 

Minderung Treibhausgase 
(CO2, CH4, N2O, SF6, 
HFKW und FKW) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt/Entwicklung klimare-
levanter Räume 

keine erhebliche Wirkung   0 

Landschaft 

Sicherung d. Vielfalt, natur-
räumlichen Eigenart u. 
Schönheit 

keine erhebliche Wirkung  0 

Kulturgüter 

Erhalt von Kulturdenkmä-
lern 

positive Wirkung durch verbesserte Verbesserung 
der Hochwasservorsorge und Vermeidung neuer Ge-
fahren 

 + 

Sonstige Sachgüter 

Schutz von Sachgütern 

sehr positive Wirkung durch Verbesserung der Hoch-
wasservorsorge und Vermeidung neuer Gefahren. 

 ++ 

   

positive (+) bis sehr positive (++) Wirkung keine oder keine erhebliche Wirkung (0) negative (-) bis sehr negative (--) Wirkung 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung der Maßnahmengruppe: 
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Die Maßnahmengruppe ‚administrative Instrumente’ ist sehr positiv für den Hochwasserschutz. Es 
wurden grundlegende Voraussetzungen zur Berücksichtigung von Hochwasserschutzbelangen bei 
Planungsverfahren, zur Hochwasservorsorge und Maßnahmenplanung geschaffen. Damit kann 
insbesondere das hochwasserbedingte Schadenspotenzial hinsichtlich der Schutzgüter Menschen 
sowie der Kultur- und sonstigen Sachgüter begrenzt und Schädigungen der Schutzgüter Wasser, 
Tiere und Pflanzen durch Schadstoffe / wassergefährdende Stoffe vermeiden werden. Die admi-
nistrativen Instrumente haben keine negativen Umweltauswirkungen, so dass die Maßnahmen-
gruppe hinsichtlich ihrer Umweltauswirkungen insgesamt positiv zu bewerten ist und keine weite-
ren Umweltprüfungen erforderlich sind. 
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Maßnahmengruppe 1.2: ‚angepasste Flächennutzung’ 

Die Maßnahmengruppe enthält Maßnahmen zur angepassten Flächennutzung mit denen Hoch-
wasserabflüsse gedämpft und Hochwassergefahren vermieden werden können. Es handelt sich 
weitgehend um grundlegende Maßnahmen. Die Maßnahmen 1.2.1, 1.2.2 und 1.2.4 sind auch Be-
standteil des Hessischen Maßnahmenprogramms. 
Die Maßnahmengruppe umfasst die Beratung und Umsetzung einer angepassten Flächennutzung 
in der Land- und Forstwirtschaft, die Umsetzung einer angepassten Verkehrs- und Siedlungsent-
wicklung und die Bereitstellung von Flächen für Hochwasserschutz und Gewässerentwicklung.  
 
Die Förderung einer angepassten Flächennutzung in der Landwirtschaft und für naturschutzfach-
lich wertvoller Flächen erfolgt ab 2015 durch das HALM (Hessisches Agrarumwelt- und Land-
schaftspflege-Maßnahmenprogramm) (HMUKLV, 2014). Mit diesem Programm wird auch der Was-
serrückhalt in der Fläche unter anderem durch den Anbau von Zwischenfrüchten und die Anlage 
von Blüh- und Schonstreifen gefördert. Zusätzlich werden Gewässer- und Erosionsschutzstreifen 
auf erosionsgefährdeten Ackerflächen (Cross Compliance Kategorie cc1 und cc2) bzw. bei gerin-
gem Gewässerabstand gefördert. In weiten Teilen des Untersuchungsgebiets liegt eine förderwür-
dige Gebietskulisse vor (s. http://halm.hessen.de). 
  
 
Tabelle 7:  Beschreibung der lokalen Einzelmaßnahmen der Maßnahmengruppe ‚ange-

passte Flächennutzung’. 

Code Maßnahme  An-
zahl 

Klasse Planungszu-
stand 
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1.2.1 Beratung von Land- und Forstwirtschaft zur Schaffung eines 
Problembewusstseins 

x        

1.2.2 Umsetzung einer angepassten Flächennutzung in der Land- und 
Forstwirtschaft 

x        

1.2.3 Umsetzung einer angepassten Verkehrs- und Siedlungsentwick-
lung 

x 1       

1.2.4 Bereitstellung von Flächen für Hochwasserschutz und Gewässer-
entwicklung 

x        

 
Nr. Maßnahme Umsetzung Ziele Kurzbeschreibung Maß-

nahme 
Primärwirkung Sekundärwirkung 

1.2.1 Beratung 
von Land- 
und Forst-
wirtschaft 
zur Schaf-
fung eines 
Problembe-
wusstseins 

Erstellung von In-
formationsmate-
rial, Durchführung 
von Beratungs-
veranstaltungen 

Schaffung ei-
nes Problembe-
wusstseins, das 
sich mittelfristig 
in Nutzungs- 
und Bearbei-
tungspraxis nie-
derschlägt 

z. B. Bestandsanalyse, ge-
zielte Beratung von Land- 
und Forstwirten zur ange-
passten Bewirtschaftung, öf-
fentliche Informationsveran-
staltungen, etc. 

Schaffung ei-
nes Problem-
bewusstseins 
und Weiterbil-
dung 

Multiplikatoren-
wirkung von 
überzeugten 
Land- und Forst-
wirten 

1.2.2 Umsetzung 
einer ange-
passten 
Flächennut-
zung in der 
Land- und 
Forstwirt-
schaft 

geänderte Bear-
beitungspraxis 

Dämpfung der 
Abflussspitzen 
sowie Minde-
rung von Erosi-
ons- und Scha-
denspotenzial 

z. B. mittelfristige Umnut-
zung von Acker- in Dauer-
grünland, Änderung der Be-
wirtschaftungsform (z. B. 
konservierende Bodenbear-
beitung) und des Maschinen-
einsatzes 

Verringerung 
des Oberflä-
chenabflusses 
sowie von Ero-
sionspotenzial 
und Ernteaus-
fällen 

geringfügige 
Dämpfung der 
Hochwasser-
spitze, geringerer 
Nährstoffeintrag 
in die Gewässer 
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Nr. Maßnahme Umsetzung Ziele Kurzbeschreibung Maß-
nahme 

Primärwirkung Sekundärwirkung 

1.2.3 Umsetzung 
einer ange-
passten 
Verkehrs- 
und Sied-
lungsent-
wicklung 

Umsetzung nach 
Plan. Konkretisie-
rung durch Maß-
nahmenträger, 
Beachtung bei 
Satzungserstel-
lung 

Minderung des 
Schadenspo-
tenzials durch 
Anpassung der 
Verkehrs- und 
Siedlungsent-
wicklung 

z. B. Siedlungsentwicklung 
in HW-freie Gebiete lenken, 
Berücksichtigung von Maß-
nahmen des hochwasseran-
gepassten Bauens und des 
Objektschutzes, Rückhal-
tung von Niederschlägen in 
bebauten Gebieten, hoch-
wassersichere Gestaltung 
von Verkehrsknoten (z. B. 
geringfügige Höherlegung, 
Montage von kippbaren Gel-
ändern, Sicherung von 
Schaltanlagen) 

geringeres o-
der kein Scha-
denspotenzial, 
Nutzung kann 
auch im Hoch-
wasserfall er-
folgen 

ggf. geringfügige 
Dämpfung der 
Hochwasser-
spitze 

1.2.4 Bereitstel-
lung von 
Flächen für 
Hochwas-
serschutz 
und Gewäs-
serentwick-
lung 

Zielgerichtete 
Umsetzung auf 
der Grundlage ei-
ner mit HW-Wir-
kungen abge-
stimmten Flä-
chenerwerbspla-
nung 

Schaffung von 
Voraussetzun-
gen für Maß-
nahmen der na-
türlichen Was-
serrückhaltung 

Flächenauswahl auf der 
Grundlage von HW-Wir-
kungsüberlegungen, regio-
nales Flächenmanagement, 
Flächentausch, -ankauf oder 
langfristig abgeschlossene 
Nutzungsvereinbarungen 

Flächenerwerb 
ist grundle-
gend für Maß-
nahmen der 
natürlichen 
Wasserrück-
haltung 

Flächenerwerb 
ist grundlegend 
für Maßnahmen 
der naturnahen 
Gewässerent-
wicklung 

 

Tabelle 8:  Umweltauswirkungen der Maßnahmengruppe ‚angepasste Flächennutzung’. 

Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkungen Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung, Ver-
ringerung und zum Ausgleich negativer Um-
weltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Menschen positive Wirkung  + 

Menschliche Gesundheit / 
Erholung 

positive Wirkung durch Vermeidung von Hochwas-
sergefährdungen und Verringerung des Schadenspo-
tenzials 

 + 

Tiere, Pflanzen, biologi-
sche Vielfalt 

positive Wirkung   + 

Schutz Tiere, Pflanzen, Le-
bensräume, Lebensstätten 

positive Wirkung auf Gewässerbiozönose durch Ver-
ringerung der Sediment- und Phosphoreinträge in die 
Gewässer bei bodenschonender Bewirtschaftung und 
Begrünung (1.2.1 und 1-2-2 z.B. durch Zwischen-
fruchtanbau, Begrünung, Mulch- und Direktsaat) 

Siedlungsentwicklung (1.2.3) auf weniger schutz-
würdige Flächen lenken 

+ 

Biologische Vielfalt positive Wirkung durch Aufwertung von Lebensräu-
men in Gewässern 

 + 

Biotopverbund positive Wirkung durch Anlage von Gewässer- und 
Erosionsschutzstreifen 

 + 

Boden sehr positive Wirkung  ++ 

Bodenstruktur (Erosion, 
Verdichtung) 

sehr positive Wirkung durch Verbesserung der Bo-
denstruktur und Verringerung des Bodenabtrags 
(1.2.1, 1.2.2) 

 ++ 

Senkung Schadstoffbelas-
tung 

keine erhebliche Wirkung 

bei Niederschlagsversickerung können in Abhängig-
keit der Dachmaterialien Cu und Zn in der Versicke-
rungsmulde angereichert werden 

bei Niederschlagsversickerung kein Cu, Zink in 
Dachrinnen und sonstigen Dachmaterialien ver-
wenden, Bei Überschreitung der Bemessungs-
grenze für schadlosen Abfluss ohne Beeinträchti-
gung von Unterliegern sorgen. 

0 

Sparsamer Umgang mit 
Boden 

keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt und Sicherung der 
Bodenfunktionen 

sehr positive Wirkung durch Erhalt der Bodenfunktio-
nen durch Erosionsschutz und Verbesserung der Bo-
denfunktionen als Ausgleichskörper im Wasserkreis-
lauf 

Flächenversiegelungen (1.2.3) auf Böden gerin-
gerer Funktionen lenken 

++ 

Wasser  positive Wirkung  + 

Guter ökologischer Zu-
stand Oberflächengewäs-
ser 

positive Wirkung durch Verringerung der Phosphor- 
und Partikeleinträge in die Gewässer 

 + 
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Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkungen Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung, Ver-
ringerung und zum Ausgleich negativer Um-
weltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Guter chemischer Zustand 
Oberflächengewässer 

keine erhebliche Wirkung  0 

Wasserrückhalt/Hochwas-
serschutz 

positive Wirkung durch Förderung des Wasserrück-
haltes in der Fläche (1.2.1 – 1.2.4) und Vermeidung 
von Hochwasserschäden durch Freihaltung von über-
schwemmungsgefährdeten Bereichen und hochwas-
serangepasstes Bauen (1.2.3) 

 + 

Guter chemischer Zustand 
Grundwasser 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter mengenmäßiger Zu-
stand Grundwasser 

keine erhebliche Wirkung  0 

Klima / Luft keine erhebliche Wirkung  0 

Minderung Treibhausgase 
(CO2, CH4, N2O, SF6, 
HFKW und FKW) 

keine erhebliche Wirkung   0 

Erhalt/Entwicklung klimare-
levanter Räume 

keine erhebliche Wirkung  0 

Landschaft 

Sicherung d. Vielfalt, natur-
räumlichen Eigenart u. 
Schönheit 

positive Wirkung durch Anlage von Gewässer- und 
Erosionsschutzstreifen sowie Blüh- und Schonstrei-
fen. 

 

Standortwahl, Vermeidung der Beanspruchung 
landschaftsbildprägender Strukturelemente bei 
Baumaßnahmen (1.2.3) 

+ 

Kulturgüter 

Erhalt von Kulturdenkmä-
lern 

positive Wirkung durch größeren Hochwasserrückhalt 
und Verbesserung der Hochwasservorsorge zum 
Schutz von Kulturdenkmälern 

 + 

Sonstige Sachgüter 

Schutz von Sachgütern 

positive Wirkung durch größeren Hochwasserrückhalt 
und Verbesserung der Hochwasservorsorge  

 + 

   

positive (+) bis sehr positive (++) Wirkung keine oder keine erhebliche Wirkung (0) negative (-) bis sehr negative (--) Wirkung 

 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung der Maßnahmengruppe: 

Die Maßnahmengruppe ist für den Hochwasserschutz als positiv zu werten, da das Schadenspo-
tenzial bei angepasster Verkehrs- und Siedlungsentwicklung gering bleibt. Zudem bestehen güns-
tige Effekte durch Erhöhung des Wasserrückhaltes in Folge der Förderung der Bodenversickerung. 
Schutzgutübergreifend ist die Maßnahmengruppe hinsichtlich ihrer Umweltauswirkungen als positiv 
zu bewerten. Sie hat bis auf das Schutzgut Klima/Luft für das keine erhebliche Wirkung vorliegt auf 
alle Schutzgüter positive bis sehr positive Umweltauswirkungen. 

In den nachfolgenden Umweltprüfverfahren sind bei Maßnahme 1.2.3 die entwickelten schutzgut-
spezifischen Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und ggf. zum Ausgleich bzw. zur Kom-
pensation unvermeidbarer Beeinträchtigungen Standort- und vorhabensbezogen zu prüfen. 
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7.2.2 Handlungsbereich natürlicher Wasserrückhalt 

Maßnahmengruppe 2.1: ‚Maßnahmen zur natürlichen Wasserrückhaltung’ 

Ziel dieser Maßnahmengruppe ist die Dämpfung von Abflussspitzen und Erhöhung des Rückhalte-
vermögens in der Aue durch naturnahe Gewässerentwicklung (2.1.1 – 2.1.5) und durch Erhöhung 
des Rückhaltevermögens des Bodens durch Flächenentsiegelung und Niederschlagsversickerung 
(2.1.6). Die Entwicklung naturnaher Gewässer-, Ufer- und Auenstrukturen soll vorwiegend durch 
Förderung der dynamischen Eigenentwicklung erfolgen.  

Als lokale Maßnahme wird zwischen Geisenheim und dem NSG "Rheinwiesen zwischen Winkel 
und Geisenheim" ein Altrheinarm reaktiviert. 
 
Tabelle 9:  Beschreibung der Maßnahmen auf einzugsgebietsbezogener Planungsebene 

zur Maßnahmengruppe ‚natürlicher Wasserrückhalt’. 

Code Kurzbeschreibung Klasse Planungszustand 

2.1.1 Renaturierung von Gewässerbett und Uferbereich 
der seitlichen Zuflüsse zum Rhein im Rheingau 

Das Maßnahmenprogramm zur Umsetzung der 
WRRL sieht im Einzugsgebiet u. a. Renaturierungs-
maßnahmen mit positivem Einfluss auf das jeweilige 
Abflussverhalten vor.  

Vorzug in Planung 

 

Tabelle 10:  Beschreibung der lokalen Einzelmaßnahmen der Maßnahmengruppe ‚natürli-
che Wasserrückhaltung. 

Code Maßnahme  An-
zahl 

Klasse Planungszu-
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2.1.1 Renaturierung von Gewässerbett und Uferbereich -- 1  1  1   

2.1.2 Änderung von Linienführung und Gefälleverhältnissen -        

2.1.3 Ausweisung von Gewässerrandstreifen -        

2.1.4 Förderung einer naturnahen Auenentwicklung -        

2.1.5 Modifizierte extensive Gewässerunterhaltung -        

2.1.6 Entsiegelung von Flächen -        

 
Nr. Maßnahme Umsetzung Ziele Kurzbeschreibung Maß-

nahme 
Primärwirkung Sekundärwirkung 

2.1.1 Renaturie-
rung von 
Gewässer-
bett und 
Uferbereich 

Umsetzung nach 
Plan. Konkretisie-
rung durch Maß-
nahmenträger 

Dämpfung der 
Abflussspitzen 
d. Erhöhung 
des HW-Rück-
haltevermögens 
im Gewässer-
/Talabschnitt 

z. B. Uferabflachungen, 
Strukturierung der Ufer, 
Rückbau von Sicherungs-
bauweisen, Einbau von Leit-
werken/Störsteinen, Buhnen 
oder Totholz, Anlegen von 
Geschiebedepots, Entwick-
lung von standorttypischen 
Vegetationsbeständen im 
und am Gewässer 

Dynamisierung 
des Gewäs-
sers, Verbes-
serung der Ha-
bitatqualität 
von Sohle und 
Uferbereichen, 
Entschleuni-
gung des HW-
Abflusses 

Verbesserung 
der lateralen Ver-
netzung mit der 
Aue, Entgegen-
wirken der Tiefe-
nerosion, Ver-
besserung der 
GW-Neubildung 
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Nr. Maßnahme Umsetzung Ziele Kurzbeschreibung Maß-
nahme 

Primärwirkung Sekundärwirkung 

2.1.2 Änderung 
von Linien-
führung und 
Gefällever-
hältnissen 

Umsetzung nach 
Plan. Konkretisie-
rung durch Maß-
nahmenträger, 
ggf. mittelfristig im 
Zuge geänderter 
Gew.-Unterhal-
tung 

Dämpfung der 
Abflussspitzen 
d. Erhöhung 
des HW-Rück-
haltevermögens 
im Gewässer-
/Talabschnitt 

Änderung der Linienführung 
entspr. morphologischem 
Leitbild (z. B. verzweigt, mä-
andrierend), ggf. lediglich 
Vorgabe eines Initialgerinnes 
mit Anfangssicherung, Aus-
hubmassen bei Eignung zur 
Aufhöhung von Sohlenab-
schnitten verwenden  

Fließwegver-
längerung, 
Entgegenwir-
ken fortschrei-
tender Tiefe-
nerosion 

Verbesserung 
der lateralen Ver-
netzung mit der 
Aue, Entgegen-
wirken der Tiefe-
nerosion, Ver-
besserung der 
GW-Neubildung 

2.1.3 Ausweisung 
von Gewäs-
serrand-
streifen 

ggf. im Rahmen 
eines Flurbereini-
gungsverfahrens, 
ansonsten suk-
zessive auf der 
Grundlage eines 
Gewässerent-
wicklungs-Kon-
zeptes (Ankauf o-
der öff.-rechtl. 
Gestattungsver-
trag) 

Schaffung der 
Voraussetzun-
gen für eine na-
turnahe Gewäs-
serentwicklung 
mit positiven Ef-
fekten auf HW-
Situation 

Abgrenzung und örtliche 
Vermarkung eines der Ge-
wässerkategorie und der Ge-
wässerumfeldnutzung ange-
messenen Uferrandstreifens. 
Sicherstellung einer gewäs-
serverträglichen Nutzung 
bzw. eines gänzlichen Nut-
zungsverzichts  möglichst 
durch Flächenankauf oder 
andere geeignete Maßnah-
men, dortige Zulassung ei-
ner naturnahen Gewässer-
entwicklung 

Mittelfristig Er-
höhung der 
Breitenvarianz, 
eigendynami-
sche Ausbil-
dung gewäs-
sertypischer 
Uferstrukturen, 
Bildung von 
Retentionsef-
fekten bei HW-
Abfluss 

Verbesserung 
der lateralen Ver-
netzung mit der 
Aue 

2.1.4 Förderung 
einer natur-
nahen Au-
enentwick-
lung 

Umsetzung nach 
plan. Zielvorga-
ben welche im 
Rahmen eines 
aufzustellenden 
Gewässerent-
wicklungs-Kon-
zeptes zu be-
schreiben sind  

Rückhaltepo-
tential aus-
schöpfen bzw. 
nutzbar ma-
chen  
Für landwirt-
schaftliche 
Nutzflächen 
vorgenommene 
Hochwasser-
schutzmaßnah-
men rückgängig 
machen  

Standortgerechte Land- u. 
Forstwirtschaft, Extensive 
Nutzung der Aueflächen 
bzw. diese der Sukzession 
überlassen  

Abflussredu-
zierung und -
verzögerung 

Verbesserung 
der ökologischen 
Funktionsfähig-
keit 

2.1.5 Modifizierte 
extensive 
Gewäs-
serunterhal-
tung 

Bereitstellung von 
Infomaterial zur 
bedarfsgerechten 
naturnahen Ge-
wässerunterhal-
tung  

Erreichung ei-
ner für die Le-
bensgemein-
schaften der 
Gewässer 
schonenden 
Unterhaltung   

Bedarfsgerechte Gewäs-
serunterhaltung unter Be-
rücksichtigung ökologischer 
Belange (u.a. bei Geräte-
wahl, Berücksichtigung 
räumlicher und zeitlicher As-
pekte) 

Erhalt und För-
derung natur-
naher Struktu-
ren 

Positive Auswir-
kung auf das Ab-
flussverhalten  

2.1.6 Entsiege-
lung von 
Flächen 

ggf. im Rahmen 
eines Genehmi-
gungsverfahren  
als naturschutz- 
u.  o. wasser-
rechtlichen Aus-
gleichsmaß-
nahme  

Verminderung 
bzw. Vermei-
dung des un-
mittelbaren  Ab-
flusses von Nie-
derschlag in die 
Kanalisation 
bzw. in den 
Vorfluter 

Anzustreben ist, Stellplätze 
und Gehwege durchlässig 
auszuführen  (z.B. mit Kies- 
oder Schotterdecken). Nie-
derschlagswasser gesam-
melt in Geländemulden ober-
flächig versickern lassen 

Unmittelbarer 
Wasserrück-
halt am Ort der 
Entstehung  

Verbesserung 
der GW-Neubil-
dung 

 
Tabelle 11:  Umweltauswirkungen der Maßnahmen zur natürlichen Wasserrückhaltung. 

Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkungen Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung, Ver-
ringerung und zum Ausgleich negativer Um-
weltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Menschen positive Wirkung  + 

Menschliche Gesundheit / 
Erholung 

positive Wirkung durch Aufwertung der Erholungs-
funktion und Minderung der Gefährdung der mensch-
lichen Gesundheit in Folge Verringerung der Hoch-
wassergefährdung 

Beachtung der örtlichen Situation, damit bei 
Hochwasser keine Verschlechterung der Ab-
flusssituation am Maßnahmenort eintritt 

+ 

Tiere, Pflanzen, biologi-
sche Vielfalt 

sehr positive Wirkung  ++ 
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Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkungen Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung, Ver-
ringerung und zum Ausgleich negativer Um-
weltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Schutz Tiere, Pflanzen, Le-
bensräume, Lebensstätten 

sehr positiv, da u.a. hochwertige Lebensräume im 
Gewässer und der Aue neu geschaffen oder verbes-
sert werden. 

während der Bauphase sind in Abhängigkeit von der 
Standortsituation negative Auswirkungen auf die 
Schutzziele und Schutzzwecke hochwertiger Lebens-
räume geschützter Flächen (z. B. Natura 2000-Ge-
biete) sowie auf geschützte Tier- und Pflanzenarten 
möglich 

 

Anpassung der Maßnahme an die örtliche Situa-
tion, ggf. FFH-Abschätzung, besondere Berück-
sichtigung von geschützten Flächen nach Natur-
schutzgesetzen, 

in Abhängigkeit der Standortsituation: Erstellung 
eines Maßnahmenkonzepts zur Vermeidung er-
heblicher Umweltauswirkungen auf Tier- und 
Pflanzenlebensräume sowie auf geschützte Tier- 
und Pflanzenarten während der Bauphase, ins-
besondere Berücksichtigung tiergruppenspezifi-
scher Anforderungen an Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten (z. B. Brut- und Setzzeiten geschützter 
Vogelarten), Einhalten von Rodungszeiten, Si-
cherung hochwertiger Biotopstrukturen während 
der Bauphase z. B. durch Ausweisung von Tabu-
Zonen und Beachtung der Anforderungen der 
technischen Regelwerke (u.a. DIN-Normen), 
Bauüberwachung; ggf. Maßnahmenkonzept zum 
Ausgleich bzw. zur Kompensation unvermeidba-
rer Beeinträchtigungen erforderlich 

++ 

Biologische Vielfalt sehr positive Wirkung durch Aufwertung von Lebens-
räumen im und am Gewässer 

 ++ 

Biotopverbund positive Wirkung, da die Vernetzungsfunktion der Ge-
wässer sowohl durch Förderung der Habitatentwick-
lung von Uferbereich und Auen als auch durch Ver-
besserung des Zustandes des Gewässers an sich 
deutlich verbessert wird 

 + 

Boden positive Wirkung  + 

Bodenstruktur (Erosion, 
Verdichtung) 

keine erhebliche Wirkung, Bodenstrukturschädigung 
bei Bauphase möglich 

bei Baumaßnahmen Anforderungen technischer 
Regelungen (u.a. DIN-Normen) beachten, insbe-
sondere keine Befahrung bei zu nassen Boden-
verhältnissen, Begrenzen der Lasteinträge, 
Erdaushubverwertung möglichst vor Ort durch 

Erdmassenausgleich, Prüfung der Verwertbarkeit 
des Bodenmaterials, Ausweisung von Bautabu-
Zonen und Schutz der Randflächen, Bauüberwa-
chung bzw. bodenkundliche Baubegleitung 

0 

Senkung Schadstoffbelas-
tung 

keine erhebliche Wirkung  0 

Sparsamer Umgang mit 
Boden 

keine erhebliche Wirkung  + 

Erhalt und Sicherung der 
Bodenfunktionen 

insgesamt positive Wirkung durch Verbesserung der 
Bodenfunktionen: einer Verbesserung der Funktionen 
als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf; evtl. steht 
bei Verbesserung des Biotopentwicklungspotenzials 
bei den Auenböden bei Grundwasseranhebung eine 
negative Wirkung beim Ertragspotenzial gegenüber 

 + 

Wasser  sehr positive Wirkung  ++ 

Guter ökologischer Zu-
stand Oberflächengewäs-
ser 

sehr positive Wirkungen auf den ökologischen Zu-
stand des Gewässers, da die Gewässerstruktur ver-
bessert wird und hydraulische Belastungen reduziert 
werden. 

 ++ 

Guter chemischer Zustand 
Oberflächengewässer 

keine erhebliche Wirkung  0 

Wasserrückhalt/Hochwas-
serschutz 

positive Wirkung, durch Abflussverzögerung   + 

Guter chemischer Zustand 
Grundwasser 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter mengenmäßiger Zu-
stand Grundwasser 

keine erhebliche Wirkung   0 

Klima / Luft keine erhebliche Wirkung  0 
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Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkungen Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung, Ver-
ringerung und zum Ausgleich negativer Um-
weltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Minderung Treibhausgase 
(CO2, CH4, N2O, SF6, 
HFKW und FKW) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt/Entwicklung klimare-
levanter Räume 

keine erhebliche Wirkung   0 

Landschaft 

Sicherung d. Vielfalt, natur-
räumlichen Eigenart u. 
Schönheit 

positive Wirkung, Aufwertung des Landschaftsbildes 
durch natürliche landschaftsbildbelebende oder –glie-
dernde Elemente (Gewässerrandstreifen, Gewäs-
serstrukturentwicklung, Auenentwicklung) 

Standortwahl: Vermeidung der Beanspruchung 
landschaftsbildprägender Strukturelemente bei 
Baumaßnahmen 

+ 

Kulturgüter 

Erhalt von Kulturdenkmä-
lern 

positive Wirkung durch Schutz von Kulturdenkmälern 
in Folge der Verringerung von Abflussspitzen und 
Vermeidung von Hochwasserschäden 

im Einzelfall Prüfung auf substanzielle (z. B. 
durch Zerstörung), sensorielle (z.B. Sichtbezie-
hung, Geruch, Lärm) oder funktionale Betroffen-
heit (Nutzung) vorliegender Kulturgüter, kultur-
historischer Landschaften oder Bau- und Boden-
denkmäler unter Einbeziehung der einschlägigen 
Fachverwaltung) 

Erstellung eines Maßnahmenkonzepts zur Ver-
ringerung oder Vermeidung erheblicher negativer 
Umweltauswirkungen (z. B. durch entsprechende 
Bauwerksgestaltung, Ausweisung von Bau-
Tabu-Zonen oder sonstige alternative Vorge-
hensweisen) 

+ 

Sonstige Sachgüter 

Schutz von Sachgütern 

positive Wirkung in Folge der Verringerung von Ab-
flussspitzen und Vermeidung von Hochwasserschä-
den 

 + 

   

positive (+) bis sehr positive (++) Wirkung keine oder keine erhebliche Wirkung (0) negative (-) bis sehr negative (--) Wirkung 

 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung der Maßnahmengruppe: 

Die Maßnahme hat durch Abflussverzögerung positive Wirkung auf den Hochwasserschutz. 
Schutzgutübergreifend ist die Maßnahmengruppe hinsichtlich ihrer Umweltauswirkungen als positiv 
zu bewerten. Die Maßnahmengruppe hat auf die meisten Schutzgüter positive Umweltauswirkun-
gen, insbesondere auf die Schutzgüter Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt und das Schutzgut 
Wasser.  

In den nachfolgenden Umweltprüfverfahren sind insbesondere die möglichen Umweltauswirkungen 
auf die Schutzziele und Schutzzwecke von hochwertigen Lebensräumen und Schutzgebieten (z.B. 
Natura 2000-Gebiete) einzelfallbezogen (ggf. FFH-Abschätzung) zu untersuchen. Darüber hinaus 
sind die entwickelten schutzgutspezifischen Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und ggf. 
zum Ausgleich bzw. zur Kompensation unvermeidbarer Beeinträchtigungen standort- und vorha-
bensbezogen zu prüfen. 
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Maßnahmengruppe 2.2: ‚Reaktivierung von Retentionsräumen’ 

Ziel der Maßnahmen ist die Reaktivierung von Überflutungsflächen. Hierzu können Deiche rückge-
baut, rückverlegt bzw. abgesenkt oder geschlitzt oder Überflutungsflächen angeschlossen werden.  

Im Untersuchungsraum sind zu dieser Maßnahmengruppe keine Maßnahmen vorgesehen.  

Tabelle 12:  Beschreibung der Einzelmaßnahmen der Maßnahmengruppe ‚Reaktivierung 
von Retentionsräumen’. 

Nr. Maßnahme Umsetzung Ziele Kurzbeschreibung Maßnahme Primärwirkung Sekundärwirkung 

2.2.1 Rückbau ei-
nes Deiches 

Umsetzung nach 
plan. Konkretisie-
rung durch Maßnah-
menträger 

Schaffung zusätz-
lichen Retentions-
raumes 

Außerbetriebnahme bzw. voll-
ständiger Rückbau von alten 
Deichen, die ihre ursprüngliche 
Funktion nicht mehr erfüllen bzw. 
nicht mehr benötigt werden 

Verbesserung 
des Hochwasser-
rückhaltes bei 
Hochwässer un-
terschiedlicher 
Jährlichkeit 
durch Erhöhung 
des Speichervo-
lumens in der 
Aue 

bisher durch Deich 
abgetrennte Flä-
chen werden wie-
der der natürlichen 
Überflutungsdyna-
mik ausgesetzt 

2.2.2 Rückverle-
gung eines 
Deiches 

Umsetzung nach 
plan. Konkretisie-
rung durch Maßnah-
menträger 

Schaffung zusätz-
lichen Retentions-
raumes 

Errichtung eines neuen Deiches 
im Hinterland  und vollständiges 
oder teilweises Abtragen des al-
ten Deiches; Prinzip: Deich an zu 
schützendes Objekt legen an-
statt unmittelbar ans Gewässer 

Verbesserung 
des Hochwasser-
rückhaltes bei 
Hochwässer un-
terschiedlicher 
Jährlichkeit 
durch Erhöhung 
des Speichervo-
lumens in der 
Aue 

bisher durch Deich 
abgetrennte Flä-
chen werden wie-
der der natürlicher 
Überflutungsdyna-
mik ausgesetzt 

2.2.3 Absenkung o-
der Schlit-
zung eines 
Deiches 

Umsetzung nach 
plan. Konkretisie-
rung durch Maßnah-
menträger 

Schaffung zusätz-
lichen Retentions-
raumes 

Je nach örtlichen Verhältnissen 
kann 1. alter Deich geschliffen 
werden oder 2. erhalten bleiben, 
aber bereichsweise geschlitzt o-
der abgesenkt werden, um Flu-
ten des potenziellen Retentions-
raums zwischen alter und neuer 
rückverlegter Deichlinie zu er-
möglichen 

Verbesserung 
des Hochwasser-
rückhaltes bei 
Hochwässer un-
terschiedlicher 
Jährlichkeit 
durch Erhöhung 
des Speichervo-
lumens in der 
Aue 

bisher durch Deich 
abgetrennte Flä-
chen werden zu-
mindest teilweise 
wieder der natürli-
chen Überflutungs-
dynamik ausge-
setzt 

2.2.4 Beseitigung 
einer Auf-
schüttung 

ggf. im Rahmen ei-
nes Genehmigungs-
verfahren  als natur-
schutz- u.  o. was-
serrechtlichen Aus-
gleichsmaßnahme  

Rückgewinnung  
ursprünglich vor-
handenen Re-
tentionsraumes 

Reaktivierung ursprünglich vor-
handener Überflutungsflächen, 
die in der Vergangenheit zwecks 
Bebauung hochwasserfrei aufge-
schüttet wurden  

Beseitigung von 
Abflusshindernis-
sen sowie die 
Wiederherstel-
lung von Retenti-
onsraum 

Verbesserung des 
Hochwasserrück-
haltes  

2.2.5 Anschluss ei-
ner retenti-
onsrelevan-
ten Gelän-
destruktur 
(z. B. Alt-
arme, etc.) 

Umsetzung nach 
plan. Zielvorgaben 
welche im Rahmen 
eines aufzustellen-
den Gewässerent-
wicklungskonzeptes 
zu beschreiben sind  

Dämpfung der 
Abflussspitzen 
durch Erhöhung 
des HW-Rückhal-
tevermögens  

Reaktivierung potenziell natürli-
cher Überflutungsflächen durch 
Sohlanhebung bzw. den Einbau 
von Sohlschwellen als Sohlglei-
ten ausgebildet. Anpflanzung 
von Auwald welcher zur Anhe-
bung des Wasserspiegels und 
dadurch zur Erschließung zu-
sätzlicher Retentionsräume führt 

Verbesserung 
des Hochwasser-
rückhaltes bei 
kleinen und mitt-
leren Hochwas-
serereignissen 
durch Erhöhung 
des Speichervo-
lumens 

Reduzierung hoher 
Fließgeschwindig-
keiten sowie Verzö-
gerung des Abflus-
ses   
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Handlungsbereich technischer Hochwasserschutz 

Maßnahmengruppe 3.1: ‚Stauanlagen zur Hochwasserrückhaltung im Einzugsgebiet’ 

Die Maßnahmengruppe umfasst den Bau bzw. die Sanierung, Erweiterung oder Optimierung von 
Stauanlagen.  

Zur Maßnahmengruppe sind derzeit im Einzugsgebiet keine Maßnahmen in Planung, so dass 
keine Umweltauswirkungen vorliegen. Durch Flutung der Polder am Oberrhein und erstmalig des 
Polders Ingelheim konnte der Hochwasserspiegel beim Hochwasser im Juni 2013 unter eine kriti-
sche Marke gesenkt werden. Von sechs Gemeinden wird der Bau eines weiteren Rheinpolders ge-
fordert.  

Tabelle 13:  Beschreibung der einzugsgebietsbezogenen Maßnahmen der Maßnahmen-
gruppe ‚Stauanlagen zur Hochwasserrückhaltung im Einzugsgebiet’. 

Code Kurzbeschreibung Klasse Planungszustand 

3.1.2 Neubau weiterer Polder entlang des Rheins außer-
halb des Rheingaus 

Der Hochwasserschutz am Rhein wird insbesondere 
durch Polder am Oberrhein und Winterdeiche im Hes-
sischen Ried sichergestellt. Die Sanierung der Rhein-
Winterdeiche wird weitergeführt. Die notwendigen 
Maßnahmen zur Sicherstellung einer Bemessungs-
grundlage HQ200 + 0,5 m am hessischen Rheinab-
schnitt sind bei der Aufstellung der Regionalpläne zu 
beachten.  

Vorzug in Planung 

 

Tabelle 14:  Beschreibung der lokalen Einzelmaßnahmen der Maßnahmengruppe ‚Stauan-
lagen zur Hochwasserrückhaltung im Einzugsgebiet’. 

Code Maßnahme  An-
zahl 

Klasse Planungszu-
stand 

g
ru

n
d

le
g

e
n

d
e

 

M
a

ß
n
a

h
m

e
 

w
e

ite
rg

e
h

e
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d

e
 

M
a
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n
a

h
m

e
n
 

V
o

rz
u

g
 

E
rg

ä
n

z
u

n
g
 

A
lte

rn
a
tiv

e
 

u
m

g
e
s
e

tz
t 

in
 P

la
n

u
n
g
 

V
o

rs
c
h
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g
 

3.1.1 Bau eines Hochwasserrückhaltebeckens -        

3.1.2 Anlegen eines Polders - 6  6    6 

3.1.3 Ausweisung, Sanierung bzw. Erweiterung einer vorhandenen 
Rückhalteanlage (Talsperre, HRB, Polder) 

-        

3.1.4 Optimierung der Stauraumbewirtschaftung einer vorhandenen 
Rückhalteanlage (Talsperre, HRB, Polder) 

-        

 
Nr. Maßnahme Umsetzung Ziele Kurzbeschreibung Maßnahme Primärwirkung Sekundärwirkung 

3.1.1 Bau eines 
Hochwasser-
rückhaltebe-
ckens 

entsprechend ge-
sondert nachzuwei-
sender hydrolog. 
Wirksamkeit auf 
Grundlage einer NA-
Modellierung 

signifikante Hoch-
wasserrückhal-
tung und Dämp-
fung von Abfluss-
spitzen 

Bau eines HW-Rückhaltebe-
ckens 

Abflussreduzie-
rung und -verzö-
gerung; ggf. ent-
sprechend den 
Erfordernissen 
weiterer HW-
Schutzmaßnah-
men 

Reduzierung der 
Abflussdynamik 
(dies ist aus gewäs-
serökologischer 
Hinsicht als Nach-
teil zu sehen), ggf. 
Verringerung von 
Tiefenerosion 
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Nr. Maßnahme Umsetzung Ziele Kurzbeschreibung Maßnahme Primärwirkung Sekundärwirkung 

3.1.2 Anlegen ei-
nes Polders 

entsprechend ge-
sondert nachzuwei-
sender hydrolog. 
Wirksamkeit auf 
Grundlage einer NA-
Modellierung 

signifikante Hoch-
wasserrückhal-
tung und Dämp-
fung von Abfluss-
spitzen 

Ausnutzung topographisch güns-
tiger Geländesituationen, Bau ei-
nes Drossel- oder Ausleitungs-
bauwerk, ggf. Verstärkung Re-
tentionseffekt durch Bau von Flü-
geldämmen 

Abflussreduzie-
rung und -verzö-
gerung; ggf. ent-
sprechend den 
Erfordernissen 
weiterer HW-
Schutzmaßnah-
men 

Reduzierung der 
Abflussdynamik 
(dies ist aus gewäs-
serökologischer 
Hinsicht als Nach-
teil zu sehen), ggf. 
Verringerung von 
Tiefenerosion 

3.1.3 Sanierung 
bzw. Erweite-
rung einer 
vorhandenen 
Rückhaltean-
lage (Tal-
sperre, HRB, 
Polder) 

entsprechend ge-
sondert nachzuwei-
sender hydrolog. 
Wirksamkeit auf 
Grundlage einer NA-
Modellierung 

weitergehende 
Hochwasserrück-
haltung und 
Dämpfung von 
Abflussspitzen 

z. B. Ertüchtigung der HWE 
und/oder Erhöhung bzw. Verlän-
gerung der Dammbauwerke, Sa-
nierung wesentlicher Anlagen-
teile zur Steigerung der hydrolo-
gischen Effektivität 

Abflussreduzie-
rung und -verzö-
gerung; ggf. ent-
sprechend den 
Erfordernissen 
weiterer HW-
Schutzmaßnah-
men 

Reduzierung der 
Abflussdynamik 
(dies ist aus gewäs-
serökologischer 
Hinsicht als Nach-
teil zu sehen), ggf. 
Verringerung von 
Tiefenerosion 

3.1.4 Optimierung 
der Stau-
raumbewirt-
schaftung ei-
ner vorhande-
nen Rückhal-
teanlage (Tal-
sperre, HRB, 
Polder) 

entsprechend Be-
triebserfahrungen 
bzw. auf Grundlage 
von NA- und HN-Mo-
dellierungen bzw. ei-
nes daraus abgelei-
teten Steuerungs-
modells, ggf. Mess-
netz im AEO opti-
mieren 

optimale Ausnut-
zung des vorhan-
denen Stauraums 

betriebliche, steuerungs- und 
messtechnische Optimierung der 
Gesamtanlage 

Ereignisange-
passte bzw. wei-
tergehende Ab-
flussreduzierung 
und -verzöge-
rung 

in geringem Um-
fang: weitere Redu-
zierung der Ab-
flussdynamik (dies 
ist aus gewässer-
ökologischer Hin-
sicht als Nachteil zu 
sehen), ggf. Verrin-
gerung von Tiefene-
rosion 
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Maßnahmengruppe 3.2: ‚Deiche, Dämme, Hochwasserschutzmauern und mobiler HW-
Schutz’ 

Die Maßnahmengruppe beinhaltet den Bau oder die Ertüchtigung von Schutzbauwerken (Deiche, 
Dämme oder Hochwasserschutzmauern), den Einsatz von mobilen Hochwasserschutzsystemen 
und Maßnahmen zur Gewährleistung der Binnenentwässerung und des Rückstauschutzes. 

Es sind folgende Maßnahmen vorgesehen: In Geisenheim soll die Wirtschaftlichkeit des Neubaus 
eines 40 cm hohen Walls entlang der B40 untersucht werden.  

Maßnahmen zur Deichertüchtigung werden für Hessenwasser vorgeschlagen. Dabei sollte eine 
Studie zum Ertüchtigungsaufwand in Abhängigkeit vom Schutzziel erstellt werden.  

In den häufig von Hochwasser betroffenen Gebieten werden vielfach mobile Schutzanlagen einge-
setzt. Die Anlagen sind teils veraltet und auf die bestehenden Anforderungen zu überprüfen. Hierzu 
wurden bereits Maßnahmen umgesetzt und werden weitere Maßnahmen vorgeschlagen. Wegen 
des hohen Arbeitsaufwandes beim Aufbau der mobilen Schutzanlagen kann eine Erneuerung die-
ser Anlagen auch aus wirtschaftlichen Gründen sinnvoll sein.  
Entlang der Walluf sind Planungen zum Ausbau von 50 m langen mobilen Hochwasserschutzele-
menten in Verbindung mit dem Umbau der Binnenentwässerung in Gange.  
 
Für Wiesbaden wird die Erstellung eines übergreifenden Hochwasserschutzkonzeptes zur Vor-
sorge, Bewältigung und Nachsorge empfohlen. Bei InfraServ GmbH Co. Wiesbaden KG sind Mo-
bilschutzsysteme für Rhein und Salzbach vorhanden. Diese sollten weiter ausgebaut werden.  
Zur Gewährleistung der Binnenentwässerung und des Rückstauschutzes wird bei InfraServ GmbH 
Co. Wiesbaden KG vorgeschlagen das Regen- und Kühlwasserpumpwerk auf die Funktion bei 
HQExtrem zu überprüfen. In Walluf wurden bereits Maßnahmen zur Verhinderung des Eindringens 
von Hochwasser über Kanalauslässe in den Rhein umgesetzt. Weitere Maßnahmen sind dort in 
Verbindung mit der Optimierung der Siedlungsentwässerung geplant. In Schierstein wird eine Ver-
besserung der technischen Lösung zum Abpumpen des Lindenbachs bei Rheinhochwasser emp-
fohlen, da dieses mit großem Material- und Personalaufwand erfolgt.  

Tabelle 15:  Beschreibung der lokalen Einzelmaßnahmen der Maßnahmengruppe ‚ Dei-
che, Dämme, Hochwasserschutzmauern und mobiler HW-Schutz’. 

Code Maßnahme  An-
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Klasse Planungszu-
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3.2.1 Bau eines Schutzbauwerkes (Deich, Damm oder Hochwasserschutz-
mauer) 

- 1       

3.2.2 Ertüchtigung eines vorhandenen Schutzbauwerkes (Deich, Damm oder 
Hochwasserschutzmauer) 

- 2 1 1    2 

3.2.3 Einsatz eines mobilen (stationären) Hochwasserschutzsystems - 10 9   3 2 4 

3.2.4 Gewährleistung von Binnenentwässerung und Rückstauschutz - 3 2 1   1 2 
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3.2.1 Bau eines 
Schutzbau-
werkes 
(Deich, 
Damm oder 
Hochwasser-
schutzmauer) 

Nachweis der hydro-
logischen Wirkung 
(Unterlieger) auf der 
Grundlage NA-Mo-
dellierung, Höhen-
/Lagefestsetzung 
entspr. hydraul. 
Nachweise, Konkre-
tisierung kleinräumi-
ger Maßnahmen 
nach Erfahrungs-
werten, Planfeststel-
lungsverfahren etc. 

Hochwasser-
schutz in durch 
Schutzbauwerk 
geschützten Be-
reichen unter Be-
achtung des 
Ober-/ Unter-lie-
gerprinzips, ggf. 
lokale HW-Maß-
nahme durch Lü-
ckenschluss in 
bestehender 
Schutzlinie 

Bau von Deichen, Dämmen oder 
Hochwasserschutzmauern als 
Gesamt- oder Abschnittsbau-
werk auf Grundlage der die 
Wechselwirkungen mit angren-
zenden Talabschnitten einbezie-
henden Planungen und rechneri-
schen Nachweisen 

Hochwasserfrei-
legung der durch 
das Hochwasser-
schutzbauwerk 
geschützten Be-
reiche, Verringe-
rung dortiger 
Schäden, im Ide-
alfall kaum Un-
terliegerproble-
matik 

Möglicherweise 
nicht auszuschlie-
ßende (geringfü-
gige) negative Aus-
wirkungen auf be-
nachbarte Talab-
schnitte 

3.2.2 Ertüchtigung 
eines vorhan-
denen 
Schutzbau-
werkes 
(Deich, 
Damm oder 
Hochwasser-
schutzmauer) 

Nachweis der hydro-
logischen Wirkung 
(Unterlieger) auf der 
Grundlage NA-Mo-
dellierung, Höhen-
/Lagefestsetzung 
entspr. hydraul. 
Nachweise, Konkre-
tisierung kleinräumi-
ger Maßnahmen 
nach Erfahrungs-
werten, Planfeststel-
lungsverfahren etc. 

Verbesserung des 
Hochwasser-
schutzes in durch 
Schutzbauwerk 
geschützten Be-
reichen unter Be-
achtung des 
Ober-/ Unter-lie-
gerprinzips, ggf. 
lokale HW-Maß-
nahme durch Lü-
ckenschluss in 
bestehender 
Schutzlinie 

Ertüchtigung des Hochwasser-
schutzbauwerks von Deichen, 
Dämmen oder Hochwasser-
schutzmauern als Gesamt- oder 
Abschnittsbauwerk auf der 
Grundlage der die Wechselwir-
kungen mit angrenzenden Talab-
schnitten einbeziehenden Pla-
nungen und rechnerischen 
Nachweisen 

Verbesserte 
Hochwasserfrei-
legung der durch 
das Hochwasser-
schutzbauwerk 
geschützten Be-
reiche, Verringe-
rung dortiger 
Schäden, im Ide-
alfall kaum Un-
terliegerproble-
matik 

Möglicherweise 
nicht auszuschlie-
ßende (geringfü-
gige) negative Aus-
wirkungen auf be-
nachbarte Talab-
schnitte 

3.2.3 Einsatz eines 
mobilen (sta-
tionären) 
Hochwasser-
schutzsys-
tems 

Entsprechend Erfah-
rungswerten bzw. 
von im Zuge regulä-
rer Planungen vor-
gesehener mobi-
ler/stationärer Hoch-
wasserschutzsys-
teme; Höhen-/Lage-
festsetzung entspr. 
hydraul. Nachweise 

Sicherstellung 
des Hochwasser-
schutzes in städ-
tebaulich sensib-
len Bereichen, 
bzw. temporäre 
Vorwegnahme 
des Lücken-
schlusses in Ver-
teidigungslinie 

Vorhalten und im akuten HW-Fall 
Aufbau von mobilen und statio-
nären HW-Schutzsystemen ge-
mäß Einsatzplan, regelmäßige 
diesbezügliche Übungen im Ein-
satzkräften 

Lückenschluss in 
den durch das 
Hochwasser-
schutzsystem 
geschützten Be-
reichen, Verrin-
gerung dortiger 
Schäden, im Ide-
alfall kaum Un-
terliegerproble-
matik 

Möglicherweise 
nicht auszuschlie-
ßende (geringfü-
gige) negative Aus-
wirkungen auf be-
nachbarte Gerinne-
abschnitte 

3.2.4 Gewährleis-
tung von Bin-
nenentwässe-
rung und 
Rückstau-
schutz 

Bauliche Umsetzung 
bzw. Nachrüstung 

Gewährleistung 
der Binnenent-
wässerung bzw. 
der Minimierung 
von punktuellem 
Wasserzutritt 
durch Umkehrung 
der Vorflutverhält-
nisse im HW-Fall 

Bau bzw. Ertüchtigung entspre-
chender Pumpwerke bzw. von 
Rückstauschutzeinrichtungen als 
punktuelle Eingriffe 

Vermeidung von 
HW-Schäden im 
"Binnenbereich" 

nachrangig 

 
Tabelle 16:  Umweltauswirkungen der Maßnahmengruppe ‚Deiche, Dämme, Hochwasser-

schutzmauern und mobiler HW-Schutz’. 

Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkungen Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung, Ver-
ringerung und zum Ausgleich negativer Um-
weltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Menschen sehr positive Wirkung  ++ 

Menschliche Gesundheit / 
Erholung 

sehr positive Wirkung durch Schutz von Menschen 
bei Hochwässern am Maßnahmenort, im Einzelfall 
kann die Maßnahme geringe negative Auswirkungen 
durch Verschärfung der Hochwassersituation bei den 
Unterliegern haben 

Beeinträchtigung der Erholungsfunktion durch Beein-
trächtigung des Landschaftsbildes möglich 

Einzelfallprüfung der Auswirkungen auf die 
Hochwassergefährdung von Unterliegern 

optische Einpassung der Maßnahme ins Land-
schafts- und Stadtbild, Erholungsfunktion durch 
Nutzung als Spazier-, Radweg etc. aufwerten, 
Sichtbeziehung und Lichtverhältnisse bei naher 
Wohnbebauung beachten 

++ 

Tiere, Pflanzen, biologi-
sche Vielfalt 

negative Wirkung  - 

Schutz Tiere, Pflanzen, Le-
bensräume, Lebensstätten 

wahrscheinlich keine erhebliche Wirkung, evtl. nega-
tive Wirkung durch Zerstörung von Lebensräumen in 

- 
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Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkungen Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung, Ver-
ringerung und zum Ausgleich negativer Um-
weltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Biologische Vielfalt Folge von Flächeninanspruchnahmen, auentypische 
Lebensräume / Arten können zerstört werden, Berei-
che liegen aber überwiegend im Stadtgebiet, so dass 
negative Wirkung vermutlich eher gering ist. 

während der Bauphase sind in Abhängigkeit von der 
Standortsituation negative Auswirkungen auf die 
Schutzziele und Schutzzwecke hochwertiger Lebens-
räume geschützter Flächen z. B. Natura 2000-Ge-
biete sowie auf geschützte Tier- und Pflanzenarten 
möglich 

 

Standortwahl, Bauwerke möglichst außerhalb 
geschützter Flächen, Abtrennung besonderer au-
entypischer Lebensräume mit häufigerer Überflu-
tung vermeiden, ggf. Natura 2000-Vorprüfung 
bzw. artenschutzrechtliche Prüfung 

in Abhängigkeit der Standortsituation: Erstellung 
eines Maßnahmenkonzepts zur Vermeidung er-
heblicher Umweltauswirkungen auf Tier- und 
Pflanzenlebensräume sowie auf geschützte Tier- 
und Pflanzenarten während der Bauphase, ins-
besondere Berücksichtigung tiergruppenspezifi-
scher Anforderungen an Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten (z. B. Brut- und Setzzeiten geschützter 
Vogelarten, Einhalten von Rodungszeiten, Siche-
rung hochwertiger Biotopstrukturen während der 
Bauphase z. B. durch Ausweisung von Tabu-Zo-
nen und Beachtung der Anforderungen der tech-
nischen Regelwerke (u.a. DIN-Normen), ökologi-
sche Baubegleitung, ggf. Maßnahmenkonzept 
zum Ausgleich bzw. zur Kompensation unver-
meidbarer Beeinträchtigungen erforderlich 

 

Biotopverbund wahrscheinlich keine erhebliche Wirkung, negative 
Wirkung aber nicht ausgeschlossen in Folge einer 
Beeinträchtigung durch Uferverbau, Mauern als Barri-
ere für Tierarten 

Freihaltung von Ufer- und Gewässerrandstreifen - 

Boden positive Wirkung  + 

Bodenstruktur (Erosion, 
Verdichtung) 

keine erhebliche Wirkung, Bodenstrukturschädigung 
bei Bauphase möglich 

bei Baumaßnahmen Anforderungen technischer 
Regelungen (u.a. DIN-Normen) beachten, insbe-
sondere keine Befahrung bei zu nassen Boden-
verhältnissen, Begrenzen der Lasteinträge durch 
Maschinenwahl und Baggermatratzen, Erdaus-
hubverwertung möglichst vor Ort durch Erdmas-
senausgleich, Ausweisung von Bautabu-Zonen 
und Schutz der Randflächen, Bauüberwachung 
bzw. bodenkundliche Baubegleitung 

0 

Senkung Schadstoffbelas-
tung 

positive Wirkung durch Vermeidung hochwasserbe-
dingter Stoffeinträge in unterliegende Auenböden 

bei Baumaßnahmen ggfs. Schadstoffgehalte der 
Bodenmaterialien in Bezug auf Verwertungseig-
nung prüfen 

+ 

Sparsamer Umgang mit 
Boden 

keine erhebliche Wirkung, sehr geringe Flächeninan-
spruchnahmen möglich 

Standortwahl: Flächenrecycling (z. B. durch Nut-
zung von Wegen), anthropogen gestörte oder 
vorbelastete Böden mit geringer Wertigkeit der 
Bodenfunktionen bei Standortwahl bevorzugen, 
Erdaushubverwertung durch lokale Verknüpfung 
von Maßnahmen mit erforderlichen Erdabtrag 

0 

Erhalt und Sicherung der 
Bodenfunktionen 

wahrscheinlich keine erhebliche Wirkung, negative 
Wirkung durch Verschlechterung der Bodenfunktio-
nen in Folge der Flächeninanspruchnahme durch 
Mauern, Verwallungen, in Einzelfällen Verringerung 
des Biotopentwicklungspotentials sind aber nicht aus-
geschlossen. 

Flächeninanspruchnahmen auf Böden mit gerin-
gen Bodenfunktionen, gestörte Böden lenken, 
ortsnahe Erdaushubverwertung nach Prüfung 
bodenschutzfachlicher Vorgaben 

 

0 

Wasser  positive Wirkung  + 

Guter ökologischer Zu-
stand Oberflächengewäs-
ser 

keine erhebliche Wirkung zu erwarten, negative Wir-
kung bei Zerstörung von Uferstrukturen und durch 
Verhinderung von Gewässerentwicklungsmöglichkei-
ten, Zerstörung von hochwertigen Lebensräumen 
möglich, positive Wirkung durch Vermeidung von 
Stoffeinträgen im Hochwasserfall 

Verwallung, Mauern nicht zu nahe an das Gewäs-
ser bauen, um Ausbildung mit Gewässerentwick-
lung und Uferstrukturen zu ermöglichen, ggf. Prü-
fung auf Verträglichkeit mit WRRL 

0 

Guter chemischer Zustand 
Oberflächengewässer 

positive Wirkung durch Vermeidung von Stoffeinträ-
gen im Hochwasserfall 

 + 

Wasserrückhalt/Hochwas-
serschutz 

positive Wirkung durch Vermeidung von Hochwas-
serschäden und Gewährleistung eines schadlosen 
Wasserabflusses, die Maßnahme kann negative Aus-
wirkungen durch Verschärfung der Hochwassersitua-
tion bei den Unterliegern haben 

Einzelfallprüfung der Auswirkungen auf die 
Hochwassergefährdung von Unterliegern 

++ 

Guter chemischer Zustand 
Grundwasser 

keine erhebliche Wirkung  0 
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Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkungen Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung, Ver-
ringerung und zum Ausgleich negativer Um-
weltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Guter mengenmäßiger Zu-
stand Grundwasser 

keine erhebliche Wirkung Einfluss der Maßnahme auf grundwasserabhän-
gige Lebensräume prüfen 

0 

Klima / Luft keine erhebliche Wirkung  0 

Minderung Treibhausgase 
(CO2, CH4, N2O, SF6, 
HFKW und FKW) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt/Entwicklung klimare-
levanter Räume 

im Allgemeinen keine erhebliche Wirkung, jedoch 
durch Kaltluftstau vermehrte Nebel- und Frostbildung 
am Dammfuß bzw.Behinderung des Kalt- bzw. 
Frischluftaustausch möglich 

 0 

Landschaft 

Sicherung d. Vielfalt, natur-
räumlichen Eigenart u. 
Schönheit 

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder Sicht-
barriere möglich voraussichtlich aber keine erhebli-
che Wirkung wegen allenfalls geringer Deich-, 
Wallerhöhung,  

Standortwahl: Einpassung ins Landschafts- bzw. 
Stadtbild, Vermeidung der Beanspruchung land-
schaftsbildprägender Strukturelemente bei Bau-
maßnahmen 

0 

Kulturgüter 

Erhalt von Kulturdenkmä-
lern 

sehr positive Wirkung durch Schutz von Kulturdenk-
mälern vor Hochwasserschäden am Maßnahmenort, 
im Einzelfall kann die Maßnahme geringe negative 
Auswirkungen durch Verschärfung der Hochwasser-
situation bei den Unterliegern haben 

insbesondere durch Flächeninanspruchnahme, Bau-
maßnahmen, sind negative Beeinträchtigungen von 
Kulturgütern am Maßnahmenort möglich 

im Einzelfall Prüfung auf substanzielle (z. B. 
durch Zerstörung), sensorielle (z. B. Sichtbezie-
hung, Geruch, Lärm oder funktionale Betroffen-
heit (Nutzung) vorliegender Kulturgüter, kultur-
historischer Landschaften oder Bau- und Boden-
denkmäler unter Einbeziehung der einschlägigen 
Fachverwaltung) 

Einzelfallprüfung der Auswirkungen auf die 
Hochwassergefährdung von Unterliegern 

Erstellung eines Maßnahmenkonzepts zur Ver-
ringerung oder Vermeidung erheblicher negativer 
Umweltauswirkungen (z. B. durch entsprechende 
Bauwerksgestaltung, Ausweisung von Bau-
Tabu-Zonen, Objektschutz, Standortswahl oder 
sonstige alternative Vorgehensweisen) 

++ 

Sonstige Sachgüter 

Schutz von Sachgütern 

sehr positive Wirkung durch Schutz von sonstigen 
Sachgütern vor Hochwasserschäden, bei Unterlie-
gern kann die Hochwassergefährdung verschärft 
werden 

Situation prüfen ++ 

   

positive (+) bis sehr positive (++) Wirkung keine oder keine erhebliche Wirkung (0) negative (-) bis sehr negative (--) Wirkung 

 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung der Maßnahmengruppe: 

Die Maßnahmengruppe hat sehr positive Wirkungen auf den Hochwasserschutz, da die Maßnah-
men gezielt auf die vorliegenden Schutzziele abgestimmt werden können. Damit liegen auch posi-
tive bis sehr positive Wirkungen hinsichtlich der Schutzgüter Menschen, Kultur- und sonstigen 
Sachgütern und Wasser vor. Im Hochwasserfall werden schädliche Stoffeinträge in Böden und Ge-
wässer vermieden. Da im Wesentlichen ein Ausbau von mobilen Schutzanlagen und ansonsten 
nur geringfügige Deich- bzw. Wallerhöhungen vorgesehen sind, sind bei den Boden und Land-
schaft keine negativen Wirkungen zu erwarten. Hinsichtlich der Schutzgüter Tiere und Pflanzen 
und biologische Vielfalt sind negative Auswirkungen nicht ausgeschlossen, 

In den nachfolgenden Umweltprüfverfahren sind die aufgeführten schutzgutspezifischen Maßnah-
men zur Vermeidung und Verringerung negativer Umweltauswirkungen standort- und vorhabens-
bezogen zu prüfen. Dabei ist die Wirkung auf Unterlieger zu berücksichtigen. Insbesondere sind 
die möglichen negativen Umweltauswirkungen auf die Schutzziele und Schutzzwecke auch an-
grenzender hochwertiger Lebensräume und Schutzgebiete (z.B. Natura 2000-Gebiete) im Hinblick 
auf die Schutzgüter Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt einzelfallbezogen (ggf. Natura 2000-
Vorprüfung, artenschutzrechtliche Prüfung und Prüfung hinsichtlich des Verschlechterungsverbots 
der Wasserrahmenrichtlinie) zu untersuchen. 
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Maßnahmengruppe 3.3: ‚Maßnahmen im Abflussquerschnitt bzw. Erhöhung der Abflusska-
pazität’ 

Die Maßnahmengruppe beinhaltet Maßnahmen zur Vergrößerung der Abflusskapazität. Durch 
diese Maßnahmen wird das Hochwasserabfuhrvermögen gesteigert und Ausbordungen verhindert. 
Zu dieser Maßnahmengruppe sind im Untersuchungsgebiet keine Maßnahmen vorgesehen. 

Tabelle 17:  Beschreibung der lokalen Einzelmaßnahmen der Maßnahmengruppe ‚Maß-
nahmen im Abflussquerschnitt bzw. Erhöhung der Abflusskapazität’. 

Code Maßnahme  An-
zahl 

Klasse Planungszu-
stand 
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3.3.1 Freihaltung des Hochwasserabflussquerschnittes im Siedlungsraum -        

3.3.2 Beseitigung einer Engstelle -        

3.3.3 Gewässerausbau im Siedlungsraum -        

3.3.4 Bau und Ertüchtigung von Umleitungsgerinnen -        

 
Nr. Maßnahme Umsetzung Ziele Kurzbeschreibung Maß-

nahme 
Primärwirkung Sekundärwirkung 

3.3.1 Freihaltung 
des Hoch-
wasserab-
flussquer-
schnittes im 
Siedlungs-
raum 

Intensive Gewässer-
beobachtung und -
unterhaltung in 
Restriktionsberei-
chen entspr. hyd-
raul. Nachweise 

Erhaltung einer 
hohen Abfluss-
leistung des Vor-
fluterabschnittes 

Beräumung des Gewässer-
abschnittes von Bewuchs 
bzw. Anlandungen 

Steigerung des Hoch-
wasserabfuhrvermö-
gens, Verhinderungen 
bzw. Verminderung 
von Ausbordungen 

nachrangig 

3.3.2 Beseitigung 
einer Eng-
stelle 

Bauliche Umsetzung 
bzw. Änderung der 
Gewässerunterhal-
tungspraxis entspr. 
hydraul. Nachweise 

Lokale Verbesse-
rung der Abfluss-
leistung des Vor-
fluterabschnittes 

Bauliche Beseitigung, Um-
bau/Rückbau der Engstelle 
durch Gewässerprofilierun-
gen bzw. alternative Ufer- 
und Sohlenbefestigungen 

Steigerung des Hoch-
wasserabfuhrvermö-
gens, Verhinderungen 
bzw. Verminderung 
von Ausbordungen 

nachrangig 

3.3.3 Gewässer-
ausbau im 
Siedlungs-
raum 

Bauliche Umsetzung 
bzw. Änderung der 
Gewässerunterhal-
tungspraxis entspr. 
hydraul. Nachweise  

Verbesserung der 
Abflussleistung 
des Vorfluterab-
schnittes in länge-
ren innerörtlichen 
Gewässerstre-
cken 

Bauliche Beseitigung, Um-
bau/Rückbau der Engstre-
cke durch Gewässerprofilie-
rungen bzw. alternative 
Ufer- und Sohlenbefestigun-
gen 

Steigerung des Hoch-
wasserabfuhrvermö-
gens, Verhinderungen 
bzw. Verminderung 
von Ausbordungen 

nachrangig 

3.3.4 Bau und Er-
tüchtigung ei-
nes Umlei-
tungsgerin-
nes 

Bauliche Umsetzung 
bzw. Änderung der 
Gewässerunterhal-
tungspraxis entspr. 
hydraul. Nachweise 

Ergänzung / Ver-
größerung der 
Abflussleistung 
des Vorfluterab-
schnittes durch 
Bau eines Umlei-
tungsgerinnes 

Bau eines Umleitungsgerin-
nes in wenig restriktionsbe-
hafteten Flächen, ggf. unter 
Ausnutzung  historischer 
Gewässerverläufe 

Steigerung des Hoch-
wasserabfuhrvermö-
gens durch Schaffung 
zusätzlichen Abfluss-
querschnitts, Ablei-
tung von Teilabfluss-
mengen durch weni-
ger kritische Flächen, 
Verhinderungen bzw. 
Verminderung von 
Ausbordungen 

bei entsprechender 
Gestaltung gleich-
zeitig ökologische 
Aufwertung des Au-
enabschnitts 
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Maßnahmengruppe 3.4: ‚Siedlungswasserwirtschaftliche Maßnahmen’ 

Die siedlungswasserwirtschaftlichen Maßnahmen beinhalten grundsätzliche Maßnahmen zur Ver-
besserung des Regenwassermanagements (3.4.1) Bei InfraServ GmbH Co. Wiesbaden KG be-
steht der Vorschlag die vorhandenen Regen- und Kühlwassersicherung auf deren Eignung bei 
HQextrem zu prüfen. Als weitergehende Maßnahmen wird der Bau eines Stauraumkanals in Walluf 
(3.4.2) und ist die hochwasserangepasste Optimierung von Entwässerungsanlagen (3.4.3) geplant. 

Bei InfraServ GmbH Co. Wiesbaden KG ermöglich die vorhandene Regen- und Kühlwassersiche-
rung es Wassermengen vor der Einleitung in den Rhein (oder den Salzbach) zurückzuhalten. Eine 
Überprüfung zur Eignung bei einem HQextrem ist erforderlich. 

Walluf plant den Bau einer größeren Rückhaltemaßnahme im Mischwasserkanal Werftstraße und 
die Verbesserung der Siedlungsentwässerung. 

Tabelle 18:  Beschreibung der Einzelmaßnahmen der Maßnahmengruppe ‚siedlungswas-
serwirtschaftliche Maßnahmen’.  

Code Maßnahme  An-
zahl 
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3.4.1 Regenwassermanagement x 1  1    1 

3.4.2 Ausbau einer kommunalen Rückhalteanlage (z.B. Stauraumka-
nal) 

- 1  1   1  

3.4.3 HW-angepasste Optimierung einer Entwässerungsanlage (z.B. 
Grobrechen, Rückstauklappe etc.) 

- 1 1    1  

 
Nr. Maßnahme Umsetzung Ziele Kurzbeschreibung Maß-

nahme 
Primärwirkung Sekundärwirkung 

 3.4.1 Regenwas-
sermanage-
ment 

Schaffung plan. und sat-
zungsmäßiger Vorausset-
zungen im Kommunalge-
biet, Realisierung d. Ab-
wasserbetrieb/Private, 
Anbieten von Planungs-
hilfen u. techn. Informatio-
nen, evtl. Anreizsysteme 
für "Umrüster", 

Reduktion bzw. 
Entzerrung der 
Abflussspitzen 
aus der Sied-
lungsentwässe-
rung 

Anpassung der kommuna-
len Satzungen, Erstellung 
von Informationsmaterial, 
Bau von Mulden-Rigolen-
Systemen und Zisternen, 
Vermeidung der Kontami-
nation von Regenwasser, 
grundstücknahe Regen-
wassertrennung, Nutzung 
von Synergien mit Entsie-
gelungsmaßnahmen, Opti-
mierung der Trennkanalisa-
tion bzw. dbzgl. Steuerung 

Verringerung des 
direkt in Oberflä-
chengewässern 
oder Ableitungs-
systemen abflie-
ßenden Nieder-
schlagswassers 

positive Auswirkun-
gen auf lokale 
Wasserhaus-
halt/Grundwasser-
neubildungsrate, 
Verringerung von 
Gewässererosio-
nen im Bereich von 
Entlastungseinlei-
tungen 

 3.4.2 Ausbau einer 
kommunalen 
Rückhaltean-
lage (z. B. 
Stauraumka-
nal) 

Schaffung konkreter pla-
nerischer Voraussetzun-
gen zum hochwasserrele-
vanten Ausbau/Optimie-
rung von Rückhalteanla-
gen, Einleitung der erfor-
derlichen Verfahrens-
schritte, bauliche Reali-
sierung 

Reduktion bzw. 
Entzerrung der 
Abflussspitzen 
aus der Sied-
lungsentwässe-
rung 

Ausbau kommunaler Rück-
halteanlagen, bspw. durch 
in ihrer Wirkung nachgewie-
sene Regelungsbauwerke 
im Kanalnetz 

Verringerung des 
direkt in Oberflä-
chengewässern 
oder Ableitungs-
systemen abflie-
ßenden Nieder-
schlagswassers 

Verringerung von 
Gewässererosio-
nen im Bereich von 
Entlastungseinlei-
tungen 
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Nr. Maßnahme Umsetzung Ziele Kurzbeschreibung Maß-
nahme 

Primärwirkung Sekundärwirkung 

 3.4.3 HW-ange-
passte Opti-
mierung einer 
Entwässe-
rungsanlage 
(z. B. Grobre-
chen, Rück-
stauklappe, 
etc.) 

Schaffung konkreter pla-
nerischer Voraussetzun-
gen zum hochwasserrele-
vanten Ausbau/Optimie-
rung von Entwässerungs-
anlagen, bauliche Reali-
sierung 

Vermeidung des 
Verlegens von 
Entwässerungs-
anlagen bzw. un-
gewollten Was-
serzutritts, Aus-
nutzung von Be-
messungsreser-
ven etc. 

Optimierung/Ausbau kom-
munaler Entwässerungsan-
lagen bspw. durch in ihrer 
Wirkung nachgewiesene 
Großarmaturen im Kanal-
netz 

Vermeidung von 
HW-Schäden 
durch ungeregel-
ten Wasseraus- 
bzw. Zutritt in 
das Kanalsystem 

betriebliche Vorteile 
bei der Abwasser-
behandlung 

 
Tabelle 19:  Umweltauswirkungen der siedlungswasserwirtschaftlichen Maßnahmen. 

Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkungen Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung, Ver-
ringerung und zum Ausgleich negativer Um-
weltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Menschen positive Wirkung  + 

Menschliche Gesundheit / 
Erholung 

positive Wirkung durch Verringerung der Schadstoff- 
und Keimeinträge in Oberflächengewässer, da Ent-
lastungen verringert werden sowie in Folge der Ver-
meidung von Hochwasserschäden 

 + 

Tiere, Pflanzen, biologi-
sche Vielfalt 

positive Wirkung  + 

Schutz Tiere, Pflanzen, Le-
bensräume, Lebensstätten 

positiv, insbesondere für die Gewässerbiozönose, da 
Einträge von Schadstoffen und sauerstoffzehrenden 
Substanzen durch Verringerung der Entlastungshäu-
figkeit / -dauer und Minderung von hydraulischen Be-
lastungen aus der Siedlungsentwässerung verringert 
werden 
durch Flächeninanspruchnahme und während der 
Bauphase sind in Abhängigkeit von der Standortsitu-
ation negative Auswirkungen auf die Schutzziele und 
Schutzzwecke hochwertiger Lebensräume geschütz-
ter Flächen (z. B. Natura 2000-Gebiete) sowie Tier- 
und Pflanzenarten möglich 

Standortwahl bei Baumaßnahmen und Anpas-
sung der Maßnahme an die örtliche Situation, 
ggf. Natura 2000-Vorprüfung, Standorte außer-
halb geschützter Flächen 

in Abhängigkeit der Standortsituation: Erstellung 
eines Maßnahmenkonzepts zur Vermeidung er-
heblicher Umweltauswirkungen auf Tier- und 
Pflanzenlebensräume sowie auf geschützte Tier- 
und Pflanzenarten während der Bauphase, ins-
besondere Berücksichtigung tiergruppenspezifi-
scher Anforderungen an Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten (z. B. Brut- und Setzzeiten geschützter 
Vogelarten), Einhalten von Rodungszeiten, Si-
cherung hochwertiger Biotopstrukturen während 
der Bauphase z. B. durch Ausweisung von Tabu-
Zonen und Beachtung der Anforderungen der 
technischen Regelwerke (u.a. DIN-Normen);  
ggf. Maßnahmenkonzept zum Ausgleich bzw. 
zur Kompensation unvermeidbarer Beeinträchti-
gungen erforderlich 

+ 

Biologische Vielfalt positive Wirkung durch Aufwertung von Lebensräu-
men im und am Gewässer 

 + 

Biotopverbund positive Wirkung, da bei Aufwertung von Gewässerbi-
otopen das Potenzial zur Biotopvernetzung ansteigt. 

 + 

Boden positive Wirkung  + 

Bodenstruktur (Erosion, 
Verdichtung) 

keine erhebliche Wirkung, Bodenstrukturschädigung 
bei Bauphase möglich 

Anforderungen technischer Regelungen (u.a. 
DIN-Normen) beachten, insbesondere keine Be-
fahrung bei zu nassen Bodenverhältnissen, Be-
grenzen der Lasteinträge, Erdaushubverwertung 
möglichst vor Ort durch Erdmassenausgleich, 
Ausweisung von Bautabu-Zonen und Schutz der 
Randflächen, Bauüberwachung 

0 

Senkung Schadstoffbelas-
tung 

positive Wirkung, durch die Maßnahmen werden Ent-
lastungsdauern vermindert und Schadstoffeinträge 
durch Schutzmaßnahmen (Rückstau, Kläranlagen 
etc.) vermindert, so dass der Eintrag persistenter 
Schadstoffe (insbesondere PAK, Schwermetalle, 
PCB, Öl) in Auenböden verringert wird, bei Nieder-
schlagsversickerung können in Abhängigkeit der 
Dachmaterialien Cu, Zn und ggf. andere Schadstoffe 
in der Versickerungsmulde angereichert werden 

bei Niederschlagsversickerung Schadstoffein-
träge insbesondere von Cu und Zn in die Sicke-
rungsmulden durch Auswahl schadstofffreier 
Dachmaterialien, Dachrinnen vermeiden 

+ 

Sparsamer Umgang mit 
Boden 

durch finanzielle Anreize wird bei gesplitteter Abwas-
sergebühr die Flächenentsiegelung gefördert und zu-
künftige Versiegelung reduziert. 

Flächenrecycling bei unvermeidbaren Flächenin-
anspruchnahmen, unterirdische Betonbauweise 
bei Regenrückhaltebecken prüfen 

+ 
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Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkungen Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung, Ver-
ringerung und zum Ausgleich negativer Um-
weltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Erhalt und Sicherung der 
Bodenfunktionen 

i. d. R. positive Wirkung, da die Bodenfunktionen 
durch Vermeidung von Schadstoffeinträgen erhalten 
bleiben. 

Lenkung von Flächeninanspruchnahmen auf Bö-
den mit geringwertigeren Bodenfunktionen, Bo-
denverbesserung bei Verwertung von Erdaushub 
und Beachtung bodenschutzfachlicher Vorgaben 
möglich 

+ 

Wasser  positive Wirkung  + 

Guter ökologischer Zu-
stand Oberflächengewäs-
ser 

positive Wirkungen auf den ökologischen Zustand 
des Gewässers, da Einträge von Schadstoffen und 
sauerstoffzehrenden Substanzen durch Verringerung 
der Entlastungshäufigkeit / -dauer und Minderung 
von hydraulischen Belastungen aus der Siedlungs-
entwässerung verringert werden, zudem Minderung 
von hochwasserbedingten Gewässerbelastungen 
durch Minderung von Rückstauschäden und Schutz 
von Entwässerungsanlagen (z. B. Kläranlagen) 

 + 

Guter chemischer Zustand 
Oberflächengewässer 

positive Wirkung durch bessere Klärleistung, da 
Schadstoffeinträge durch Verringerung der Entlas-
tungshäufigkeit / -dauer minimiert werden, zudem 
Minderung von hochwasserbedingten Gewässerbe-
lastungen durch Minderung von Rückstauschäden 
und Schutz von Entwässerungsanlagen (z. B. Kläran-
lagen) 

 + 

Wasserrückhalt/Hochwas-
serschutz 

positive Wirkung, durch Förderung des Wasserrück-
haltes und Dämpfung der Abflussspitzen 

 + 

Guter chemischer Zustand 
Grundwasser 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter mengenmäßiger Zu-
stand Grundwasser 

positive Wirkung durch Förderung der Grundwasser-
neubildung bei Maßnahme 3.4.1 

 + 

Klima / Luft keine erhebliche Wirkung  0 

Minderung Treibhausgase 
(CO2, CH4, N2O, SF6, 
HFKW und FKW) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt/Entwicklung klimare-
levanter Räume 

keine erhebliche Wirkung   0 

Landschaft 

Sicherung d. Vielfalt, natur-
räumlichen Eigenart u. 
Schönheit 

keine erhebliche Wirkung, aber positive Effekte durch 
Förderung der Entsiegelung 

Standortwahl: Vermeidung der Beanspruchung 
landschaftsbildprägender Strukturelemente bei 
Baumaßnahmen, naturnahe Gestaltung des Re-
genrückhaltebeckens, unterirdische Betonbau-
weise prüfen 

0 

Kulturgüter 

Erhalt von Kulturdenkmä-
lern 

positive Wirkung durch Schutz von Kulturdenkmälern 
aufgrund verbesserten Hochwasserschutzes 

im Einzelfall Prüfung auf substanzielle (z. B. 
durch Zerstörung), sensorielle (z.B. Sichtbezie-
hung, Geruch, Lärm) oder funktionale Betroffen-
heit (Nutzung) vorliegender Kulturgüter, kultur-
historischer Landschaften oder Bau- und Boden-
denkmäler unter Einbeziehung der einschlägigen 
Fachverwaltung 

Erstellung eines Maßnahmenkonzepts zur Ver-
ringerung oder Vermeidung erheblicher negativer 
Umweltauswirkungen (z. B. durch entsprechende 
Bauwerksgestaltung, Ausweisung von Bau-
Tabu-Zonen oder sonstige alternative Vorge-
hensweisen) 

+ 

Sonstige Sachgüter 

Schutz von Sachgütern 

positive Wirkung, da durch die Maßnahmen Hoch-
wasserspitzen der Siedlungsentwässerung gedämpft 
und Hochwasserschäden vermindert werden 

 + 

   

positive (+) bis sehr positive (++) Wirkung keine oder keine erhebliche Wirkung (0) negative (-) bis sehr negative (--) Wirkung 
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Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung der Maßnahmengruppe: 

Durch die siedlungswasserwirtschaftlichen Maßnahmen werden vor allem stoffliche und hydrauli-
sche Belastungen der Gewässer vermindert. Schutzgutübergreifend ist die Maßnahmengruppe hin-
sichtlich ihrer Umweltauswirkungen als positiv zu bewerten. Die Maßnahmengruppe hat auf fast 
alle Schutzgüter positive Umweltauswirkungen.  

In den nachfolgenden Umweltprüfverfahren sind die dargestellten schutzgutspezifischen Maßnah-
men zur Vermeidung und Verringerung der Umweltauswirkungen vorhabens- und standortbezogen 
zu prüfen.  
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Maßnahmengruppe 3.5: ‚Objektschutz’ 

Der Objektschutz von einzelnen Gebäuden und Bauwerken (3.5.1) ist eine grundsätzliche Maß-
nahme. Die Schädigung von im Überschwemmungsgebiet liegenden Infrastruktureinrichtungen 
kann im Hochwasserfall erhebliche Folgen haben (Stromausfall, Beeinträchtigung der Wasserver-
sorgung, Unterbrechung der Verkehrsverbindungen etc.). Diese Auswirkungen können durch Ob-
jektschutzmaßnahmen an Infrastruktureinrichtungen (3.5.2) vermieden werden. 

In den häufig von Hochwasser betroffenen Gebieten im Rheingau sind an den öffentlichen und pri-
vaten Gebäuden und Infrastruktureinrichtungen bereits häufig Objektschutzmaßnahmen vorhan-
den. Insbesondere in den seltener von Hochwasser betroffenen Gebieten ist der Objektschutz häu-
fig nicht ausreichend ausgebaut.  
In diesem Zusammenhang ist auch besonderes Augenmerk auf die nach Hessischem Denkmal-
schutzgesetz geschützten Bauwerken zu legen. Hier sind beim Objektschutz die speziellen Anfor-
derungen des Denkmalschutzes zu beachten. Dabei ist auch der Schutz vor Druck- und Grund-
wasser, Kanalrückstau sowie die Sicherung von Öltanks und wassergefährdenden Stoffen in Ge-
werbe und Industrie zu verbessern. Eine weitere wichtige Aufgabe ist die systematische Erfassung 
der in Risikogebieten stehenden weiteren kritischen Infrastruktur, wie Transformatoren für die 
Stromversorgung, Gasverdichtestationen etc.. 
 
Hinsichtlich der Kulturdenkmale wird ein Maßnahmenkonzept für den Objektschutz für das Graue 
Haus, den Oestricher Kran und das Schloss Reichardshausen geplant. Für die SCA Hygiene Pro-
ducts GmbH, Dyckerhoff AG, InfraServ GmbH Co. Wiesbaden KG und Hessenwasser liegen be-
reits Objektschutzmaßnahmen vor. Hier wird vorgeschlagen den Objektschutz hinsichtlich des 
HQextrem zu prüfen. 
 

Tabelle 20:  Beschreibung der Einzelmaßnahmen der Maßnahmengruppe ‚Objektschutz’. 

Code Maßnahme  An-
zahl 

Klasse Planungszu-
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3.5.1 Objektschutz von einzelnen Gebäuden und Bauwerken x 9 3 4 2 3 2 4 

3.5.2 Objektschutz an einer Infrastruktureinrichtung (z.B. Verkehrsknoten, 
Schalt- und Verteileranlage etc.) 

- 3  3    3 
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Nr. Maßnahme Umsetzung Ziele Kurzbeschreibung Maß-
nahme 

Primärwirkung Sekundärwir-
kung 

3.5.1 Objektschutz 
von einzelnen 
Gebäuden 
und Bauwer-
ken 

Bereitstellung von HW-Stand-Infor-
mationen und Planungshilfen, Hö-
hen-/Lagefestsetzung entspr. hyd-
raul. Nachweise, Konkretisierung 
kleinräumiger Maßnahmen nach 
Erfahrungswerten bzw. auf der 
Grundlagen von hydraulischen Be-
rechnungen 

Hochwasser-
schutz durch 
Schutzbau-
werk bzw. 
Schutzmaß-
nahmen am 
Objekt 

Bau von Deichen, Däm-
men oder Hochwasser-
schutzmauern zum Ob-
jektschutz, Objektschutz 
(druckdichte Fenster, 
Vorlagerung von Beton-
schalen etc) 

Hochwasserfreile-
gung der durch den 
Objektschutz gesi-
cherten Bereiche, 
Verringerung/Ver-
hinderung unmittel-
barer Objektschä-
den,  

gering  

3.5.2 Objektschutz 
an einer Infra-
strukturein-
richtung (z. B. 
Verkehrskno-
ten, Schalt- 
und Verteiler-
anlage, etc.) 

Bereitstellung von HW-Stand-Infor-
mationen und Planungshilfen, Hö-
hen-/Lagefestsetzung entspr. hyd-
raul. Nachweise, Konkretisierung 
kleinräumiger Maßnahmen nach 
Erfahrungswerten bzw. auf der 
Grundlagen von hydraulischen Be-
rechnungen 

Hochwasser-
schutz durch 
Schutzbau-
werk bzw. 
Schutzmaß-
nahmen am 
Objekt 

Bau von Deichen, Däm-
men oder Hochwasser-
schutzmauern zum Ob-
jektschutz, Aufstände-
rung von Verteilerstatio-
nen, Verlegung von Inf-
rastrukturknotenpunkten 
aus Ü-Gebiet etc. 

Hochwasserfreile-
gung der durch den 
Objektschutz gesi-
cherten Bereiche, 
Verringerung /Ver-
hinderung unmittel-
barer Objektschä-
den und Sekundär-
schäden 

gering  

 

Tabelle 21:  Umweltauswirkungen der Maßnahmengruppe ‚Objektschutz’. 

Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkungen Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung, Ver-
ringerung und zum Ausgleich negativer Um-
weltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Menschen sehr positive Wirkung  ++ 

Menschliche Gesundheit / 
Erholung 

sehr positive Wirkung durch Schutz von Menschen 
bei Hochwasser und Sicherstellung der Versorgung 
im Katastrophenfall 

negative Wirkung hinsichtlich der Erholungsfunktion 
beim Bau von Deichen, Dämmen oder Hochwasser-
schutzmauern möglich 

gestalterische Einbindung ins Landschafts- bzw. 
Stadtbild 

+ 

Tiere, Pflanzen, biologi-
sche Vielfalt 

keine erhebliche Wirkung  0 

Schutz Tiere, Pflanzen, Le-
bensräume, Lebensstätten 

im Allgemeinen keine erhebliche Wirkung, Wirkung 
aber vom Einzelfall abhängig bei Bau von Deichen, 
Dämmen, Hochwasserschutzmauern und Verlegung 
von Infrastruktureinrichtungen negative Wirkungen 
möglich 

insbesondere sind während der Bauphase in Abhän-
gigkeit von der Standortsituation negative Auswirkun-
gen auf die Schutzziele und Schutzzwecke hochwer-
tiger Lebensräume geschützter Flächen (z. B. Natura 
2000-Gebiete) sowie auf geschützte Tier- und Pflan-
zenarten möglich 

 

Standortwahl, Beeinträchtigungen geschützter 
Flächen und wertvoller Bereiche vermeiden, ggf. 
FFH-Vorprüfung 

in Abhängigkeit der Standortsituation: Erstellung 
eines Maßnahmenkonzepts zur Vermeidung er-
heblicher Umweltauswirkungen auf Tier- und 
Pflanzenlebensräume sowie auf geschützte Tier- 
und Pflanzenarten während der Bauphase, ins-
besondere Berücksichtigung tiergruppenspezifi-
scher Anforderungen an Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten (z. B. Brut- und Setzzeiten geschützter 
Vogelarten, Schonzeiten für Fische), Einhalten 
von Rodungszeiten, Sicherung hochwertiger Bio-
topstrukturen während der Bauphase z. B. durch 
Ausweisung von Tabu-Zonen und Beachtung der 
Anforderungen der technischen Regelwerke (u. 
a. DIN-Normen); ggf. Maßnahmenkonzept zum 
Ausgleich bzw. zur Kompensation unvermeidba-
rer Beeinträchtigungen erforderlich 

0 

Biologische Vielfalt keine erhebliche Wirkung Standortwahl, Maßnahmen möglichst außerhalb 
geschützter Flächen, ggf. FFH-Vorprüfung 

0 

Biotopverbund keine erhebliche Wirkung  0 

Boden positive Wirkung  + 

Bodenstruktur (Erosion, 
Verdichtung) 

keine erhebliche Wirkung, Bodenstrukturschädigung 
bei Bauphase möglich 

bei Baumaßnahmen Anforderungen technischer 
Regelungen (u.a. DIN-Normen) beachten, insbe-
sondere keine Befahrung bei zu nassen Boden-
verhältnissen, Begrenzen der Lasteinträge, 
Erdaushubverwertung möglichst vor Ort durch 
Erdmassenausgleich, Ausweisung von Bautabu-
Zonen und Schutz der Randflächen, Bauüberwa-
chung 

0 
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Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkungen Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung, Ver-
ringerung und zum Ausgleich negativer Um-
weltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Senkung Schadstoffbelas-
tung 

positive Wirkung durch Vermeidung von Schadstoffe-
inträgen 

 + 

Sparsamer Umgang mit 
Boden 

keine erhebliche Wirkung, negative Wirkung durch 
Flächenversiegelung bei Umverlegung von Infrastruk-
tureinrichtungen möglich 

Flächenrecycling bevorzugen 0 

Erhalt und Sicherung der 
Bodenfunktionen 

im Allgemeinen keine erhebliche Wirkung Flächenrecycling oder unvermeidbare Flächen-
versiegelungen auf Böden mit geringen Boden-
funktionen lenken 

0 

Wasser  positive Wirkung  + 

Guter ökologischer Zu-
stand Oberflächengewäs-
ser 

positive Wirkung durch Vermeidung schädlicher Stof-
feinträge 

 + 

Guter chemischer Zustand 
Oberflächengewässer 

keine erhebliche Wirkung  0 

Wasserrückhalt/Hochwas-
serschutz 

positive Wirkung durch Vermeidung von Hochwas-
serschäden und Gewährleistung eines schadlosen 
Wasserabflusses 

 + 

Guter chemischer Zustand 
Grundwasser 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter mengenmäßiger Zu-
stand Grundwasser 

keine erhebliche Wirkung  0 

Klima / Luft keine erhebliche Wirkung  0 

Minderung Treibhausgase 
(CO2, CH4, N2O, SF6, 
HFKW und FKW) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt/Entwicklung klimare-
levanter Räume 

keine erhebliche Wirkung  0 

Landschaft 

Sicherung d. Vielfalt, natur-
räumlichen Eigenart u. 
Schönheit 

im Allgemeinen keine erhebliche Wirkung, Beein-
trächtigungen des Landschafts- bzw. Stadtbildes 
möglich 

Maßnahme gestalterisch ins Landschafts- / 
Stadtbild einpassen 

Standortwahl: Vermeidung der Beanspruchung 
landschaftsbildprägender Strukturelemente bei 
Baumaßnahmen 

0 

Kulturgüter 

Erhalt von Kulturdenkmä-
lern 

sehr positive Wirkung bei Schutz von Kulturdenkmä-
lern vor Hochwasserschäden 

durch Flächeninanspruchnahme und Baumaßnah-
men sind negative Beeinträchtigungen von Kulturgü-
ter möglich 

im Einzelfall Prüfung auf substanzielle (z. B. 
durch Zerstörung), sensorielle (z.B. Sichtbezie-
hung, Geruch, Lärm) oder funktionale Betroffen-
heit (Nutzung) vorliegender Kulturgüter, kultur-
historischer Landschaften oder Bau- und Boden-
denkmäler unter Einbeziehung der einschlägigen 
Fachverwaltung) 

Erstellung eines Maßnahmenkonzepts zur Ver-
ringerung oder Vermeidung erheblicher negativer 
Umweltauswirkungen (z. B. durch entsprechende 
Bauwerksgestaltung, Ausweisung von Bau-
Tabu-Zonen, Standortswahl oder sonstige alter-
native Vorgehensweisen) 

++ 

Sonstige Sachgüter 

Schutz von Sachgütern 

sehr positive Wirkung bei Schutz von sonstigen 
Sachgütern vor Hochwasserschäden 

 ++ 

   

positive (+) bis sehr positive (++) Wirkung keine oder keine erhebliche Wirkung (0) negative (-) bis sehr negative (--) Wirkung 

 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung der Maßnahmengruppe: 

In den Maßnahmensteckbriefen sind in den Brennpunkten Bereiche mit besonderen Anforderun-
gen hinsichtlich des Objektschutzes benannt worden. Die Maßnahmengruppe hat positive Auswir-
kungen auf den Hochwasserschutz. Schutzgutübergreifend haben die Maßnahmen im Allgemeinen 
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positive bis sehr positive Umweltauswirkungen. Diese sind auf die mit dem Objektschutz verbunde-
nen positiven Auswirkungen hinsichtlich der Schutzgüter Menschen, Wasser sowie den Kultur- und 
sonstigen Sachgütern zurückzuführen.  

Im Allgemeinen bestehen keine negativen Umweltauswirkungen. Falls dennoch negative Umwelt-
auswirkungen nicht auszuschließen sind, sind in den nachfolgenden Umweltprüfverfahren ggf. ins-
besondere die möglichen negativen Umweltauswirkungen auf die Schutzziele und Schutzzwecke 
von hochwertigen Lebensräumen und Schutzgebieten (z.B. Natura 2000-Gebiete) im Hinblick auf 
die Schutzgüter Pflanzen und Tiere einzelfallbezogen (ggf. FFH-Vorprüfung) zu untersuchen und 
schutzgutspezifische Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung der Umweltauswirkungen 
standort- und vorhabensbezogen zu prüfen. 
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Maßnahmengruppe 3.6: ‚sonstige Maßnahmen’ 

Im Untersuchungsraum gibt es nur Maßnahmen zur Einzelmaßnahme 3.6.1. Der Schutz vor Druck- 
und Grundwasser stellt eine grundlegende Maßnahme dar. In Erbach können die Keller bei höhe-
rem Wasserstand nicht mehr durch Abpumpen vor eindringendem Wasser geschützt werden. Die 
Feuerwehr ordnet dann die Frischwasserflutung dieser Keller an. In Hattenheim ist der Tank einer 
Tankstelle bei Hochwasser gefährdet. Der Besitzer erhält bei Gefährdung durch Hochwasser die 
Anweisung von der Feuerwehr den Tank zu fluten. 

Tabelle 22:  Beschreibung der Einzelmaßnahmen der Maßnahmengruppe ‚sonstige Maß-
nahmen’. 

Code Maßnahme  An-
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Klasse Planungszu-
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3.6.1 Optimierung der Stauraumbewirtschaftung gestauter Flusssysteme         

3.6.2 Schutz vor Druck- und Grundwasser x 2 1 1  2   

 
Nr. Maßnahme Umsetzung Ziele Kurzbeschreibung Maßnahme Primärwirkung Sekundärwir-

kung 

3.6.1 Optimierung 
der Stau-
raumbewirt-
schaftung ge-
stauter Fluss-
systeme 

Analyse der vorhan-
denen Stauraumbe-
wirtschaftung, Im-
plementierung von 
Modellansätzen zur 
optimierten (und ggf. 
automatisierten) 
Steuerung und ge-
sonderter Nachweis 
des zu erzielenden 
Effektes durch die 
Betreiber und Fest-
schreibung der 
neuen Betriebsvor-
schriften. 

optimale Ausnut-
zung der Stau-
räume gestauter 
Flusssysteme und 
lokale Reduktion 
des Hochwasser-
scheitels. 

Die Stauräume gestauter Fluss-
systeme bieten bei entsprechen-
der Bewirtschaftung zusätzli-
chen Retentionsraum, der zu ei-
ner Reduktion des Hochwasser-
scheitels führen kann. Daher 
empfiehlt sich eine betriebliche, 
steuerungs- und messtechni-
sche Optimierung der Anlagen-
ketten. 

lokale Scheitelab-
senkung 

ereignisabhän-
gige bzw. weiter-
gehende Ab-
flussverzögerung 

3.6.2 Schutz vor 
Druck- und 
Grundwasser 

Erweiterung des 
Schutzes bestehen-
der Gebäude vor 
Grund- bzw. Druck-
wasser. 

Verringerung des 
Schadenspotenzi-
als durch eindrin-
gendes Grund-
wasser und die 
Gefahr des grund-
wasserbedingten 
Auftriebs von Ge-
bäuden. 

Flankierende Maßnahmen zum 
Schutz bestehender Gebäude 
vor Grund- bzw. Druckwasser 
durch z. B. Schutzbrunnen oder 
tiefe Schlitzwände. 

Verringerung des 
Schadenspotenzials 
durch eindringendes 
Grundwasser und 
die Gefahr des 
grundwasserbeding-
ten Auftriebs von 
Gebäuden. 

Eingriff in grund-
wasserführende 
Schichten. 
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Tabelle 23:  Umweltauswirkungen der Maßnahmengruppe ‚sonstige Maßnahmen’. 

Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkungen Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung, Ver-
ringerung und zum Ausgleich negativer Um-
weltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Menschen positive Wirkung  + 

Menschliche Gesundheit / 
Erholung 

positive Wirkung durch Schutz von Menschen bei 
Hochwasser 

 + 

Tiere, Pflanzen, biologi-
sche Vielfalt 

positive Wirkung  + 

Schutz Tiere, Pflanzen, Le-
bensräume, Lebensstätten 

beim Bau von Schutzbrunnen können negative Wir-
kungen für Tiere und Pflanzen auftreten, durch Ver-
meidung von Schadstoffeinträgen positive Wirkungen 

während der Bauphase sind in Abhängigkeit von der 
Standortsituation negative Auswirkungen auf die 
Schutzziele und Schutzzwecke hochwertiger Lebens-
räume geschützter Flächen (z. B. Natura 2000-Ge-
biete) sowie auf geschützte Tier- und Pflanzenarten 
möglich 

 

Standort- und Maßnahmenwahl, Beeinträchti-
gungen geschützter Flächen und wertvoller Be-
reiche insbesondere bei Grundwasserabsenkun-
gen vermeiden, ggf. FFH-Vorprüfung 

in Abhängigkeit der Standortsituation: Erstellung 
eines Maßnahmenkonzepts zur Vermeidung er-
heblicher Umweltauswirkungen auf Tier- und 
Pflanzenlebensräume sowie auf geschützte Tier- 
und Pflanzenarten während der Bauphase, ins-
besondere Berücksichtigung tiergruppenspezifi-
scher Anforderungen an Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten (z. B. Brut- und Setzzeiten geschützter 
Vogelarten, Schonzeiten für Fische), Einhalten 
von Rodungszeiten, Sicherung hochwertiger Bio-
topstrukturen während der Bauphase z. B. durch 
Ausweisung von Tabu-Zonen und Beachtung der 
Anforderungen der technischen Regelwerke (u. 
a. DIN-Normen); ggf. Maßnahmenkonzept zum 
Ausgleich bzw. zur Kompensation unvermeidba-
rer Beeinträchtigungen erforderlich 

+ 

Biologische Vielfalt keine erhebliche Wirkung, beim Bau von Schutzbrun-
nen können durch Grundwasserabsenkungen nega-
tive Wirkungen hinsichtlich der biologischen Vielfalt 
auftreten 

Standort- und Maßnahmenwahl, Beeinträchti-
gungen geschützter Flächen und wertvoller Be-
reiche insbesondere bei Grundwasserabsenkun-
gen vermeiden, ggf. FFH-Vorprüfung 

0 

Biotopverbund keine erhebliche Wirkung  0 

Boden positive Wirkung  + 

Bodenstruktur (Erosion, 
Verdichtung) 

keine erhebliche Wirkung, Bodenstrukturschädigung 
bei Bauphase möglich 

bei Baumaßnahmen Anforderungen technischer 
Regelungen (u.a. DIN-Normen) beachten, insbe-
sondere keine Befahrung bei zu nassen Boden-
verhältnissen, Begrenzen der Lasteinträge, 
Erdaushubverwertung möglichst vor Ort durch 
Erdmassenausgleich, Ausweisung von Bautabu-
Zonen und Schutz der Randflächen, Bauüberwa-
chung 

0 

Senkung Schadstoffbelas-
tung 

positive Wirkung durch Vermeidung von Schadstoffe-
inträgen 

 + 

Sparsamer Umgang mit 
Boden 

keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt und Sicherung der 
Bodenfunktionen 

im Allgemeinen keine erhebliche Wirkung, durch Bau 
von Schutzbrunnen kann das Biotopentwicklungspo-
tential bei Grundwasserabsenkungen verschlechtert 
werden 

Standort- und Maßnahmenwahl, Beeinträchti-
gungen von Flächen mit hohem Biotopentwick-
lungspotenzial vermeiden 

0 

Wasser  positive Wirkung  + 

Guter ökologischer Zu-
stand Oberflächengewäs-
ser 

keine erhebliche Wirkung, positive Wirkung, falls 
beim Bau und Betrieb von Schutzbrunnen die Kläran-
lagenleistung ggfs. durch Verminderung von 
Fremdwassereinträgen verringert werden 

 0 

Guter chemischer Zustand 
Oberflächengewässer 

keine erhebliche Wirkung  0 

Wasserrückhalt/Hochwas-
serschutz 

positive Wirkung durch Vermeidung von Hochwas-
serschäden und Gewährleistung eines schadlosen 
Wasserabflusses 

 + 



Umweltbericht zum HWRMP für den hessischen Ober-/Mittelrhein Rheingau Kapitel 7 

Seite 61 

Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkungen Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung, Ver-
ringerung und zum Ausgleich negativer Um-
weltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Guter chemischer Zustand 
Grundwasser 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter mengenmäßiger Zu-
stand Grundwasser 

keine erhebliche Wirkung, bei Anlage von Schutz-
brunnen kann der gute mengenmäßige Zustand bei 
grundwasserabhängigen Landökosystemen beein-
trächtigt werden 

durch Standort- und Maßnahmenwahl Beein-
trächtigung von grundwasserabhängigen 
Landökosystemen vermeiden, Einzelfallprüfung 

0 

Klima / Luft keine erhebliche Wirkung  0 

Minderung Treibhausgase 
(CO2, CH4, N2O, SF6, 
HFKW und FKW) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt/Entwicklung klimare-
levanter Räume 

keine erhebliche Wirkung  0 

Landschaft 

Sicherung d. Vielfalt, natur-
räumlichen Eigenart u. 
Schönheit 

keine erhebliche Wirkung Standortwahl: Vermeidung der Beanspruchung 
landschaftsbildprägender Strukturelemente bei 
Baumaßnahmen 

0 

Kulturgüter 

Erhalt von Kulturdenkmä-
lern 

sehr positive Wirkung bei Schutz von Kulturdenkmä-
lern vor Hochwasserschäden 

durch Baumaßnahmen sind negative Beeinträchti-
gungen von Kulturgüter möglich 

im Einzelfall Prüfung auf substanzielle (z. B. 
durch Zerstörung), sensorielle (z.B. Sichtbezie-
hung, Geruch, Lärm) oder funktionale Betroffen-
heit (Nutzung) vorliegender Kulturgüter, kultur-
historischer Landschaften oder Bau- und Boden-
denkmäler unter Einbeziehung der einschlägigen 
Fachverwaltung) 

Erstellung eines Maßnahmenkonzepts zur Ver-
ringerung oder Vermeidung erheblicher negativer 
Umweltauswirkungen (z. B. durch entsprechende 
Bauwerksgestaltung, Ausweisung von Bau-
Tabu-Zonen, Standortswahl oder sonstige alter-
native Vorgehensweisen) 

++ 

Sonstige Sachgüter 

Schutz von Sachgütern 

sehr positive Wirkung bei Schutz von sonstigen 
Sachgütern vor Hochwasserschäden 

 ++ 

   

positive (+) bis sehr positive (++) Wirkung keine oder keine erhebliche Wirkung (0) negative (-) bis sehr negative (--) Wirkung 

 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung der Maßnahmengruppe: 

Durch Senkung des Hochwasserrisikos sind positive bis sehr positive Umweltauswirkungen auf die 
Schutzgüter Menschen, Wasser und die Kultur- und sonstigen Sachgütern festzustellen.  

In der Regel bestehen keine negativen Umweltauswirkungen. Falls negative Umweltauswirkungen 
aber nicht auszuschließen sind, sind die dargestellten schutzgutspezifischen Maßnahmen zur Ver-
meidung und Verringerung der Umweltauswirkungen den nachfolgenden Umweltprüfverfahren 
standort- und vorhabensbezogen zu prüfen. Es sind insbesondere die möglichen negativen Um-
weltauswirkungen auf die Schutzziele und Schutzzwecke von hochwertigen Lebensräumen und 
Schutzgebieten (z.B. Natura 2000-Gebiete) und die Auswirkungen auf den Grundwasserstand 
(3.6.2) einzelfallbezogen (ggf. Natura 2000-Vorprüfung bzw. artenschutzrechtliche Prüfung) zu un-
tersuchen. 
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7.2.3 Handlungsbereich Hochwasservorsorge 

Maßnahmengruppe 4.1: ‚Bauvorsorge’ 

Bauvorsorge umfasst das hochwasserangepasste Planen und Bauen (4.1.1) und den hochwasser-
angepassten Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (4.1.2). Diese Maßnahmen gehören zu den 
grundlegenden Maßnahmen. Die Bauvorsorge hat das Ziel mittels angepasster Gebäudenutzung 
und -ausstattung oder durch Abdichtung und Abschirmung mögliche Schäden zu minimieren.  
 
Als weiterführende Maßnahmen sind in Wiesbaden Auflagen zum hochwasserangepassten Bauen 
in den Risikobereichen HQ100 und HQextrem geplant. Dabei sind Vorgaben für die Keller- und Erdge-
schoßausbildung, für sonstige Bauweisen und für die Installation vorgesehen.  
Bei InfraServ GmbH Co. Wiesbaden KG erfolgt eine hochwasserangepasste Lagerung von was-
sergefährdenden Stoffen bis HQ100. Für seltenere Hochwasserereignisse sollte der Umgang mit 
diesen Stoffen überprüft werden. Evtl. sind dann zusätzliche Maßnahmen durchzuführen. 
 
In Geisenheim, Rüdesheim, Assmannshausen und Lorch werden Broschüren mit technischen Hin-
weisen zu hochwasserangepassten Bauweisen vorgehalten. Ein städtischer Mitarbeiter soll für 
Bürger als Ansprechpartner zum Thema hochwasserangepasste Bauweisen dienen. 
 
Tabelle 24:  Beschreibung der Einzelmaßnahmen der Maßnahmengruppe ‚Bauvorsorge’. 

Code Maßnahme  An-
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4.1.1 Hochwasserangepasstes Planen und Bauen x 10 4  2  4 2 

4.1.2 Hochwasserangepasster Umgang mit wassergefährdenden Stoffen x 1 1     1 

 
Nr. Maßnahme Umsetzung Ziele Kurzbeschreibung Maßnahme Primärwirkung Sekundärwirkung 

4.1.1. Hochwasser-
angepasstes 
Planen und 
Bauen 

Bereitstellung von 
Infomaterial, techni-
schen Anleitungen, 
satzungsmäßige 
Festlegungen auf 
kommunaler Ebene 

Verminderung 
des HW-Scha-
denspotenzials 
durch bereits in 
Planungs-, Bau- 
oder Nachrüst-
phase berücksich-
tigte HW-Aspekte 

z. B. Wasser- und druckdichte 
Fenster im HW-Niveau, HW-re-
sistente Fassadengestaltung, 
HW-angepasste Raumnutzung 
im Wohnbereich (z. B. schadens-
trächtige Nutzung von Kellerräu-
men vermeiden), Aufständerung 
von Gebäudeteilen, Montageni-
schen für Schutzbehelf 

Individuelle 
Schadensminde-
rung beim per-
sönlichen Eigen-
tum 

Verringerung / Ver-
meidung von se-
kundären Gewäs-
serverunreinigun-
gen 

4.1.2 Hochwasser-
angepasster 
Umgang mit 
wasserge-
fährdenden 
Stoffen 

Bereitstellung von 
Infomaterial, techni-
schen Anleitungen, 
intensive Überwa-
chung/Betreuung 
durch Fachbehörde 

Verminderung 
des HW-Scha-
denspotentials 
und Gewässer-
verschmutzungen 
durch bereits in 
Planungs-, Bau- 
oder Nachrüst-
phase berücksich-
tigte HW-Aspekte, 
bei Änderung der 
Vorschriftenlage 
zeitnahe Umset-
zung sicherstellen 

z. B. Lagerung und Umgang ent-
sprechend einschlägigen techn. 
Regelwerken 

Individuelle 
Schadensminde-
rung in der Be-
triebsstätte, Ver-
meidung von Ge-
wässerverunrei-
nigungen 

Verringerung/Ver-
meidung von se-
kundären Gewäs-
ser-verschmutzun-
gen 
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Tabelle 25:  Umweltauswirkungen ‚Bauvorsorge’. 

Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkungen Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung, Ver-
ringerung und zum Ausgleich negativer Um-
weltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Menschen positive Wirkung  + 

Menschliche Gesundheit / 
Erholung 

positive Wirkung durch Minderung von Gefährdungen 
durch Hochwasser 

 + 

Tiere, Pflanzen, biologi-
sche Vielfalt 

positive Wirkung  0 

Schutz Tiere, Pflanzen, Le-
bensräume, Lebensstätten 

positive Wirkung durch Vermeidung schädlicher Stof-
feinträge 

 + 

Biologische Vielfalt keine erhebliche Wirkung  0 

Biotopverbund keine erhebliche Wirkung  0 

Boden positive Wirkung  + 

Bodenstruktur (Erosion, 
Verdichtung) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Senkung Schadstoffbelas-
tung 

positive Wirkung durch Vermeidung von Schadstoffe-
inträgen in Auenböden bei Hochwasser 

 + 

Sparsamer Umgang mit 
Boden 

keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt und Sicherung der 
Bodenfunktionen 

positive Wirkung, Erhalt der Bodenfunktionen durch 
Vermeidung von hochwasserbedingten Schadstoffe-
inträgen 

 + 

Wasser  positive Wirkung  + 

Guter ökologischer Zu-
stand Oberflächengewäs-
ser 

positive Wirkung durch Vermeidung von Schadstoffe-
inträgen (nicht prioritäre Stoffe) bei Hochwasser 

 + 

Guter chemischer Zustand 
Oberflächengewässer 

positive Wirkung durch Vermeidung von Schadstoffe-
inträgen (prioritäre Stoffe) bei Hochwasser 

 0 

Wasserrückhalt/Hochwas-
serschutz 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter chemischer Zustand 
Grundwasser 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter mengenmäßiger Zu-
stand Grundwasser 

keine erhebliche Wirkung  0 

Klima / Luft keine erhebliche Wirkung  0 

Minderung Treibhausgase 
(CO2, CH4, N2O, SF6, 
HFKW und FKW) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt/Entwicklung klimare-
levanter Räume 

keine erhebliche Wirkung   0 

Landschaft 

Sicherung d. Vielfalt, natur-
räumlichen Eigenart u. 
Schönheit 

keine erhebliche Wirkung  0 

Kulturgüter 

Erhalt von Kulturdenkmä-
lern 

positive Wirkung, Schutz von Kulturdenkmälern durch 
Hochwasservorsorge 

 + 

Sonstige Sachgüter 

Schutz von Sachgütern 

sehr positive Wirkung Schutz von sonstigen Sachgü-
tern durch Hochwasservorsorge 

 ++ 

   

positive (+) bis sehr positive (++) Wirkung keine oder keine erhebliche Wirkung (0) negative (-) bis sehr negative (--) Wirkung 
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Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung der Maßnahmengruppe: 

Die Maßnahmen zur Bauvorsorge dienen der Schadensminimierung. Sie haben keine negativen 
Umweltauswirkungen. Weitere Umweltprüfungen sind nicht erforderlich. 
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Maßnahmengruppe 4.2: ‚Risikovorsorge’ 

Die Maßnahmengruppe beinhaltet die finanzielle Vorsorge durch Rücklagen und Elementarscha-
densversicherungen. Es handelt sich um eine grundlegende Maßnahme. Die Versicherer bieten 
Elementarversicherungen an, deren Versicherungsprämie in Abhängigkeit vom Gefährdungsgrad 
und der Vorsorgemaßnahmen gestaffelt ist. In Wiesbaden soll eine Broschüre über die Versiche-
rungsmöglichkeiten und deren Kosten aufklären. 

Bei diesen Maßnahmen liegen keine Umweltauswirkungen vor. 

Tabelle 26:  Beschreibung der Einzelmaßnahmen der Maßnahmengruppe ‚Risikovor-
sorge’. 
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4.2.1 Finanzielle Vorsorge durch Rücklagen und Versicherungen (Elementar-
schaden) 

 4  4   4  

 
Nr. Maßnahme Umsetzung Ziele Kurzbeschreibung 

Maßnahme 
Primärwirkung Sekundärwirkung 

4.2.1 Finanzielle Vor-
sorge durch Rück-
lagen und Versi-
cherungen (Ele-
mentarschadens-
versicherung) 

Bereitstellung von Infoma-
terial durch die betroffenen 
Kommunen sowie individu-
elle Prüfung durch die be-
troffenen Eigentümer, ob 
die Möglichkeit einer Versi-
cherung besteht  

Finanzielle Absi-
cherung für den 
Fall von hochwas-
serbedingten 
Schäden 

z. B. Bildung von 
Rücklagen und/oder 
Abschluss von Ele-
mentarschadensver-
sicherungen 

Individuelle Absi-
cherung von Ver-
mögensschäden 
durch Hochwas-
serereignisse 

nachrangig 
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Maßnahmengruppe 4.3: ‚Informationsvorsorge’ 

Durch Informationsvorsorge wird die Hochwasservorhersage verbessert und der Hochwasserwarn-
meldedienst optimiert. Es handelt sich um grundsätzliche Maßnahmen. Es werden Voraussetzun-
gen zur Optimierung der Hochwasserschutzmaßnahmen und zur frühzeitigen Warnung geschaffen, 
so dass Schutz- und Abwehrmaßnahmen rechtzeitig ergriffen werden können. 

Maßgebend für den Rheingau sind die Pegel Mainz und Kaub. Eine detaillierte Beschreibung des 
Ist-Zustandes des Meldedienstes findet sich in Kapitel 2.3.3 des HWRM-Plans. Da sich Rheinhoch-
wasser frühzeitig ankündigen, können Maßnahmen zur Verhaltensvorsorge im Rheingau wirkungs-
voll ergriffen werden. Dabei hat die Flutung der Polder am Oberrhein einen wichtigen Einfluss auf 
die Wasserstände und die arbeits- und kostenaufwändigen Sicherungsmaßnahmen (Aufbau von 
Hochwasserschutzwänden, Stegen, etc.).  


Tabelle 27:  Beschreibung der Einzelmaßnahmen der Maßnahmengruppe ‚Informations-

vorsorge’. 

Code Maßnahme  An-
zahl 

Klasse Planungszu-
stand 
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4.3.1 Verbesserung der Verfügbarkeit aktueller hydrologischer Messdaten (Nie-
derschlags- und Abflussdaten) 

x        

4.3.2 Optimierung des übergeordneten Hochwasserwarn- und meldedienstes x 3  3    3 

4.3.3 Erweiterung der Hochwasservorhersage x        

 
Nr. Maßnahme Umsetzung Ziele Kurzbeschreibung Maßnahme Primärwirkung Sekundärwirkung 

4.3.1 Verbesserung 
der Verfüg-
barkeit aktu-
eller hydrolo-
gischer Mess-
daten (Nie-
derschlags- 
und Abfluss-
daten) 

weitergehende Mo-
dernisierung und 
Optimierung des Pe-
gelnetzes sowie der 
Niederschlagsmess-
stellen (Stichworte: 
Datenfernübertra-
gung, Bereitstellung 
im Internet) durch 
die Fachbehörden 

Gewährleistung 
von aktuellen und 
zuverlässigen 
Wasserstands-, 
Durchfluss- und 
Niederschlagsin-
formationen für 
die Fachverwal-
tung und die all-
gemeine Öffent-
lichkeit 

z. B. Ausbau der Datenfernüber-
tragung sowie Optimierung des 
Datenmanagements und der Be-
reitstellung im Internet 

aktuelle, zuver-
lässige und all-
gemein zugängli-
che Wasser-
stands-, Durch-
fluss- und Nie-
derschlagsinfor-
mationen im 
Hochwasserfall 

verbesserte Grund-
lage für die Opti-
mierung der Hoch-
wasserwarn- und -
meldedienste sowie 
die Erweiterung der 
Hochwasservorher-
sage 

4.3.2 Optimierung 
des überge-
ordneten 
Hochwasser-
warn- und 
meldediens-
tes 

Überprüfung sowie 
ggf. Ergänzung und 
Fortschreibung der 
sechs "zentralen" 
und 20 "dezentra-
len" Hochwasser-
dienstordnungen 
durch die Fachbe-
hörden 

möglichst frühzei-
tige Warnung der 
zuständigen Be-
hörden und ge-
fährdeten Anlie-
ger, damit recht-
zeitig Schutz- und 
Abwehrmaßnah-
men getroffen 
werden können. 

z. B. Optimierung der Kommuni-
kationskette, Aktualisierung der 
Ansprechpartner, Überprüfung 
der Meldestufen, Überprüfung 
der lokalen Warndienste 

frühzeitige War-
nung der zustän-
digen Behörden 
und gefährdeten 
Anlieger, so dass 
rechtzeitig 
Schutz- und Ab-
wehrmaßnah-
men getroffen 
werden können 

verbesserte Grund-
lage für die Weiter-
gabe der Daten der 
erweiterten Hoch-
wasservorhersage 
und die Aufstellung 
der lokalen Alarm- 
und Einsatzpläne 
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Nr. Maßnahme Umsetzung Ziele Kurzbeschreibung Maßnahme Primärwirkung Sekundärwirkung 

4.3.3 Erweiterung 
der Hochwas-
servorher-
sage 

Überprüfung, ob für 
die signifikanten Ri-
sikobereiche Hoch-
wasservorhersage-
modelle bestehen 
und ggf. Erweite-
rung der Hochwas-
servorhersage auf 
zusätzliche Flussge-
biete sowie Verbes-
serung der generel-
len Vorhersagegüte 
(insbesondere für 
kleine Einzugsge-
biete) durch die 
Fachbehörden. Er-
weiterung der Hoch-
wasservorsorge 
durch eine abfluss-
bezogene Über-
schwemmungsflä-
chenermittlung und -
darstellung für die 
Fachbehörden, in ei-
nem weiteren Schritt 
ggf. auch für die Be-
völkerung 

angemessene 
und möglichst 
verlässliche 
Hochwasservor-
hersage an allen 
signifikanten Risi-
kogewässern zur 
frühzeitigen War-
nung der zustän-
digen Behörden 
und gefährdeten 
Anlieger, damit 
rechtzeitig 
Schutz- und Ab-
wehrmaßnahmen 
getroffen werden 
können 

z. B. Aufstellung neuer Hoch-
wasservorhersagemodelle für 
zusätzliche Flussgebiete, Ver-
besserung der Vorhersagegüte 
(insbesondere für kleine Ein-
zugsgebiete) durch Optimierung 
der NA-Modelle und die Einbin-
dung zusätzlicher Mess- bzw. 
Vorhersagedaten von Nieder-
schlägen; Kopplung der NA-Mo-
delle mit HN-Verfahren, um die 
den vorhergesagten Abflüssen 
zugehörigen Wasserstände er-
mitteln und kommunizieren zu 
können 

angemessene 
und verlässliche 
Hochwasservor-
hersage an allen 
signifikanten Ri-
sikogewässern 
zur frühzeitigen 
Warnung der zu-
ständigen Behör-
den und gefähr-
deten Anlieger, 
damit rechtzeitig 
Schutz- und Ab-
wehrmaßnah-
men getroffen 
werden können 

effiziente Planungs-
werkzeuge (NA-
Modelle gekoppelt 
mit HN-Modellen) 
als Planungsgrund-
lage für  technische 
Hochwasserschutz-
maßnahmen sowie 
für Maßnahmen 
zum naturnahen 
Wasserrückhalt 

 
Tabelle 28:  Umweltauswirkungen ‚Informationsvorsorge’. 

Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkungen Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung, Ver-
ringerung und zum Ausgleich negativer Um-
weltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Menschen sehr positive Wirkung  ++ 

Menschliche Gesundheit / 
Erholung 

sehr positive Wirkung durch Vermeidung von Gefähr-
dungen durch verbesserte und schnellere Hochwas-
servorhersage 

 ++ 

Tiere, Pflanzen, biologi-
sche Vielfalt 

keine erhebliche Wirkung  0 

Schutz Tiere, Pflanzen, Le-
bensräume, Lebensstätten 

keine erhebliche Wirkung  0 

Biologische Vielfalt keine erhebliche Wirkung  0 

Biotopverbund keine erhebliche Wirkung  0 

Boden keine erhebliche Wirkung  0 

Bodenstruktur (Erosion, 
Verdichtung) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Senkung Schadstoffbelas-
tung 

keine erhebliche Wirkung  0 

Sparsamer Umgang mit 
Boden 

keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt und Sicherung der 
Bodenfunktionen 

keine erhebliche Wirkung  0 

Wasser  positive Wirkung  + 

Guter ökologischer Zu-
stand Oberflächengewäs-
ser 

keine erhebliche Wirkung  + 

Guter chemischer Zustand 
Oberflächengewässer 

keine erhebliche Wirkung  0 

Wasserrückhalt/Hochwas-
serschutz 

positive Wirkung, da die Voraussetzungen zur Opti-
mierung von Hochwasserschutzmaßnahmen verbes-
sert werden 

 + 
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Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkungen Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung, Ver-
ringerung und zum Ausgleich negativer Um-
weltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Guter chemischer Zustand 
Grundwasser 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter mengenmäßiger Zu-
stand Grundwasser 

keine erhebliche Wirkung  0 

Klima / Luft keine erhebliche Wirkung  0 

Minderung Treibhausgase 
(CO2, CH4, N2O, SF6, 
HFKW und FKW) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt/Entwicklung klimare-
levanter Räume 

keine erhebliche Wirkung   0 

Landschaft 

Sicherung d. Vielfalt, natur-
räumlichen Eigenart u. 
Schönheit 

keine erhebliche Wirkung  0 

Kulturgüter 

Erhalt von Kulturdenkmä-
lern 

positive Wirkung, da die Voraussetzungen zur Opti-
mierung von Hochwasserschutzmaßnahmen verbes-
sert werden 

 + 

Sonstige Sachgüter 

Schutz von Sachgütern 

positive Wirkung da die Voraussetzungen zur Opti-
mierung von Hochwasserschutzmaßnahmen verbes-
sert werden 

 + 

   

positive (+) bis sehr positive (++) Wirkung keine oder keine erhebliche Wirkung (0) negative (-) bis sehr negative (--) Wirkung 

 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung der Maßnahmengruppe: 

Durch die Maßnahmen werden die Voraussetzungen für Hochwasserschutzmaßnahmen und zur 
Vorsorge verbessert. Mit den Maßnahmen sind keine direkten Umweltauswirkungen verbunden, so 
dass keine weiteren Umweltprüfungen nötig sind.  
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Maßnahmengruppe 4.4: ‚Verhaltensvorsorge’ 

Die Verhaltensvorsorge beinhaltet die Erstellung und Fortschreibung der Hochwassergefahren-, 
Hochwasserrisikokarten und der Hochwasserrisikomanagementpläne (4.4.1) sowie Öffentlichkeits-
arbeit zur Förderung der Bewusstseinsbildung (4.4.2). Es handelt sich um grundsätzliche Maßnah-
men.  

Das Land will neben dem Internet-Viewer für die HWRM-Pläne ein zentrales Hochwasserportal er-
stellen, in dem alle Informationen der Pläne eingesehen werden können. Der Datenbestand wird 
stetig aktualisiert.  

Darüber hinaus wird den Kommunen empfohlen die Hochwasserrisiko- und gefahrenkarten auch 
ortsnah zu veröffentlichen, beispielsweise über einen Link auf der Homepage, durch Offenlage in 
der Gemeindeverwaltung und Darstellung im Flächennutzungsplan. Veröffentlichung der Hochwas-
sergefahren- und risikokarten sind auf der Homepage der Stadt Geisenheim, Lorch und Assmanns-
hausen sowie im Amtsblatt von Rüdesheim vorgesehen. 

Zur Verstärkung des Hochwasserbewusstseins soll ein Faltblatt mit den wichtigsten Ergebnissen 
des HWRM-Plans Hessischer Ober-/Mittelrhein (Rheingau) veröffentlicht werden. Gute Erfahrun-
gen wurden auch mit dem Auslegen von Broschüren in der Kommunalverwaltung, Hinweisen auf 
der Homepage und im Begrüßungsschreiben an die Neubürger gemacht. Das Umweltamt der 
Stadt Wiesbaden führt eine Informationskampagne mit zwei Veranstaltungen, Ausstellung, Inter-
netauftritt und Beratungsnachmittagen durch. Außerdem werden Bürger jederzeit von der unteren 
Wasserbehörde zur individuellen Situation des Grundstücks und zum baulichen Hochwasserschutz 
kostenfrei beraten. 

Regelmäßige Informationsveranstaltungen fördern den aktiven Austausch insbesondere zwischen 
der jeweiligen Kommune, den betroffenen Einwohnern, der Wasserwirtschaftsverwaltung und dem 
Katastrophenschutz. Hieraus können sich weitergehende Handlungsoptionen zur Verminderung 
des Hochwasserrisikos ergeben. 
 
Tabelle 29:  Beschreibung der einzugsgebietsbezogenen Maßnahmen der Maßnahmen-

gruppe ‚Verhaltensvorsorge’. 

Code Kurzbeschreibung Klasse Planungszustand 

4.4.1 Veröffentlichung der Hochwassergefahren- und –risi-
kokarten 

Das Land Hessen strebt neben dem Internet-Viewer für 
die Hochwasserrisikomanagementpläne die Erstellung 
eines zentralen Hochwasserportals an. Hierdurch wer-
den alle Informationen des Planes jedermann zur Verfü-
gung gestellt. Die festgesetzten Überschwemmungsge-
biete, auch an den Nebengewässern, stehen schon jetzt 
im „HessenViewer“ zur Verfügung 

Vorzug in Planung 

4.4.2 Erstellung eines Faltblattes zum HWRM-Plan Rhein-
gau 

Zur weitergehenden Förderung des Hochwasserbe-
wusstseins wird nach Abschluss des HWRM-Plans 
Rheingau ein entsprechendes Faltblatt erstellt und an die 
interessierte Öffentlichkeit verteilt. 

Vorzug in Planung 
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Tabelle 30:  Beschreibung der Einzelmaßnahmen der Maßnahmengruppe ‚Verhaltensvor-
sorge’. 

Code Maßnahme  An-
zahl 

Klasse Planungszu-
stand 
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4.4.1 Ortsnahe Veröffentlichung der Hochwassergefahren- und risikokarten x 4       

4.4.2 Weitergehende Förderung der Bewusstseinsbildung und Öffentlichkeitsar-
beit 

x 9  5   4 1 

 
Nr. Maßnahme Umsetzung Ziele Kurzbeschreibung Maßnahme Primärwirkung Sekundärwirkung Anzahl-

maß-
nahme 

4.4.1 ortsnahe 
Veröffentli-
chung der 
Hochwas-
sergefahren- 
und -risiko-
karten 

Erstellung und 
Fortschreibung der 
Hochwassergefah-
ren- und -risikokar-
ten im Rahmen 
der Hochwasserri-
sikomanagement-
pläne durch die 
Fachbehörden; 
Übergabe der Er-
gebnisse als An-
gebotsplanung an 
die Kommunen 
und Verbände 

Stärkung der 
Bewusstseinsbil-
dung und Ver-
haltensänderung 
im Hochwasser-
fall sowie Schaf-
fung einer weit-
reichenden 
Grundlage für 
das Hochwas-
serrisikoma-
nagement 

Die ortsnahe digitale und ana-
loge Veröffentlichung der 
Hochwassergefahren- und -ri-
sikokarten zielt in erster Linie 
auf eine Stärkung des Prob-
lembewusstseins sowie eine 
Verhaltensänderung im Hoch-
wasserfall ab. Darüber hinaus 
bilden die genannten Karten-
werke die Grundlage für den 
operationellen Einsatz (z. B. 
die Optimierung der Alarm- 
und Einsatzpläne) und sons-
tige Maßnahmen des Hoch-
wasserrisikomanagements. 

Stärkung der 
Bewusstseins-
bildung und 
Verhaltensän-
derung im 
Hochwasserfall 

Wesentliche 
Grundlage für den 
operationellen 
Einsatz (z. B. die 
Optimierung der 
Alarm- und Ein-
satzpläne) und 
sonstige Maßnah-
men des Hoch-
wasserrisikoma-
nagements 

Grund-
satz 

4.4.2 weiterge-
hende För-
derung der 
Bewusst-
seinsbildung 
und Öffent-
lichkeitsar-
beit 

Bereitstellung von 
Infomaterial (z. B. 
auch durch die ört-
liche Visualisie-
rung von zu erwar-
tenden Wasser-
ständen), Veran-
staltung von Fach-
konferenzen, 
Workshops und 
Fortbildungen 
durch die Fachbe-
hörden und Ver-
bände 

Verringerung 
des HW-Scha-
denspotenzials 
durch ein weit 
verbreitetes 
Problembe-
wusstsein 

Weitergehende Förderung der 
Bewusstseinsbildung und Öf-
fentlichkeitsarbeit durch die 
Bereitstellung von digitalem 
und analogem Infomaterial (z. 
B. auch durch örtliche Visuali-
sierungen von zu erwartenden 
Wasserständen) sowie die 
Veranstaltung von Fachkonfe-
renzen, Workshops und Fort-
bildungen 

Verringerung 
des Hochwas-
sersscha-
denspotenzials 
durch eine Ver-
haltensände-
rung im Hoch-
wasserfall. 

Verringerung des 
Hochwasserscha-
denspotenzials 
durch die Akzep-
tanz und aktive 
Unterstützung von 
Maßnahmen des 
Hochwasserrisi-
komanagements 

Grund-
satz 

 

Tabelle 31:  Umweltauswirkungen ‚Verhaltensvorsorge’. 

Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkungen Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung, Ver-
ringerung und zum Ausgleich negativer Um-
weltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Menschen positive Wirkung  + 

Menschliche Gesundheit / 
Erholung 

positive Wirkung durch Schaffung von wesentlichen 
Grundlagen für das Hochwasserrisikomanagement 

 + 

Tiere, Pflanzen, biologi-
sche Vielfalt 

positive Wirkung  + 

Schutz Tiere, Pflanzen, Le-
bensräume, Lebensstätten 

positive Wirkung durch Förderung von Maßnahmen 
zur Vermeidung von schädlichen Stoffeinträgen 

 + 

Biologische Vielfalt keine erhebliche Wirkung  0 

Biotopverbund keine erhebliche Wirkung  0 

Boden positive Wirkung  + 
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Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkungen Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung, Ver-
ringerung und zum Ausgleich negativer Um-
weltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Bodenstruktur (Erosion, 
Verdichtung) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Senkung Schadstoffbelas-
tung 

positive Wirkung durch Förderung von Maßnahmen 
zur Vermeidung von Schadstoffeinträgen  

 + 

Sparsamer Umgang mit 
Boden 

keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt und Sicherung der 
Bodenfunktionen 

keine erhebliche Wirkung  0 

Wasser  positive Wirkung  + 

Guter ökologischer Zu-
stand Oberflächengewäs-
ser 

positive Wirkung durch Förderung von Maßnahmen 
zur Vermeidung schädlicher Stoffeinträge 

 + 

Guter chemischer Zustand 
Oberflächengewässer 

keine erhebliche Wirkung  0 

Wasserrückhalt/Hochwas-
serschutz 

positive Wirkung, da die Voraussetzungen zur Opti-
mierung von Hochwasserschutzmaßnahmen verbes-
sert werden 

 + 

Guter chemischer Zustand 
Grundwasser 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter mengenmäßiger Zu-
stand Grundwasser 

keine erhebliche Wirkung  0 

Klima / Luft keine erhebliche Wirkung  0 

Minderung Treibhausgase 
(CO2, CH4, N2O, SF6, 
HFKW und FKW) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt/Entwicklung klimare-
levanter Räume 

keine erhebliche Wirkung   0 

Landschaft 

Sicherung d. Vielfalt, natur-
räumlichen Eigenart u. 
Schönheit 

keine erhebliche Wirkung  0 

Kulturgüter 

Erhalt von Kulturdenkmä-
lern 

positive Wirkung, da die Voraussetzungen zur Opti-
mierung von Hochwasserschutzmaßnahmen verbes-
sert werden 

 + 

Sonstige Sachgüter 

Schutz von Sachgütern 

positive Wirkung da die Voraussetzungen zur Opti-
mierung von Hochwasserschutzmaßnahmen verbes-
sert werden 

 + 

   

positive (+) bis sehr positive (++) Wirkung keine oder keine erhebliche Wirkung (0) negative (-) bis sehr negative (--) Wirkung 

 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung der Maßnahmengruppe: 

Mit den Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten werden wesentliche Planungsgrundla-
gen erstellt und das Bewusstsein hinsichtlich bestehender Hochwassergefahren geschärft. Damit 
werden vermehrt vorbeugende Hochwasservermeidungs-, Schutz- und Abwehrmaßnahmen ergrif-
fen. Die Maßnahmen haben günstige Wirkungen hinsichtlich des Hochwasserschutzes, sind aber 
mit keinen direkten Umweltauswirkungen verbunden, so dass keine weiteren Umweltprüfungen er-
forderlich sind. 
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Maßnahmengruppe 4.5: ‚Vorhaltung, Vor- und Nachbereitung der Gefahrenabwehr’ 

Die Maßnahmengruppe beinhaltet das Katastrophenschutzmanagement (4.5.2) und die Aufstellung 
bzw. Optimierung von Alarm- und Einsatzplänen (4.5.1). Eine zielgerichtete Vorhaltung von geeig-
neten Maßnahmen des technischen Hochwasserschutzes sowie Vorbereitung der Einsatzkräfte 
und Gewässeranlieger kann zu einer Reduzierung von Hochwasserschäden beigetragen. 
 
Alle Brennpunktgemeinden verfügen über Alarm- und Einsatzpläne für den Hochwasserfall, die 
nach jedem Hochwasserereignis überprüft und fortgeschrieben werden. Zudem existiert ein auf 
jahrelangen Erfahrungen beruhendes Vor-Ort- bzw. Expertenwissen. Nach Anregung des Fach-
dienst Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst des Rheingau-Taunus-Kreises sollten die 
Erkenntnisse aller Kommunen nach Hochwasserereignissen gemeinsam besprochen und analy-
siert werden. Für Gebäude, insbesondere auch für denkmalgeschützte Bauwerke und kritische Inf-
rastruktur sollten die Schutz- und Sicherungsmaßnahmen vor dem Hochwassereintritt geplant wer-
den. Hessen Mobil hat Verkehrsumleitungspläne erarbeitet, die in Relation zum Pegelstand zum 
Tragen kommen. Die Verkehrsführung ist vorab für unterschiedliche Hochwasserszenarien zu pla-
nen, damit insbesondere auch für die Kräfte der Gefahrenabwehr (Feuerwehr/Rettungsdienst) die 
Zugänglichkeit von Straßen, Plätzen und Gebäuden bekannt sind. 
 
Als weiterführende Maßnahmen ist eine verstärkte Zusammenarbeit der Stadtverwaltung Wiesba-
den mit der Feuerwehr und dem THW geplant. In Geisenheim, Assmannshausen, Lorch und Rü-
desheim sind die Alarm- und Einsatzpläne auf HQ100 und HQExtrem-Ereignisse zu erweitern und zu 
aktualisieren. Ebenso wird für InfraServ GmbH Co. Wiesbaden KG und SCA Hygiene Products 
GmbH vorgeschlagen die Eignung der Alarm- und Einsatzpläne für HQExtrem Ereignisse zu überprü-
fen. Bei Hessenwasser sollte das Notfallhandbuch für Hochwässer bis HQExtrem ergänzt werden. 
 
Tabelle 32:  Beschreibung der Einzelmaßnahmen der Maßnahmengruppe ‚Vorhaltung, 

Vor- und Nachbereitung der Gefahrenabwehr’. 
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4.5.1 Aufstellung bzw. Optimierung von Alarm- und Einsatzplänen x 10 5 1  3  3 

4.5.2 Katastrophenschutzmanagement x 7 4 3  3 1 3 

4.5.3 Sammlung und Auswertung von Erfahrungen bei Hochwasserereignissen         

 
Nr. Maßnahme Umsetzung Ziele Kurzbeschreibung Maßnahme Primärwirkung Sekundärwirkung 

4.5.1 Aufstellung 
bzw. Optimie-
rung von 
Alarm- und 
Einsatzplä-
nen 

Überprüfung und 
Aktualisierung der 
vorhandenen loka-
len Alarm- und Ein-
satzpläne, insbeson-
dere vor dem Hinter-
grund der neuen 
Hochwassergefah-
ren- und risikokarten 
durch die Kommu-
nen und Katastro-
phenschutzbehör-
den 

Bereitstellung de-
taillierter Alarm- 
und Einsatzpläne 
für den Hochwas-
serfall zur Bewäl-
tigung von Hoch-
wasserereignis-
sen 

Überprüfung und Aktualisierung 
der vorhandenen Alarm- und 
Einsatzpläne u. a. durch die Be-
reitstellung von Hochwasserge-
fahren- und -risikokarten sowie 
weitergehenden Informationsma-
terialien und einer ggf. sinnvollen 
Übernahme funktionierender 
"Fremd"systeme 

detaillierte 
Alarm- und Ein-
satzpläne für den 
Hochwasserfall 
zur Bewältigung 
von Hochwasser-
ereignissen 

Stärkung des Prob-
lembewusstseins in 
der örtlichen Bevöl-
kerung 

4.5.2 Katastro-
phenschutz-
management 

Überprüfung und 
Optimierung vorhan-
dener Ressourcen-
planungen und Kri-

Bereitstellung der 
notwendigen Res-
sourcen zur Be-
wältigung von 

Überprüfung und Optimierung 
vorhandener Ressourcenplanun-
gen und Krisenmanagementsys-
temen mittels Durchführung von 
Hochwasserübungen, fundierter 

Vorhaltung einer 
Erfolg verspre-
chenden Gefah-
renabwehr und 

Stärkung des Prob-
lembewusstseins in 
der örtlichen Bevöl-
kerung 



Umweltbericht zum HWRMP für den hessischen Ober-/Mittelrhein Rheingau Kapitel 7 

Seite 73 

Nr. Maßnahme Umsetzung Ziele Kurzbeschreibung Maßnahme Primärwirkung Sekundärwirkung 

4.5.1 Aufstellung 
bzw. Optimie-
rung von 
Alarm- und 
Einsatzplä-
nen 

Überprüfung und 
Aktualisierung der 
vorhandenen loka-
len Alarm- und Ein-
satzpläne, insbeson-
dere vor dem Hinter-
grund der neuen 
Hochwassergefah-
ren- und risikokarten 
durch die Kommu-
nen und Katastro-
phenschutzbehör-
den 

Bereitstellung de-
taillierter Alarm- 
und Einsatzpläne 
für den Hochwas-
serfall zur Bewäl-
tigung von Hoch-
wasserereignis-
sen 

Überprüfung und Aktualisierung 
der vorhandenen Alarm- und 
Einsatzpläne u. a. durch die Be-
reitstellung von Hochwasserge-
fahren- und -risikokarten sowie 
weitergehenden Informationsma-
terialien und einer ggf. sinnvollen 
Übernahme funktionierender 
"Fremd"systeme 

detaillierte 
Alarm- und Ein-
satzpläne für den 
Hochwasserfall 
zur Bewältigung 
von Hochwasser-
ereignissen 

Stärkung des Prob-
lembewusstseins in 
der örtlichen Bevöl-
kerung 

senmanagement-
systemen durch die 
Kommunen und Ka-
tastrophenschutzbe-
hörden 

Hochwasserereig-
nissen inkl. einer 
gezielten Vorbe-
reitung von kom-
petent ausgebil-
deten Rettungs-
kräften und der 
betroffenen Be-
völkerung 

Weiterbildungsmaßnahmen, 
Festlegung von Organisations-
strukturen, Einrichtung von Was-
serwehren und lokalen Warnsys-
temen für die Bevölkerung sowie 
Bereitstellung von Infrastruktur 
und Material 

eines entspre-
chenden Kata-
strophenschut-
zes zur Bewälti-
gung von Hoch-
wasserereignis-
sen 

4.5.3 Sammlung 
und Auswer-
tung von Er-
fahrungen bei 
Hochwasser-
ereignissen 

zentrale Sammlung 
und Aufbereitung 
der Erfahrungen bei 
abgelaufenen Hoch-
wasserereignissen 
(ggf. Anlegen bzw. 
Erweiterung von 
Hochwasserscha-
densdatenbanken, 
vgl. HOWAS 21), 
Etablierung einer lü-
ckenlosen Informati-
onskette von be-
troffenen Anliegern 
und Hilfsdiensten 
über Kommunen 
und Verbänden zu 
den übergeordneten 
und federführenden 
Stellen. 

Dokumentation 
abgelaufener 
Hochwasserereig-
nisse zur Über-
prüfung und ggf. 
erforderlichen Op-
timierung des 
Hochwasserrisi-
komanagements 

zentrale Sammlung und Aufbe-
reitung abgelaufener Hochwas-
serereignisse zur Überprüfung 
und ggf. erforderlichen Optimie-
rung des Hochwasserrisikoma-
nagements. Die Sammlung um-
fasst neben Angaben zum Hoch-
wasserereignis (Fotos, Wasser-
stände, Uhrzeiten, hydrologische 
Randbedingungen) auch Infor-
mationen zu Personen- und 
Sachschäden (z. B. an Gebäu-
den, Bauwerken und auf Flä-
chen), eine Dokumentation des 
operationellen Einsatzes (Verlauf 
von Hochwasservorhersage und 
-warnung, Gefahrenabwehr und 
Katastrophenschutz) sowie eine 
Beurteilung des Einflusses der 
technischen Hochwasserschutz-
einrichtungen (Rückhalte, Dei-
che, Dämme, mobile Anlagen). 

Grundlage für die 
Validierung und 
ggf. erforderliche 
Optimierung von 
Maßnahmen des 
Hochwasserrisi-
komanagements 

Stärkung des Prob-
lembewusstseins 

 

Tabelle 33:  Umweltauswirkungen der Maßnahmengruppe ‚Vorhaltung, Vor- und Nachbe-
reitung der Gefahrenabwehr’. 

Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkungen Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung, Ver-
ringerung und zum Ausgleich negativer Um-
weltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Menschen sehr positive Wirkung  ++ 

Menschliche Gesundheit / 
Erholung 

positive Wirkung durch Verbesserung des Katastro-
phenmanagements und der Alarm- und Einsatzpläne 

 ++ 

Tiere, Pflanzen, biologi-
sche Vielfalt 

positive Wirkung  + 

Schutz Tiere, Pflanzen, Le-
bensräume, Lebensstätten 

positive Wirkung durch Vermeidung von stofflichen 
Belastungen 

 + 

Biologische Vielfalt positive Wirkung durch Vermeidung von stofflichen 
Belastungen 

 + 

Biotopverbund keine erhebliche Wirkung  0 

Boden positive Wirkung  + 

Bodenstruktur (Erosion, 
Verdichtung) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Senkung Schadstoffbelas-
tung 

positive Wirkung durch Vermeidung von Schadstoffe-
inträge in Auenböden 

 + 
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Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkungen Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung, Ver-
ringerung und zum Ausgleich negativer Um-
weltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Sparsamer Umgang mit 
Boden 

keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt und Sicherung der 
Bodenfunktionen 

keine erhebliche Wirkung  0 

Wasser  positive Wirkung  + 

Guter ökologischer Zu-
stand Oberflächengewäs-
ser 

positive Wirkung durch Vermeidung von Schadstoffe-
inträgen bei Hochwasser 

 + 

Guter chemischer Zustand 
Oberflächengewässer 

positive Wirkung durch Vermeidung von Schadstoffe-
inträgen 

 + 

Wasserrückhalt/Hochwas-
serschutz 

positive Wirkung, da die Voraussetzungen zur Opti-
mierung von Hochwasserschutzmaßnahmen verbes-
sert werden 

 + 

Guter chemischer Zustand 
Grundwasser 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter mengenmäßiger Zu-
stand Grundwasser 

keine erhebliche Wirkung  0 

Klima / Luft keine erhebliche Wirkung  0 

Minderung Treibhausgase 
(CO2, CH4, N2O, SF6, 
HFKW und FKW) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt/Entwicklung klimare-
levanter Räume 

keine erhebliche Wirkung   0 

Landschaft 

Sicherung d. Vielfalt, natur-
räumlichen Eigenart u. 
Schönheit 

keine erhebliche Wirkung  0 

Kulturgüter 

Erhalt von Kulturdenkmä-
lern 

sehr positive Wirkung, da die Voraussetzungen zur 
Optimierung von Hochwasserschutzmaßnahmen ver-
bessert werden 

 ++ 

Sonstige Sachgüter 

Schutz von Sachgütern 

sehr positive Wirkung da die Voraussetzungen zur 
Optimierung von Hochwasserschutzmaßnahmen ver-
bessert werden 

 ++ 

   

 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung der Maßnahmengruppe: 

Die Maßnahmen dienen zur Gefahrenabwehr bei Hochwasserereignissen und haben damit auf fast 
alle Schutzgüter positive bis sehr positive Umweltauswirkungen. Die Maßnahmen sind mit keinen 
negativen Umweltauswirkungen verbunden. Weitere Umweltprüfungen sind nicht erforderlich. 
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7.3 Zusammenfassende Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltwirkun-
gen des HWRM-Plans ' hessischer Ober-/Mittelrhein Rheingau' 

In Tabelle 34 sind die Umweltauswirkungen der Maßnahmen zusammenfassend dar-
gestellt. Als Ziel des Hochwasserrisikomanagementplans sind hochwasserbedingte 
nachteilige Folgen für die menschliche Gesundheit, die Umwelt, das Kulturerbe und 
wirtschaftliche Tätigkeiten zu vermeiden. Entsprechend dieser Zielrichtung liegen we-
gen der Vermeidungs- und Schutzwirkung vor Hochwasser bei allen Maßnahmen-
gruppen positive bis sehr positive Umweltauswirkungen hinsichtlich der Schutzgüter 
Menschen und der Kultur- und sonstigen Sachgüter vor.  

In Bezug auf die Bewertung der Umweltauswirkungen des Schutzgutes Wasser sind 
im Wesentlichen die Wirkungen auf den Hochwasserschutz und die Wirkungen auf 
den ökologischen Gewässerzustand ausschlaggebend.  

Hochwasserschutz und Wasserrückhaltung sind ein eigenständiges Umweltziel des 
Schutzgutes Wasser. Dieses Teilziel wird bei allen Maßnahmengruppen positiv bis 
sehr positiv gewertet. Durch Verbesserung des Hochwasserschutzes mit teils gezielter 
Vermeidung eines hochwasserbedingten Eintrages von wassergefährdeten Stoffen 
bestehen bei fast allen Maßnahmen auch positive Wirkung hinsichtlich des chemi-
schen und ökologischen Zustandes der Oberflächengewässer.  

Negative Umweltauswirkungen können in Allgemeinen am ehesten bei technischen 
Hochwasserschutzmaßnahmen auftreten. Im vorliegenden HWRM-Plan ist kein Bau 
von Stauanlagen zur Hochwasserrückhaltung vorgesehen. Bei der Maßnahmen-
gruppe ‚Bau von Deichen, Dämmen und Hochwasserschutzmauern‘ sind allenfalls ge-
ringmächtige Aufhöhung von bestehenden Deichen und Maßnahmen zum Lücken-
schluss geplant, so dass auch hier nicht mit negativen Wirkungen zu rechnen ist.  

Bei fast allen Maßnahmengruppen bestehen positive Auswirkungen für Pflanzen, 
Tiere und die biologische Vielfalt sowie dem Boden. Dies ist meistens auf die Ver-
meidung des hochwasserbedingten Eintrages von schädlichen Stoffen zurückzufüh-
ren. Hinsichtlich des Schutzgutes Pflanzen, Tiere und die biologische Vielfalt sind le-
diglich beim Bau von Deichen, Dämmen und Hochwasserschutzmauern negative Um-
weltauswirkungen nicht auszuschließen. 

In den Auen kann das Landschaftsbild durch Maßnahmen zur natürlichen Wasser-
rückhaltung und zur angepassten Flächennutzung aufgewertet werden. Negative Um-
weltauswirkungen sind nicht zu erwarten. Hinsichtlich des Klimas sind durch die vor-
gesehenen Maßnahmen keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten. 

In der Gesamtbetrachtung liegen beim vorliegenden HWRM-Plan sehr viele positive 
Umweltauswirkungen vor, ohne dass negative Umweltauswirkungen zu erwarten sind.  

Dennoch sind die Umweltauswirkungen im Einzelfall auf nachfolgenden Planungsebe-
nen bzw. bei Genehmigungsverfahren unter Berücksichtigung des räumlichen Bezugs 
und genauerer Planungsunterlagen auf ihre Umweltrelevanz vertiefend zu prüfen. Da-
bei sind insbesondere Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung negativer Um-
weltauswirkungen standorts- und vorhabenbezogen zu untersuchen. 

Zielkonflikte können auch mit den Schutzzielen und Schutzzwecken von ökologisch 
bedeutsamen Gebieten und den Zielen der Wasserrahmenrichtlinie auftreten. Dabei 
sind im Besonderen die negativen Umweltauswirkungen im Hinblick auf die Schutz-
ziele und Schutzzwecke hochwertiger Lebensräume und Schutzgebiete (z. B. Natura 
2000-Gebiete) ggf. durch Natura 2000-Vorprüfung und artenschutzrechtliche Prüfung 
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zu untersuchen. Bei Zielkonflikten sind abgestimmte Lösungen zwischen Wasserwirt-
schaft, und Natur-, Boden-, Denkmalschutz bzw. anderen Sachgebieten zu erarbeiten, 
die der Zielerreichung der jeweiligen Umweltziele möglichst umfassend gerecht wer-
den. 
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Tabelle 34:  Voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen des Hochwas-
serrisikomanagementplans Oberrhein (Hess. Ried) unter Zugrun-
delegung der Ergebnisse der Umweltsteckbriefe.  
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Flächenvorsorge 

administrative Instrumente ++ ++ + + + 0 0 + ++ + nein 

angepasste Flächennutzung + + + ++ + 0 + + + ++ nein 

Natürlicher Wasserrückhalt 

Maßnahmen zur natürlichen 
Wasserrückhaltung 

+ + ++ + ++ 0 + + + ++ ja 

Reaktivierung von Retentions-
räumen 

+ + + + + 0 0 + + ++ ja 

Technischer Hochwasserschutz 

Stauanlagen zur Hochwasser-
rückhaltung 

++ 
keine Maßnahme mit Umweltauswir-

kungen 
nein 

Deiche, Dämme, HW-schutz-
mauern und mobiler HW-Schutz 

++ ++ - + + 0 0 ++ ++ + ja 

Maßnahmen im Abflussquer-
schnitt bzw. Erhöhung der Ab-
flusskapazität 

++ keine Maßnahme nein 

siedlungswasserwirtschaftliche 
Maßnahmen 

+ + + + + 0 0 + + + ja 

Objektschutz + ++ 0 + + 0 0 ++ ++ + ja 

sonstige Maßnahmen + + + + + 0 0 ++ ++ + ja 

Hochwasservorsorge 

Bauvorsorge + + + + + 0 0 + ++ + nein 

Risikovorsorge 0 keine Maßnahme nein 

Informationsvorsorge + ++ 0 0 + 0 0 + + + nein 

Verhaltensvorsorge + + + + + 0 0 + + + nein 

Vorhaltung, Vor- und Nachbe-
reitung der Gefahrenabwehr 

+ ++ + + + 0 0 ++ ++ ++ nein 

 

positive (+) bis sehr posi-
tive (++) Wirkung 

keine oder keine erhebli-
che Wirkung (0), ± indiffe-
rent positive und negative 

Wirkungen 

negative (-) bis sehr nega-
tive (--) Wirkung 
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8 Überwachungsmaßnahmen  

Im Umweltbericht sind die gemäß § 14m UVPG durchzuführenden Überwachungs-
maßnahmen nach § 14g Abs. 2 Nr. 9 UVPG darzustellen. Die Überwachungspflicht 
erstreckt sich auf alle im Umweltbericht prognostizierten erheblichen Umweltauswir-
kungen. Durch die Überwachung sollen unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen 
frühzeitig erfasst werden.  

Die im Zusammenhang mit den zentralen und dezentralen Hochwasserdiensten ste-
henden automatisierten Abrufe der Pegel und Niederschlagsmessstellen mit Auswer-
tung und Darstellung der Daten sind eingerichtet und werden noch erweitert. Eine 
ausführliche Darstellung der sonstigen im Zusammenhang mit dem Gewässerzustand 
stehenden Überwachungsnetze ist dem Hessischen Bewirtschaftungsplan zu entneh-
men. Die Überwachung beinhaltet umfangreiche Messnetze zur Überwachung von 
Fließgewässern, Seen, Talsperren und Grundwasser.  

Ergänzend ist noch auf die sonstigen Umweltmessnetze des Landes, also insbeson-
dere auf das Hessische Luftmessnetz, den Zustandserhebungen des Forstes und auf 
die Bodendauerbeobachtungsflächen hinzuweisen. Zudem wird auf das Monitoring zu 
Natura 2000 - Gebieten verwiesen. Die Konzeption dieser Überwachung befindet sich 
derzeit im Aufbau. 

Im Verbund sind diese Überwachungsmaßnahmen geeignet, unvorhersehbare nach-
teilige Auswirkungen zu erfassen um auf dieser Grundlage bei Bedarf gegensteuern 
zu können. 

9 Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben 

Mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen können die Auswirkungen auf die 
Schutzgüter nach derzeitigen Kenntnissen ausreichend ermittelt, beschrieben und be-
wertet werden. Technische Lücken oder fehlende Kenntnisse sind nicht zu dokumen-
tieren. Alle benötigten Unterlagen sind verfügbar. 

Auf nachgelagerten Prüfebenen können für die entwickelten Einzelmaßnahmen des 
HWRM-Plans entsprechende verwaltungsbehördliche Prüfverfahren erforderlich wer-
den. In Abhängigkeit von der Standortsituation sind ggf. weitere Untersuchungen und 
Fachplanungen durchzuführen. 
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10 Allgemein verständliche nichttechnische Zusammenfassung 

Inhalte und Ziele des Hochwasserrisikomanagementplans 

Der Hochwasserrisikomanagementplan legt angemessene Ziele und Maßnahmen für 
das Hochwasserrisikomanagement im Untersuchungsgebiet fest. Der HWRM-Plan 
enthält keine verbindlichen Vorgaben für Einzelmaßnahmen der Unterhaltungspflichti-
gen. Er liefert Grundlagen für technische, finanzielle und politische Entscheidungen 
sowie die Festlegung von Prioritäten.  

Es wurden insgesamt 25 Hochwasserbrennpunkte festgelegt. Die Hochwasserbrenn-
punkte liegen alle am Rhein. Bei den zum Rhein fließenden Bächen lagen keine signi-
fikanten Schadenspotenziale vor. Aufgrund der dichten Besiedlung der Rheintallagen 
besteht ein vergleichsweise hohes Schadenspotenzial. 

Die direkt am Rheinufer liegenden bebauten Gebiete sind von Wiesbaden bis Lorch-
hausen bereits bei kleineren häufigen Hochwassern (HQ10 und seltener) von Überflu-
tung betroffen. Bei starken Hochwasserereignissen wie HQ100 und HQExtrem müssen 
die tiefliegenden Ortsteile evakuiert werden. Im Untersuchungsraum sind insgesamt 
beim HQ10 etwa 600, beim HQ100 3.700 und bei HQExtrem 16.200 Einwohner von Hoch-
wasser betroffen. 

Im Einzugsgebiet sind mehrere Gewerbe- und Industriegebiete sowie 7 IED-Anlagen 
von Hochwasser betroffen. Es liegen zahlreiche FFH- und Vogelschutzgebiete sowie 
das Trinkwasserschutzgebiet des Schiersteiner Wasserwerks und das Heilquellen-
schutzgebiet Wiesbaden im Überschwemmungsbereich. 

Bei Rüdesheim und zwischen Erbach und Hattenheim liegt je eine Kläranlage im 
Überschwemmungsgebiet. Beide Kläranlagen liegen hoch bzw. geschützt, so dass 
keine Gefährdung bei Hochwasser besteht. Die KA Lorch ist bei HQExtrem von Hoch-
wasser betroffen. 

Hinsichtlich des Hochwasserrisikomanagements wurden die folgenden Defizite er-
kannt: 

 Punktuell gibt es zahlreiche mobile Hochwasserschutzeinrichtungen, die opti-
miert und ergänzt werden sollten. 

 Im Überschwemmungsgebiet liegen einige Anlagen mit wassergefährdenden 
Stoffen und zahlreiche Infrastruktureinrichtungen deren Schutzgrad hinsicht-
lich seltener vorkommender Ereignisse zu prüfen ist. 

 In den Kommunen gibt es bis HQ100 sehr präzise Alarm- und Einsatzpläne, die 
für das HQExtrem zu erweitern sind. Die Rheingau-Gemeinden verzichten bis-
her noch weitgehend auf eine aktive Bereitstellung von Informationen und 
Handlungsempfehlungen zur Vermeidung von Hochwasserschäden. 

Die identifizierten hochwasserbedingten Gefährdungen und Risiken werden sich ins-
besondere aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr signifikant durch übergeordnete 
bauliche Maßnahmen reduzieren lassen. Damit ist vorallem das Verhalten des Einzel-
nen, der Kommunen und der zuständigen Fachverwaltungen sowie des Katastrophen-
schutzes für die aus einem Hochwasserfall resultierenden nachteiligen Folgen ent-
scheidend.  
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Ein zentraler Schwerpunkt des zukünftigen Hochwasserrisikomanagements liegt da-
her in der Stärkung der zentralen Hochwasservorsorge und der Bewusstseinsbildung 
liegen.  

Für die lokalen Hochwasserbrennpunkte und für gebietsübergreifende Maßnahmen 
wurden Maßnahmensteckbriefe erzeugt. In den Steckbriefen sind die in den Hochwas-
serbrennpunkten vorliegenden Gefährdungen und Maßnahmen beschrieben. Die 
Maßnahmen wurden einem landesweit gültigen Maßnahmenkatalog mit 49 Einzel-
maßnahmen und 15 Maßnahmengruppen der Handlungsbereiche Flächenvorsorge, 
natürlicher Wasserrückhalt, technischer Hochwasserschutz und Hochwasservorsorge 
zugeordnet.  

Zum Handlungsbereich Flächenvorsorge wurden die Hochwassergefahren und -risi-
kokarten neu berechnet und die Überschwemmungsgebiete und überschwemmungs-
gefährdeten Gebiete an die Neuberechnungen angepasst. Die Kommunen haben die 
für die Wasserwirtschaft und den Hochwasserschutz bedeutsamen Flächen teils in 
ihre Flächennutzungs- und Bebauungspläne übernommen bzw. planen diese zu über-
nehmen. 

Das Maßnahmenprogramm zur Umsetzung der WRRL sieht im Einzugsgebiet den na-
türlichen Wasserrückhalt fördernde Gewässerentwicklungsmaßnahmen vor. Zwi-
schen Geisenheim und dem NSG „Rheinwiesen zwischen Winkel und Geisenheim" 
wird ein Altrheinarm reaktiviert.  

Beim Technischen Hochwasserschutz beinhalten die Maßnahmen hauptsächlich 
die Überprüfung und Optimierung der mobilen Hochwasserschutzanlagen, den Lü-
ckenschluß, die geringfügige Erhöhung von Deichen und Objektschutzmaßnahmen.  

Für Wiesbaden wird die Erstellung eines übergreifenden Hochwasserschutzkonzeptes 
zur Vorsorge, Bewältigung und Nachsorge empfohlen. Zudem werden Maßnahmen 
zur Deichertüchtigung bei IED-Betrieben, zur Gewährleistung der Binnenentwässe-
rung und des Rückstauschutzes sowie siedlungswasserwirtschaftliche Maßnahmen 
vorgeschlagen bzw. geplant.  

In den seltener von Hochwasser betroffenen Gebieten ist der Objektschutz häufig 
nicht ausreichend ausgebaut. Hier liegt damit ein besonderer Prüfungs- und Optimie-
rungsbedarf vor. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der systematischen Erfassung 
der in Risikogebieten stehenden kritischen Infrastruktur.  

Zur Hochwasservorsorge sind in Wiesbaden Auflagen zum hochwasserangepassten 
Bauen mit Vorgaben für die Keller- und Erdgeschoßausbildung, für sonstige Bauwei-
sen und für die Installation in den Risikobereichen HQ100 und HQExtrem geplant. Bei Inf-
raServ GmbH Co. Wiesbaden KG sollte die Lagerung von wassergefährdenden Stof-
fen für seltenere Hochwasserereignisse überprüft werden. In Geisenheim, Rüdes-
heim, Assmannshausen und Lorch werden Broschüren mit technischen Hinweisen zu 
hochwasserangepassten Bauweisen vorgehalten und soll ein städtischer Mitarbeiter 
als Ansprechpartner für hochwasserangepasste Bauweisen dienen. 

Die Informationsvorsorge umfasst die Optimierung des übergeordneten Hochwasser-
warn- und meldedienstes. Da sich Rheinhochwasser frühzeitig ankündigen, kann die 
Verhaltensvorsorge im Rheingau wirkungsvoll ergriffen werden. Zur Optimierung der 
Planung und Kostenoptimierung werden von den Einsatzkräften schnellere und di-
rekte offizielle Informationen vom Hochwassermeldedienst zum Poldereinsatz gefor-
dert. 
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Das Land will neben dem Internet-Viewer für die HWRM-Pläne ein zentrales Hoch-
wasserportal erstellen. Darüber hinaus wird den Kommunen empfohlen und ist in eini-
gen Gemeinden des Rheingaus vorgesehen die Hochwasserrisiko- und gefahrenkar-
ten auch ortsnah zu veröffentlichen. Zur Verstärkung des Hochwasserbewusstseins 
soll ein Faltblatt mit den wichtigsten Ergebnissen des HWRM-Plans Hessischer Ober-
/Mittelrhein (Rheingau) veröffentlicht werden. Das Umweltamt der Stadt Wiesbaden 
führt eine Informationskampagne durch und gibt Tipps für das Verhalten der Bürger 
und Aufklärung über die Hilfestellungen der Stadt und des Landes vor, während und 
nach einem Hochwasser. Regelmäßige Informationsveranstaltungen fördern den akti-
ven Austausch insbesondere zwischen der jeweiligen Kommune, den betroffenen Ein-
wohnern, der Wasserwirtschaftsverwaltung und dem Katastrophenschutz.  

In Geisenheim, Assmannshausen, Lorch und Rüdesheim sind die Alarm- und Einsatz-
pläne auf HQ100 und HQExtrem-Ereignisse zu erweitern und zu aktualisieren. Ebenso 
wird für InfraServ GmbH Co. Wiesbaden KG und SCA Hygiene Products GmbH vor-
geschlagen die Eignung der Alarm- und Einsatzpläne für HQExtrem Ereignisse zu über-
prüfen.  

Nach Hochwasserereignissen sollen die gewonnenen Erkenntnisse aller Kommunen 
gemeinsam ausgewertet werden. Es wurden Verkehrsumleitungspläne für unter-
schiedliche Hochwasserszenarien erarbeitet, so dass insbesondere auch für die 
Kräfte der Gefahrenabwehr (Feuerwehr/Rettungsdienst) die Zugänglichkeit von Stra-
ßen, Plätzen und Gebäuden jederzeit bekannt ist. 

Umweltziele 

Umweltziele dienen als Prüfkriterien für die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung 
der Umweltauswirkungen der Maßnahmen. Es wurden Umweltziele mit Bezug zu den 
beim HWRM-Plan zu erwartenden Umweltauswirkungen auf Grundlage der hessi-
schen Gesetze und bundesweit gültigen Rechtsnormen abgeleitet.  

Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes 

Die Rheinaue bildet für die Verkehrsinfrastruktur eine bedeutsame Regionalachse und 
ist relativ dicht besiedelt. Durch die ausgeprägte traditionelle Kulturlandschaft und 
Nähe zum Rhein-Main-Ballungsraum haben die Naherholung und der Fremdenver-
kehr im Untersuchungsraum eine besondere Bedeutung. 

Das Einzugsgebiet weist einen hohen Anteil an geschützten Flächen auf. Vor allem in 
der Rheinaue liegen zahlreiche wasserabhängige FFH-, Naturschutz- und Vogel-
schutzgebiete, die auch ein wichtiges Element der Biotopvernetzung darstellen.  

Erosionsgefährdete Gebiete sind im Wesentlichen in den Weinbaulagen des Rhein-
gaus und des Mittelrheintals bei starker Hangneigung zu finden. Für das Wasserrück-
haltevermögen der Böden nach Starkniederschlägen ist die Kombination der Spei-
cher- und Infiltrationseigenschaften der Böden ausschlaggebend. Es liegt meist ein 
mittleres bis hohes Wasserrückhaltevermögen vor.  

Die Bundeswasserstraßen Rhein und Main und der in Wiesbaden-Biebrich mündende 
Untere Salzbach stellen die einzigen erheblich veränderten Wasserkörper dar. Die 
Oberflächenwasserkörper des Rheins haben ein mäßiges ökologisches Potenzial. Der 
chemische Zustand ist nicht gut. Bei Hg und einigen PAK-Kongoneren sind die Um-
weltqualitätsnormen überschritten. Im Rhein und Wisper werden Lachse und Aale und 
in der Wisper die Reproduktion von Lachsen nachgewiesen.  
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Die im Rheintal gelegenen Grundwasserkörper sind wegen Nitrat im chemisch 
schlechten Zustand. Der mengenmäßige Zustand ist gut.  

Das Rheintal fungiert sowohl als Entstehungsgebiet, als auch als Abflussschneise für 
durch die Täler der Rheinzuflüsse transportierte Frisch- und Kaltluft. 

Das Mittelrheintal stellt eine einzigartige Kulturlandschaft dar, dessen Erscheinungs-
bild durch das steilhängige enge Flusstal des Rheinstromes, der vom Menschen ge-
prägten Landschaft mit Weinbergen, Burgen, und historisch geprägten Ortsbildern und 
der ökologischen Einzigartigkeit mit hochschützenswerten Biotopen an Terrassenhän-
gen geprägt ist. Der Rheingau bildet das Vorhügelland des Taunus, welcher sich in 
hangparallelen Flussterrassen zum Rhein hin gliedert und quer dazu von kleinen 
Taunusbächen zerriedelt wird. 

Das Mittelrheintal ist als UNESCO-Weltkulturerbe im Regionalplan auch als Gebiet mit 
überdurchschnittlich hoher Funddichte ausgewiesen. Dies betrifft auch die Waldge-
biete des Rheingau-Taunus-Kreises.  

Prognose des Umweltzustands bei Nichtdurchführung des Hochwasserrisiko-
managementplans 

Durch den Klimawandel sind bis zur Jahrhundertmitte im Winter bis zu 20 % höhere 
Abflüsse und im Sommer bis zu 10 % geringere Abflüsse zu erwarten. Es ist eine Zu-
nahme von kleineren bis mittleren Hochwasserereignissen wahrscheinlich. Die Zu-
nahme der Scheitelabflüsse seltener Hochwasser erscheinen möglich. Sie sind jedoch 
in ihrem Ausmaß nicht zweifelsfrei quantifizierbar (IKSR, 2015). Bis 2021 sind die Wir-
kungen des Klimawandels aber voraussichtlich gering.  

Bis zur Fortschreibung des HWRM-Plans im Jahr 2021 bleibt die vorliegende hoch-
wasserbedingte Gefährdungssituation annähernd bestehen. In Folge der Umsetzung 
noch ausstehender Maßnahmen des Aktionsplans Hochwasser ‚Rhein‘ sind bereits 
ohne Umsetzung des HWRM-Plans sogar vermutlich geringfügig verminderte Hoch-
wasserrisiken wahrscheinlich. 

Voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen 

Die Bewertung der Umweltauswirkungen der Maßnahmen erfolgte unter der Prä-
misse, dass die in den Umweltsteckbriefen aufgeführten Maßnahmen zur Vermeidung 
und Verringerung negativer Umweltauswirkungen umgesetzt werden.  

Entsprechend der Zielrichtung des HWRM-Plans liegen bei allen Maßnahmengruppen 
positive bis sehr positive Umweltauswirkungen hinsichtlich der Schutzgüter Men-
schen und der Kultur- und sonstigen Sachgütern vor (Tabelle 35). 

In Bezug auf die Bewertung der Umweltauswirkungen des Schutzgutes Wasser sind 
im Wesentlichen die Wirkungen auf den Hochwasserschutz und die Wirkungen auf 
den ökologischen Gewässerzustand ausschlaggebend.  

Hochwasserschutz und Wasserrückhaltung sind ein eigenständiges Umweltziel des 
Schutzgutes Wasser. Dieses Teilziel wird bei allen Maßnahmengruppen positiv bis 
sehr positiv gewertet. Durch Verbesserung des Hochwasserschutzes mit teils gezielter 
Vermeidung eines hochwasserbedingten Eintrages von wassergefährdeten Stoffen 
bestehen bei fast allen Maßnahmen auch positive Wirkung hinsichtlich des chemi-
schen und ökologischen Zustandes der Oberflächengewässer.  
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Negative Umweltauswirkungen können in Allgemeinen am ehesten bei technischen 
Hochwasserschutzmaßnahmen auftreten. Im vorliegenden HWRM-Plan sind keine 
gravierende negative Umweltauswirkungen zu erwarten, da im Wesentlichen gering-
mächtige Aufhöhung von bestehenden Deichen, der Ausbau des mobilen Hochwas-
serschutzes, Maßnahmen zum Lückenschluss und Objektschutzmaßnahmen geplant 
sind.  

Bei fast allen Maßnahmengruppen bestehen positive Auswirkungen für Pflanzen, 
Tiere und die biologische Vielfalt sowie dem Boden. Dies ist meistens auf die Ver-
meidung des hochwasserbedingten Eintrages von schädlichen Stoffen zurückzufüh-
ren. Hinsichtlich des Schutzgutes Pflanzen, Tiere und die biologische Vielfalt Lediglich 
beim Bau von Deichen, Dämmen und Hochwasserschutzmauern sind negative Um-
weltauswirkungen hinsichltich der Pflanzen, Tiere und der biologischen Vielfalt mög-
lich.  

In den Auen kann das Landschaftsbild durch Maßnahmen zur natürlichen Wasser-
rückhaltung und zur angepassten Flächennutzung aufgewertet werden. Negative Um-
weltauswirkungen sind nicht zu erwarten. Hinsichtlich des Klimas sind durch die vor-
gesehenen Maßnahmen keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten. 

In der Gesamtbetrachtung liegen beim vorliegenden HWRM-Plan sehr viele positive 
Umweltauswirkungen vor, ohne dass negative Umweltauswirkungen zu erwarten sind.  

Dennoch sind die Umweltauswirkungen im Einzelfall auf nachfolgenden Planungsebe-
nen bzw. bei Genehmigungsverfahren unter Berücksichtigung des räumlichen Bezugs 
und genauerer Planungsunterlagen auf ihre Umweltrelevanz vertiefend zu prüfen. Da-
bei sind insbesondere Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung negativer Um-
weltauswirkungen standorts- und vorhabenbezogen zu untersuchen. 

Zielkonflikte können auch mit den Schutzzielen und Schutzzwecken von ökologisch 
bedeutsamen Gebieten und den Zielen der Wasserrahmenrichtlinie auftreten. Dabei 
sind im Besonderen die negativen Umweltauswirkungen im Hinblick auf die Schutz-
ziele und Schutzzwecke hochwertiger Lebensräume und Schutzgebiete (z. B. Natura 
2000-Gebiete) ggf. durch Natura 2000-Vorprüfung und artenschutzrechtliche Prüfung 
zu untersuchen. Bei Zielkonflikten sind abgestimmte Lösungen zwischen Wasserwirt-
schaft, und Natur-, Boden-, Denkmalschutz bzw. anderen Sachgebieten zu erarbeiten, 
die der Zielerreichung der jeweiligen Umweltziele möglichst umfassend gerecht wer-
den. 
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Tabelle 35:  Voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen des Hochwas-
serrisikomanagementplans Oberrhein (Hess. Ried) unter Zugrun-
delegung der Ergebnisse der Umweltsteckbriefe.  
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Flächenvorsorge 

administrative Instrumente ++ ++ + + + 0 0 + ++ + nein 

angepasste Flächennutzung + + + ++ + 0 + + + ++ nein 

Natürlicher Wasserrückhalt 

Maßnahmen zur natürlichen 
Wasserrückhaltung 

+ + ++ + ++ 0 + + + ++ ja 

Reaktivierung von Retentions-
räumen 

+ + + + + 0 0 + + ++ ja 

Technischer Hochwasserschutz 

Stauanlagen zur Hochwasser-
rückhaltung 

++ 
keine Maßnahme mit Umweltauswir-

kungen 
nein 

Deiche, Dämme, HW-schutz-
mauern und mobiler HW-Schutz 

++ ++ - + + 0 0 ++ ++ + ja 

Maßnahmen im Abflussquer-
schnitt bzw. Erhöhung der Ab-
flusskapazität 

++ keine Maßnahme nein 

siedlungswasserwirtschaftliche 
Maßnahmen 

+ + + + + 0 0 + + + ja 

Objektschutz + ++ 0 + + 0 0 ++ ++ + ja 

sonstige Maßnahmen + + + + + 0 0 ++ ++ + ja 

Hochwasservorsorge 

Bauvorsorge + + + + + 0 0 + ++ + nein 

Risikovorsorge 0 keine Maßnahme nein 

Informationsvorsorge + ++ 0 0 + 0 0 + + + nein 

Verhaltensvorsorge + + + + + 0 0 + + + nein 

Vorhaltung, Vor- und Nachbe-
reitung der Gefahrenabwehr 

+ ++ + + + 0 0 ++ ++ ++ nein 

 

positive (+) bis sehr posi-
tive (++) Wirkung 

keine oder keine erhebli-
che Wirkung (0), ± indiffe-
rent positive und negative 

Wirkungen 

negative (-) bis sehr nega-
tive (--) Wirkung 
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Überwachungsmaßnahmen 

Für die Hochwasserdienste sind Pegel und Niederschlagsmessstellen eingerichtet 
worden. Zudem bestehen weitere Messnetze unter Anderen zur Überwachung von 
Fließgewässern und Grundwasser. Die Überwachungsmaßnahmen sind geeignet un-
vorhersehbare nachteilige Umweltauswirkungen zu erfassen. Zusätzlicher Bedarf an 
Überwachungsmaßnahmen kann allerdings bei der Maßnahmenumsetzung in nach-
geordneten Verfahren entstehen. 

Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben 

Mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen konnten die Auswirkungen auf die 
Schutzgüter nach derzeitigen Kenntnissen ausreichend ermittelt, beschrieben und be-
wertet werden. Auf nachgelagerten Prüfebenen können ggf. weitergehende Untersu-
chungen und Fachplanungen erforderlich sein. 
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Anhang 

§ 14f UVP-G: Festlegung des Untersuchungsrahmens 

(1) Die für die Strategische Umweltprüfung zuständige Behörde legt den Untersu-
chungsrahmen der Strategischen Umweltprüfung einschließlich des Umfangs und De-
taillierungsgrads der in den Umweltbericht nach § 14g aufzunehmenden Angaben 
fest. 

(2) Der Untersuchungsrahmen einschließlich des Umfangs und Detaillierungsgrads 
der in den Umweltbericht aufzunehmenden Angaben bestimmen sich unter Berück-
sichtigung von § 2 Abs. 4 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 nach den Rechtsvorschriften, 
die für die Entscheidung über die Ausarbeitung, Annahme oder Änderung des Plans 
oder Programms maßgebend sind. Der Umweltbericht enthält die Angaben, die mit 
zumutbarem Aufwand ermittelt werden können, und berücksichtigt dabei den gegen-
wärtigen Wissensstand und der Behörde bekannte Äußerungen der Öffentlichkeit, all-
gemein anerkannte Prüfungsmethoden, Inhalt und Detaillierungsgrad des Plans oder 
Programms sowie dessen Stellung im Entscheidungsprozess. 

(3) Sind Pläne und Programme Bestandteil eines mehrstufigen Planungs- und Zulas-
sungsprozesses, soll zur Vermeidung von Mehrfachprüfungen bei der Festlegung des 
Untersuchungsrahmens bestimmt werden, auf welcher der Stufen dieses Prozesses 
bestimmte Umweltauswirkungen schwerpunktmäßig geprüft werden sollen. Dabei sind 
Art und Umfang der Umweltauswirkungen, fachliche Erfordernisse sowie Inhalt und 
Entscheidungsgegenstand des Plans oder Programms zu berücksichtigen. Bei nach-
folgenden Plänen und Programmen sowie bei der nachfolgenden Zulassung von Vor-
haben, für die der Plan oder das Programm einen Rahmen setzt, soll sich die Umwelt-
prüfung auf zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen sowie auf erfor-
derliche Aktualisierungen und Vertiefungen beschränken. 

(4) Die Behörden, deren umwelt- und gesundheitsbezogener Aufgabenbereich durch 
den Plan oder das Programm berührt wird, werden bei der Festlegung des Untersu-
chungsrahmens der Strategischen Umweltprüfung sowie des Umfangs und Detaillie-
rungsgrads der in den Umweltbericht aufzunehmenden Angaben beteiligt. Die zustän-
dige Behörde gibt auf der Grundlage geeigneter Informationen den zu beteiligenden 
Behörden Gelegenheit zu einer Besprechung oder zur Stellungnahme über die nach 
Absatz 1 zu treffenden Festlegungen. Sachverständige und Dritte können hinzugezo-
gen werden. Verfügen die zu beteiligenden Behörden über Informationen, die für den 
Umweltbericht zweckdienlich sind, übermitteln sie diese der zuständigen Behörde. 

 

§ 14g UVP-G: Umweltbericht 

 (1) Die zuständige Behörde erstellt frühzeitig einen Umweltbericht. Dabei werden die 
voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen der Durchführung des Plans oder 
Programms sowie vernünftiger Alternativen ermittelt, beschrieben und bewertet. 

(2) Der Umweltbericht nach Absatz 1 muss nach Maßgabe des § 14f folgende Anga-
ben enthalten: 

1. Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Plans oder Programms 
sowie der Beziehung zu anderen relevanten Plänen und Programmen, 
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2. Darstellung der für den Plan oder das Programm geltenden Ziele des Umweltschut-
zes sowie der Art, wie diese Ziele und sonstige Umwelterwägungen bei der Ausarbei-
tung des Plans oder des Programms berücksichtigt wurden, 

3. Darstellung der Merkmale der Umwelt, des derzeitigen Umweltzustands sowie des-
sen voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung des Plans oder des Pro-
gramms, 

4. Angabe der derzeitigen für den Plan oder das Programm bedeutsamen Umwelt-
probleme, insbesondere der Probleme, die sich auf ökologisch empfindliche Gebiete 
nach Nummer 2.6 der Anlage 4 beziehen, 

5. Beschreibung der voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt nach 
§ 2 Abs. 4 Satz 2 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Satz 2, 

6. Darstellung der Maßnahmen, die geplant sind, um erhebliche nachteilige Umwelt-
auswirkungen aufgrund der Durchführung des Plans oder des Programms zu verhin-
dern, zu verringern und soweit wie möglich auszugleichen, 

7. Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der Angaben aufge-
treten sind, zum Beispiel technische Lücken oder fehlende Kenntnisse, 

8. Kurzdarstellung der Gründe für die Wahl der geprüften Alternativen sowie eine Be-
schreibung, wie diese Prüfung durchgeführt wurde, 

9. Darstellung der geplanten Überwachungsmaßnahmen gemäß § 14m. 

Die Angaben nach Satz 1 sollen entsprechend der Art des Plans oder Programms 
Dritten die Beurteilung ermöglichen, ob und in welchem Umfang sie von den Umwelt-
auswirkungen des Plans oder Programms betroffen werden können. Eine allgemein 
verständliche, nichttechnische Zusammenfassung der Angaben nach diesem Absatz 
ist dem Umweltbericht beizufügen. 

(3) Die zuständige Behörde bewertet vorläufig im Umweltbericht die Umweltauswir-
kungen des Plans oder Programms im Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge im 
Sinne der §§ 1 und 2 Abs. 4 Satz 2 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Satz 2 nach Maß-
gabe der geltenden Gesetze. 

(4) Angaben, die der zuständigen Behörde aus anderen Verfahren oder Tätigkeiten 
vorliegen, können in den Umweltbericht aufgenommen werden, wenn sie für den vor-
gesehenen Zweck geeignet und hinreichend aktuell sind. 


